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Sachverhalt
 
Mit Beschluss vom 07.02.2019 hat die Stadtvertretung der Stadt Eggesin die Einlei-
tung des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 20/2019 „Solarpark Egge-
sin-Karpin II“ beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde im amtlichen Mitteilungs-
blatt am 21.08.2020 bekanntgemacht.

Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde im 
Rahmen einer öffentlichen Auslegung vom 31.08.2020 bis zum 05.10.2020 durchge-
führt. Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurden im Zeitraum der öffentlichen Ausle-
gung nicht eingereicht.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB schriftlich unterrichtet und aufgefordert, sich auch im Hinblick auf den erforder-
lichen Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung zu äußern. Die eingegange-
nen Stellungnahmen und Anregungen sind im vorliegenden Entwurf mit Stand März 
2021 (Anlage) berücksichtigt worden.

Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sind der Entwurf des Bebauungsplans einschließlich der Be-
gründung mit Umweltbericht einschließlich der wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange von der Auslegung zu benachrichtigen.

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt 
zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegefrist 
abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können. 



Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange zu Planentwurf und Begründung einzuholen, deren Aufgabenbe-
reich durch die Planung berührt werden kann.

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Stadt Eggesin beschließt:

1. Der Planentwurf des Bebauungsplans Nr. 20/2019 „Solarpark Eggesin-Karpin II“ 
der Stadt Eggesin wird in der vorliegenden Fassung (Stand 03/2021) beschlos-
sen. Der Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht wird in der vor-
liegenden Fassung gebilligt.

2. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 20/2019 „Solarpark Eggesin-Karpin II“ der 
Stadt Eggesin mit der Begründung und dem Umweltbericht einschließlich der 
wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen sind 
nach § 3 Abs. 2 öffentlich auszulegen und die beteiligten Träger öffentlicher Be-
lange von der Auslegung zu benachrichtigen. Ort und Dauer der Auslegung so-
wie Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der Auslegefrist abgegeben 
werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können 
und ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsverordnung (VwGO) unzuläs-
sig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antrag-
steller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können. Zusätzlich ist gemäß § 4a Abs. 4 
BauGB der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 und 
die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen in das Internet, auf der In-
ternetseite der Stadt Eggesin, einzustellen.

3. Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, zu dem Planentwurf und zu dem Begründungsentwurf einzuholen.

Anlage/n
1 Plan-Entwurf_B-Plan_Eggesin-Karpin II_29-03-2021 öffentlich

2 Begründung-Entwurf_B-Plan_Eggesin-Karpin II-März-2021 öffentlich

3 Anlage 1-Bestand_Biotoptypen-29.03.21 öffentlich

4 Anlage 2-Konflikt_Massnahmeplan-29.03.21 öffentlich

5 Anlage 3 Baumnummern_29.03.21 öffentlich

6 Anlage 4-AFB_BP20_2019_29.03.21 öffentlich

7 Anlage 5 FFH-VP_BP_20_2019_29.03.21 öffentlich



Finanzielle Auswirkungen
ja nein
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1. ANLASS, ZIEL UND ZWECK DER PLANUNG 

1.1 Anlass der Planung 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um Teilflächen der Militärliegenschaft Artilleriekaserne Karpin, die 

kurzfristig für eine zivile Nachnutzung bereitgestellt werden sollen. Dies betrifft Flächen im Südwesten 

der Liegenschaft. 

Als neue Nutzung ist auf der Konversionsfläche die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 

vorgesehen. 

Das Plangebiet gehört nach Aufgabe der militärischen Nutzung zum Außenbereich und ist gemäß § 35 

BauGB zu beurteilen. Eine Genehmigung von Vorhaben zur zivilen Nachnutzung ist nach § 35 BauGB 

nicht möglich. 

Daher ist die Aufstellung einen Bebauungsplanes zur Schaffung von planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für die Errichtung von Photovoltaik- Freiflächenanlagen erforderlich  

Die Stadtvertreter von Eggesin haben aus diesem Grund in ihrer Sitzung am 07.02.2019 beschlossen, 

das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 20/2019 „Solarpark Eggesin – Karpin-II" einzuleiten.  

 

 

1.2 Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes  

Das Ziel der städtebaulichen Planung ist es, die Nachnutzung der ungenutzten bebauten Flächen der 

ehemaligen Militärliegenschaft Artilleriekaserne Karpin unter Berücksichtigung der Belange des Natur- 

und Landschaftsschutzes vorzubereiten und die verkehrliche Erschließung des Plangebietes zu sichern.  

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird die Umwidmung der Militärfläche in eine Sonstige Son-

dergebietsfläche nach § 11 BauNVO zum Zweck der Errichtung einer Photovoltaik –Freiflächenanlage 

zur Stromerzeugung aus Solarenergie bauplanungsrechtlich vorbereitet. 
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2. GELTUNGSBEREICH 
 
Das Plangebiet befindet sich im südwestlichen Bereich der Militärliegenschaft der ehemaligen Artillerie-
kaserne Karpin.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im westlichen Teil des Kasernengeländes, einschließ-

lich der Zufahrt bis zur Stettiner Landstraße, dem Zubringer zur Landesstraße 28 und umfasst die Flur-

stücke 29/12 und Teile der Flurstücke 29/4 in der Gemarkung Eggesin Flur 13. 

Die Fläche ist insgesamt ca. 23,45 ha groß.  

In den Geltungsbereich einbezogen sind die bebauten und unbebauten Flächen, die für die Errichtung 

von Photovoltaik- Freiflächenanlagen vorgesehen sind sowie die Wege und Straßen über die die ver-

kehrliche Erschließung gesichert wird. 

Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

 im Nordwesten durch eine Straße (Stettiner Landstraße) und Wald 

 im Westen durch Wald 

  im Südosten durch die nordwestliche Grenze des Flurstücke 30/43 und Ruderalflur   

  im Nordosten durch die südwestliche Grenze des Flurstückes 29/15 und eine innere Erschließungs-

straße 

 
Abb.1:Geltungsbereich des Bebauungsplanes 20/2019 „Solarpark Eggesin-Karpin“ 
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3. VERFAHREN / RECHTSGRUNDLAGEN / KARTENGRUNDLAGE 

3.1 Verfahren 

Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes wird gemäß § 8 BauGB normal mit Umweltprüfung 

in einem Umweltbericht entsprechend §§ 3 und 4 in Verbindung mit 2a BauGB durchgeführt. 

In Abstimmung zwischen der Stadt und dem Eigentümer regelt ein städtebaulicher Vertrag nach § 11 

BauGB die Übernahme sämtlicher Kosten der Planaufstellung durch den Eigentümer.  

Durch den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Belange des Artenschutzes in der Phase der 

Bauleitplanung berücksichtigt.  

Tabelle 1 – Verfahrensschritte für die Aufstellung des Bebauungsplans BauGB  

Verfahrensschritte 

(in zeitlicher Reihenfolge) 

Gesetzliche 

Grundlage 

Datum/ Zeitraum 

Aufstellungsbeschluss durch die Stadtvertretersit-
zung 

§ 2 Abs. 1 und Abs. 
4 BauGB 

07.02.2019 

ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses im Amtsblatt „Am Stettiner Haff“ 

§ 2 Abs. 1 BauGB 21.08.2020 

Scoping § 2 Abs. 4 BauGB 27.05.2020 

Planungsanzeige -Vereinbarkeit mit den Zielen der 
Raumordnung 

§ 1 Abs. 4 BauGB 29.09.2020 

frühzeitige Bürgerbeteiligung/ Beteiligung der Nach-
bargemeinden  

§ 3 Abs. 1 BauGB 31.08.2020 bis  
05.10.2020 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange (TöB) 

§ 4 Abs.1 BauGB Schreiben vom 
11.08.2020 

Beschluss über die Billigung und die Offenlegung 
des Bebauungsplanentwurfes durch die Stadtver-
tretersitzung  

§ 3 Abs. 2 BauGB 06.05.2021 

ortsübliche Bekanntmachung des Offenlegungsbe-
schlusses im Amtsblatt „Am Stettiner Haff“ 

 20.05.2021 

Einholen der Stellungnahmen der Nachbargemein-
den, Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange,  

§ 4 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 2 Abs. 2 
BauGB 

 

Öffentliche Auslegung des Planentwurfs mit der Be-
gründung und den umweltbezogenen Stellungnah-
men 

§ 3 Abs. 2 BauGB 31.05.2021 bis 
02.07.2021 

Behandlung der Anregungen aus der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung durch die Stadtver-
tretersitzung im Rahmen einer umfassenden Abwä-
gung 

§ 3 Abs. 2 S. 4 
i.V.m. § 1 Abs. 7 
BauGB 

 

Information der Bürger, der Behörden, Träger öf-
fentlicher Belange und der benachbarten Gemein-
den über nicht berücksichtigte Anregungen und Be-
denken 

§ 3 Abs. 2 BauGB  

Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauGB  

Genehmigung   

Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans am 
Tag der Bekanntmachung des Satzungsbe-
schlusses im Amtsblatt „Am Stettiner Haff“ 
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3.2 Rechtsgrundlagen 

Als Rechtsgrundlagen für den Bebauungsplan gelten: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. 

I Nr. 72 vom 10.11.2017 S. 3634) in der derzeit geltenden Fassung 

 Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. 

I Nr. 75 vom 29.11.2017 S. 3786) in der derzeit geltenden Fassung 

 Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV i.d.F. vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991, Teil 1, S. 

58, BGBl. III 213-1-6), in der derzeit geltenden Fassung 

 Gesetz über die Neuregelung des Rechts des Naturschutzes und der  Landschaftspflege (Bun-

desnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.07.2009 ( BGBl.I S.2542),  in der derzeit geltenden 

Fassung 

 Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landesplanungsgesetz - LPlG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 5. Mai 1998 (GVO Bl. M-V S. 

503, 613), in der derzeit geltenden Fassung  

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG), Arti-

kel 1 G. v. 29.07.2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51), in der derzeit geltenden Fassung 

 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgeset-

zes (Naturschutzausführungsgesetz- NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 *)GVOBl. M-V 

2010, S. 66. in der derzeit geltenden Fassung 

 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 

(GVOBl. M-V Nr. 14 vom 29.07.2011, S. 777), in der derzeit geltenden Fassung 

 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 

15.10.15 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), in der derzeit geltenden Fassung 

 

 

3.3 Kartengrundlage 

Als Kartengrundlage diente ein Lage- und Höhenplan des Vermessers epeg Energieplanung 

Bahnhofstraße 30, 04821 Brandis vom 10.02.2020 

Höhenbezug: NHN im DHHN 2016, Koordinatensystem ETRS 89 UTM 33. 
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4. ZIELE ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN  

4.1 Rahmenbedingungen 

Der Bundestag hat nach dem katastrophalen Unfall im japanischen Kernkraftwerk Fukushima im März 

2011 am 30. Juni 2011 die beschleunigte Energiewende für den Stromsektor beschlossen. Der Ausstieg 

aus der Kernkraft stellt für Deutschland einen grundlegenden Wandel der Stromerzeugung dar.  

Deutschland hat sich – im Rahmen der EU-Klimaziele – dazu verpflichtet, seine Treibhausgasemissio-

nen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken.  

Im EEG 2021 wird das Ziel verankert, dass der gesamte Strom in Deutschland vor dem Jahr 2050 

treibhausgasneutral ist. 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien auf 65 Prozent am Stromverbrauch bis 2030 ist eine wesentli-

che Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. 

Zu den regenerativen/erneuerbaren Energien zählen u.a. Windenergie, Wasserkraft, Erdwärme, Ener-

gie aus der Sonnen-Einstrahlung sowie das energetische Potenzial der aus nachwachsenden Rohstof-

fen gewonnenen Biomasse.  

Dazu hat der Gesetzgeber mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG in der jeweils zum Zeitpunkt 

gültigen Fassung entsprechende wirtschaftliche Anreize geschaffen. Eine Form der Energiegewinnung 

aus regenerativen Energien ist die Stromerzeugung aus Solarenergie mit Photovoltaikanlagen. 

Seit der Novellierung des Baugesetzbuches (BauGB) vom Juli 2011 wird die Durchsetzung der Ener-

giewende begleitet und der Klimaschutz erhält einen angemessenen Stellenwert in der städtebaulichen 

Entwicklung der Gemeinden.  

Entsprechend haben sich die Gemeinden mit dem Klimaschutz auseinanderzusetzen. Ein Aspekt in der 

gemeindlichen Entwicklung zum Klimaschutz ist die Prüfung von Standorten/Flächen für erneuerbare 

Energien.  

Die Standortentscheidung für erneuerbare Energien im Stadtgebiet von Eggesin wurde unter Prüfung 

und Abwägung der Ziele und Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung, der gesetzlichen Best-

immungen des EEG und der Konversionsplanung für die Artilleriekaserne Eggesin- Karpin vom Oktober 

2015 getroffen. Die Stadt orientiert sich hier mit der Ausweisung von Flächen für Photovoltaikfreiflä-

chenanlagen auf eine militärische Konversionsfläche. 

Die Kaserne Eggesin- Karpin wurde am 30. September 2015 von der Bundeswehr an die  

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übergeben. Zeitgleich dazu wurde die o.g. Konversions-

planung fertiggestellt. Darin werden für die Nachnutzung der Fläche verschiedene Nutzungsvarianten 

ausgewiesen, unter anderem auch die Nutzung der Fläche für die Aufstellung von Photovoltaikanlagen, 

für Gewerbeansiedlungen und für Mischnutzungen.  

Damit entspricht das Ziel des Bebauungsplanes, die Errichtung eine Photovoltaikfreiflächenanlage mit 

einer Leistung von ca.15 MWp auf Konversionsflächen aus militärischer Nutzung in einem Teilgebiet 

des ehemaligen Militärstandortes Eggesin- Karpin planungsrechtlich durch die Festsetzung eines Sons-

tigen Sondergebietes Photovoltaik nach §11 BauNVO vorzubereiten der vorliegenden Konversionspla-

nung.  

Der Ertrag des Solarparks soll ins öffentliche Netz eingespeist werden. 

Der Verknüpfungspunkt liegt in 2,2 km Entfernung am Umspannwerk Eggesin. 

 

 

4.2 Flächennutzungsplan 

Im rechtwirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Eggesin vom 16.12.2015 ist der Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes als Sonstiges Sondergebiet für die Bundeswehr dargestellt. 

Das mit dem Bebauungsplan beabsichtigte Ziel, die Art der baulichen Nutzung als Sonstiges Sonder-

gebiet Photovoltaik festzulegen, entspricht damit nicht den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Eggesin.  

Um die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes zu sichern und um dem Entwicklungs-

gebot des § 8 Abs. 3 BauGB (Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln) zu 

entsprechen, wird der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren geändert. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
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4.3 Landesraumentwicklungsprogramm  

Gemäß dem Landesraumentwicklungsprogramm (LEP M-V) vom 9. Juni 2016 soll eine sichere, preis-

werte und umweltverträgliche Energieversorgung gewährleistet werden. Um einen substantiellen Bei-

trag zur Energiewende in Deutschland zu leisten, soll der Anteil erneuerbarer Energien dabei deutlich 

zunehmen. Zum Schutz des Klimas und der Umwelt soll der Ausbau der erneuerbaren Energien auch 

dazu beitragen, Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu reduzieren. 

Für den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standorten Voraussetzungen 

geschaffen werden.  

Freiflächenphotovoltaikanlagen sollen effizient und flächensparend errichtet werden. Dazu sollen sie 

verteilnetznah geplant und insbesondere auf Konversionsstandorten, endgültig stillgelegten Deponien 

oder Deponieabschnitten und bereits versiegelten Flächen errichtet werden.  

Der Bebauungsplan folgt den Zielsetzungen des Landesraumentwicklungsprogramms M-V.  

 

 

4.4 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP Vorpommern) 

Entsprechend dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm für die Planungsregion Vorpommern vom 

20.09.2010 zu dem Themenschwerpunkt 6.5 Energie sollen: 

(5) durch Maßnahmen zur Energieeinsparung, zur Erhöhung der Energieeffizienz und die Nutzung re-

generativer Energieträger die langfristige Energieversorgung sichergestellt und ein Beitrag zum globa-

len Klimaschutz geleistet werden.  

(6) an geeigneten Standorten die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau regenerativer Energieträ-

ger bzw. die energetische Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und Abfällen geschaffen werden. 

  

(8) Solaranlagen vorrangig auf Gebäuden oder Lärmschutzwänden bzw. auf  

versiegelten Standorten wie Konversionsflächen aus wirtschaftlicher oder militärischer Nutzung errichtet 

werden.  

 

Der Bebauungsplan folgt auch den Grundsätzen der Regionalplanung. 
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5. BESTANDSANGABEN UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN 

5.1 Lage des Plangebietes 

Die Stadt Eggesin liegt im Osten des Landkreises Vorpommern - Greifswald und gehört zum Amtsbe-

reich Amt Stettiner Haff. 

Zu Eggesin gehören der Ortsteil Hoppenwalde sowie die Wohnsiedlungen Eggesiner Teerofen, Gumnitz 

(Gumnitz Holl und Klein Gumnitz) und Karpin. 

Die Nachbargemeinden sind Ueckermünde, Vogelsang-Warsin, Luckow, Ahlbeck, Hintersee, Viereck, 

Torgelow und Liepgarten. 

Der Planbereich befindet sich südlich der Ortslage Eggesin im Ortsteil Karpin, im Südwesten der Kon-

versionsfläche auf dem eingezäunten und bewachten ehemaligen Militärstützpunkt der Artilleriekaserne 

Eggesin-Karpin.  

Er ist im Norden, Westen und Süden umgeben von den Waldflächen des Truppenübungsplatzes Jäger-

brück. 

Der Standort ist von Eggesin kommend über die Landesstraße 28, von dort über eine private Straße 

und über einen befestigten Weg, der bis zum Eingang des geplanten Solarparks führt, erschlossen. 

Das Gelände innerhalb des geplanten Solarparks neigt sich leicht von Nordosten mit Höhen um 7,60 m 

über NHN im DHHN 2016 bis Südwesten mit Höhen um 6,50 m über NHN im DHHN 2016.  

 

 

5.2 Bestehende Nutzungen 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um die Flächen der ehemaligen Militärliegenschaft Artilleriekaserne 

Karpin, die gemäß der vorliegenden Konversionsplanung vom Oktober 2015 für eine zivile Nachnutzung 

hier für die Aufstellung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen planerisch festgesetzt werden sollen.  

Sämtliche Flächen und baulichen Anlagen im Geltungsbereich und angrenzend wurden ehemals mili-

tärisch genutzt. Sie liegen nun brach bzw. stehen ungenutzt leer. 

Alle oberirdischen Gebäude und bauliche Anlagen werden bis auf zwei Gebäude, die als 

Artenschutzhäuser hergerichtet und genutzt werden sollen, abgebrochen. Der Bauschutt wird nach be-

stehenden Vorschriften auf dem Gelände zum Anlegen von Wegen und ggf. Brandschutzschneisen 

verbaut. Vorhandene Flächenversiegelungen bleiben bestehen. 

Der befestigte Weg innerhalb des Flurstückes 29/4, der ab dem ehemaligen östlich stehenden Pförtner-

haus bis zum Eingang des Solarparks führt wird, wie vorhanden, weiter genutzt. 

Die im Geltungsbereich und im angrenzenden Bereich liegenden drei Waldflächen, sowie die Waldab-

standsflächen im Sinne des Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern werden bei der Planung 

berücksichtigt. 

Die Straße, die das vorhandene mittlere Waldgebiet quert wird weiter genutzt. 

 

 

5.2.1 Leitungsbestand 

Im Plangebiet befinden sich stadttechnische Anlagen, Leitungen bzw. Kabeltrassen aller Medien. 

Sie werden nicht mehr genutzt und können abgebrochen bzw. überbaut werden. 

Drainagen innerhalb des Gebietes sind nicht bekannt.  

Zur Löschwasserversorgung innerhalb des Plangebietes ist ein Hydrantensystem vorhanden, welches 

aber mit dem Weggang der Bundeswehr außer Betrieb gesetzt wurde. 

Derzeit besteht keine Anbindung an das öffentliche Trinkwassernetz. Der nächste Löschbrunnen (Flach-

spiegelbrunnen 48.000 l/h) befindet sich am Rand der Waldsiedlung Karpin, also mehr als 300 m ent-

fernt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ueckerm%C3%BCnde
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelsang-Warsin
https://de.wikipedia.org/wiki/Luckow
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahlbeck_%28bei_Ueckerm%C3%BCnde%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Hintersee_%28Vorpommern%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Viereck_%28Vorpommern%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Torgelow
https://de.wikipedia.org/wiki/Liepgarten
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5.3 Nutzungsbeschränkungen 

5.3.1 Waldabstand nach § 20 LWaldG M-V 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen 3 Flächen auf denen Kiefernwald wächst und die im 

Bestand erhalten bleiben.  

Im Norden und im Südwesten grenzen Waldflächen direkt an den Geltungsbereich an. 

Für alle Waldflächen ist der Abstand baulicher Anlagen zum Wald von mindestens 30 m gemäß des 

Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V Nr. 16 vom 26.08.2011, S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 219), einzuhalten. Die Waldkante ist dabei die Traufkante 

(äußerste Kante der Äste) der Waldbäume. Als bauliche Anlage zählen auch die Photovoltaikelemente.  

Hintergrund dieser Regelung ist u. a. die dem Waldbesitzer obliegende Verkehrssicherheitspflicht durch 

herabstürzende Zweige, Äste oder Bäume und daraus entstehenden Haftungsansprüche. Weiterhin 

kann es durch das Höhenwachstum der Waldbäume zu einer verstärkten Beschattung kommen. Die 

dadurch herabgesetzte Leistungsfähigkeit der Photovoltaikanlage wäre dann eventuell Anlass für Er-

satzansprüche gegenüber dem jeweiligen Waldbesitzer.  

Der Waldabstand von 30 m wird nachrichtlich in den Plan übernommen und bei der Errichtung der 

Solarelemente eingehalten.  

 

 

5.3.2 Altlasten 

Im Zuge des Altlastenprogramms Ost der Bundeswehr wurden die Altlastenflächen innerhalb des Gel-

tungsbereiches des B-Planes saniert. 

So wurde auch die innerhalb des Plangebietes liegende Tankstelle KF 42 Tankstelle im Jahr 2000 sa-

niert und der Hauptschadstoffherd beseitigt. Die Ergebnisse der nach der Sanierung folgenden Boden-

untersuchungen im Bereich der zurückgebauten Tankstelle zeigen laut Stellungnahme Detailuntersu-

chung BW-Liegenschaft Artilleriekaserne Eggesin- Karpin Orientierende Erkundung/Detailuntersu-

chung im Bereich der KF 42 vom 19.06.2002, dass auf der Fläche der Tankstelle, die vollständig ober- 

und unter Flur zurückgebaut wurde, bei der Nachbeprobung des Grundwassers keine Kontaminationen 

nachzuweisen waren.  

Altlasten sind somit im Plangebiet nicht bekannt. 

 

 

5.3.3 Bau- und Bodendenkmale  

Bau - und Bodendenkmale sind ebenfalls nicht bekannt. 

Es können jederzeit archäologische Funde oder Fundstellen entdeckt werden. Daher sind folgende Hin-

weise zu beachten: 

Wenn während der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbrüche usw.) 
Befunde, wie Mauerreste, Fundamente, verschüttete Gewölbe, Verfüllung von Gräben, Brunnen-
schächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Fluchtgänge und Erdverfärbungen ( Hinweise 
auf verfüllte Gruben, Gräben, Pfostenlöcher, Brandstellen oder Gräber) oder auch Funde wie Keramik, 
Glas, Münzen, Urnenscherben, Steinsetzungen, Hölzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, 
Schmuck, Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibeln, Schlüssel, Besteck) zum Vorschein 
kommen, sind diese gemäß § 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V unverzüglich der unteren Denkmalschutz-
behörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemäß §11 Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den 
Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufälligen Zeugen, die den Wert des Gegenstandes 
erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
zu erhalten. 

Diese Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätes-

tens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren 

verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung oder Bergung des Denkmals diese erfordert. Aufge-

fundene Gegenstände sind dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege zu übergeben. 
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5.3.4 Kampfmittelbelastung 

In Mecklenburg-Vorpommern sind Munitionsfunde nicht auszuschließen. Für das Vorhaben liegt eine 

Kampfmittelbelastungsauskunft des Landesamtes für zentrale Aufgaben der Polizei, Brand- und Kata-

strophenschutz M-V vom 27.01.2020 vor. Demnach stellt die festgestellte Kampfmittelbelastung derzeit 

keine Gefahr dar. 

Infolge von Bautätigkeiten kann es bei Erdeingriffen zu weiteren Kampfmittelfunden kommen. Aus Si-

cherheitsgründen empfiehlt das Landesamt eine weiterführende Prüfung.  

Diese weitere Prüfung wird durch den Investor des Solarparks im Laufe des Verfahrens gesondert be-

auftragt. 

 

 

5.3.5 Gesetzlich geschützte Bäume gemäß §§ 18 und 19 Naturschutzausführungsgesetz M-V/ 

Abbruch und Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 20/2020 „Solarpark Eggesin- Karpin – II“ 
stehen 102 gesetzlich geschützte Bäume, davon können 99 geschützte Bäume aufgrund der Errichtung 
des Solarparks nicht erhalten werden.  

Gemäß § 18 Naturschutzausführungsgesetz (NatSchAG M-V) sind Bäume mit einem Stammumfang 
(STU) von mindestens 100 cm, gemessen in einer Höhe von 1,30 m über den Erdboden, gesetzlich 
geschützt. Die Gemeinde Eggesin verfügt über keine örtliche Baumschutzsatzung. 

Weiterhin stehen im Plangebiet 144 nicht geschützte, jedoch nach Baumschutzkompensationserlass zu 
ersetzende Bäume. 144 dieser Bäume mit Stammumfängen ab 50 cm in einer Höhe von 1,3 m müssen 
beseitigt werden. 

Bestimmungen zur Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Der Kompensationsumfang der nach § 18 NatSchAG M-V geschützten Bäume ist nach dem Baum-
schutzkompensationserlass vom 15.10.2007 zu ermitteln. Gemäß Anlage 1 zu Nr. 3.1.2 gilt: 

Stammumfang:  Kompensation im Verhältnis: 

Bis 150 cm   1:1 

>150 cm bis 250 cm  1:2 

>250 cm   1:3 

Seltene Baumarten gemäß Nr. 2.5 des Erlasses mit einem STU > 100 cm, für die immer ein Verhältnis 
1:3 anzusetzen ist, kommen im Plangebiet nicht vor. 

Tabelle 1: Erfassung der geschützten Bäume im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20/2019 
„Solarpark Eggesin- Karpin – II“ der Gemeinde Eggesin, die nicht erhalten werden können  
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1-3 40 126 Gemeine Fichte 3 1:1 3 

10+11 40 126 Weiß-Fichte 2 1:1 2 

12 60 188 Schwarz-Pappel 1 1:2 2 

13 80 251 Schwarz-Pappel 1 1:3 3 

15 40 126 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

17 70 220 Eschen-Ahorn 1 1:2 2 
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18 50 157 Eschen-Ahorn 1 1:2 2 

19 
40 126 

Gewöhnliche 
Rosskastanie 

1 1:1 1 

20 80 251 Eschen-Ahorn 1 1:3 3 

29-33 40 126 Weiß-Fichte 5 1:1 5 

38 40 126 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

42+43 50 157 Eschen-Ahorn 2 1:2 4 

44+45 50 157 Sand-Birke 2 1:2 4 

53 60 188 Sand-Birke 1 1:2 2 

54 40 126 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

60-64 50 157 Eschen-Ahorn 5 1:2 10 

66-68 40 126 Weiß-Fichte 3 1:1 3 

69 40 126 Weiß-Fichte 1 1:1 1 

70 60 188 Pyramidenpappel 1 1:2 2 

79-81 50-60 188 Eschen-Ahorn 3 1:2 6 

95-97 50 157 Weiß-Fichte 3 1:2 6 

98-100 60 188 Linde 3 1:2 6 

101 70 220 Schwarz-Pappel 1 1:2 2 

110 40 126 Sand-Birke 1 1:1 1 

111 60 188 Sand-Birke 1 1:2 2 

112+113 50-70 157-220 Schwarz-Pappel 2 1:2 4 

114 50 157 Linde 1 1:2 2 

115+116 50-70 157-220 Schwarz-Pappel 2 1:2 4 

117 50-60 157-188 Sand-Birke 1 1:2 2 

118 50-60 157-188 Sand-Birke 1 1:2 2 

120 40 126 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

121-127 50-70 157-220 Eschen-Ahorn 7 1:2 14 

131-132 40 126 Eschen-Ahorn 2 1:1 2 

133-134 60 188 Eschen-Ahorn 2 1:2 4 

137-138 40 126 Kiefer 2 1:1 2 

159-160 80-90 251-283 Schwarz-Pappel 2 1:3 6 

162-169 40 126 Kiefer 8 1:1 8 

170-173 50-60 157-188 Kiefer 4 1:2 8 

181+182 40 126 Eschen-Ahorn 2 1:1 2 

184 40 126 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

185 40 126 Kiefer 1 1:1 1 

186-194 50-60 157-188 Linde 9 1:2 18 

198+199 40 126 Sand-Birke 2 1:1 2 

263+264 45 141 Kiefer 2 1:1 2 

265 60 188 Eschenahorn 1 1:1 2 

        99   162 
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Tabelle 2: Erfassung der nach Baumschutzkompensationserlass zu ersetzenden nicht geschützten 
Bäume im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20/2019 „Solarpark Eggesin- Karpin – II“ der 
Gemeinde Eggesin, die nicht erhalten werden können  
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4+5 20-30 63-94 Gemeine Fichte 2 1:1 2 

6-9 20-30 63-94 Eschen-Ahorn 4 1:1 4 

14 30 94 Silber-Ahorn 1 1:1 1 

16 
20 63 

Gewöhnliche 
Rosskastanie 

1 1:1 1 

21 20 63 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

22 20 63 Sal-Weide 1 1:1 1 

23 20 63 Kiefer 1 1:1 1 

24 20 63 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

25 15 47 Kiefer 1 1:1 1 

26-28 20 63 Feld-Ahorn 3 1:1 3 

34-37 20 63 Essigbaum 4 1:1 4 

39 15 47 Kiefer 1 1:1 1 

40 15 47 Trauben-Eiche 1 1:1 1 

41 20 63 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

46 20 63 Trauben-Eiche 1 1:1 1 

47-49 20 63 Wacholder 3 1:1 3 

50+51 20 63 Eschen-Ahorn 2 1:1 2 

52 20 63 Trauben-Eiche 1 1:1 1 

65 20 63 Wacholder 1 1:1 1 

71 30 94 Weiß-Fichte 1 1:1 1 

72 30 94 Weiß-Fichte 1 1:1 1 

73-78 30 94 Eschen-Ahorn 6 1:1 6 

82-94 20-30 63-94 Weiß-Fichte 13 1:1 13 

102-104 15 47 Kiefer 3 1:1 3 

105-107 20-30 63-94 Eschen-Ahorn 3 1:1 3 

128-130 20-30 63-94 Eschen-Ahorn 3 1:1 3 

135 30 94 Sand-Birke 1 1:1 1 

136 15 47 Kiefer 1 1:1 1 

139 20 63 Kiefer 1 1:1 1 
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140-141 20 63 Wacholder 2 1:1 2 

142-151 20 63 Schwarz-Pappel 10 1:1 10 

152-158 20 63 Kiefer 7 1:1 7 

161 30 94 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

174 20 63 Wacholder 1 1:1 1 

175+176 20-30 63-94 Eschen-Ahorn 2 1:1 2 

177-180 20-30 63-94 Eschen-Ahorn 4 1:1 4 

183 20-30 63-94 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

195 30 94 Gemeine Fichte 1 1:1 1 

196+197 30 94 Sand-Birke 2 1:1 2 

200 30 94 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

201-204 20-30 63-94 Sand-Birke 4 1:1 4 

205 15 47 Kiefer 1 1:1 1 

206-212 15-25 47-79 Kiefer 7 1:1 7 

213 15 47 Prunus 1 1:1 1 

214 15 47 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

225-231 20 63 Sand-Birke 7 1:1 7 

232 20 63 Schwarz-Pappel 1 1:1 1 

233+234 15-20 47-63 Sand-Birke 2 1:1 2 

235 30 94 Schwarz-Pappel 1 1:1 1 

236+237 30 94 Sand-Birke 2 1:1 2 

238+239 20 63 Schwarz-Pappel 2 1:1 2 

240-244 15-20 47-63 Kiefer 5 1:1 5 

245 30 94 Kiefer 1 1:1 1 

246+247 30 94 Sand-Birke 2 1:1 2 

248+249 20-30 63-94 Schwarz-Pappel 2 1:1 2 

250-253 20 63 Kiefer 4 1:1 4 

258 15 47 Eschen-Ahorn 1 1:1 1 

259 20 63 Kiefer 1 1:1 1 

260 20 63 Kiefer 1 1:1 1 

261 20 63 Kiefer 1 1:1 1 

262 20 63 Kiefer 1 1:1 1 

        144  144 

 

Im Ergebnis oben stehender Auflistungen ist festzustellen, dass für die Beseitigung der insgesamt 243 
nach Baumschutzkompensationserlass zu ersetzenden Bäume im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 20/2019 der Stadt Eggesin gemäß dem Baumschutzkompensationserlass 306 Bäume als Er-
satz zu pflanzen sind.  

Da dies nicht innerhalb des Plangebietes möglich ist, wird für die Fällung der geschützten Bäume wert-
konform außerhalb des Plangebietes realisiert. 

Ein Antrag auf Naturschutzgenehmigung von den Verboten des § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V wird gleich-

zeitig mit dem Antrag auf Fällung der nach Baumschutzkompensationserlass zu ersetzenden Bäume 
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durch die Stadt Eggesin bei der zuständigen unteren Naturschutzbehörde im Laufe des Verfahrens 

gestellt.  

 

 

5.3.6 Grenznaher Raum  

Das Plangebiet befindet sich im grenznahen Raum und ist der Grenzaufsicht unterworfen. Nach § 14 

Abs. 1 ZollVG Abs. 2 ZollVG besteht ein Betretungsrecht, das auch während der Bauphasen gewähr-

leistet sein muss.  

 

 

6. INHALT DES BEBAUUNGSPLANES 

6.1 Art der baulichen Nutzung- Sonstiges Sondergebiet – SO – Zweckbestimmung: Solarpark, 
Photovoltaikfreiflächenanlage (§ 11 Abs. 2 BauNVO) 

Für die geplanten Photovoltaikanlagen erfolgt gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO die Festsetzung als sonsti-

ges „Sondergebiet Solarpark, Photovoltaikfreiflächenanlage“. Es dient dem Zweck der Erzeugung von 

Strom aus solarer Strahlungsenergie. 

Um die Photovoltaikfreiflächenanlage zu errichten und zu betreiben sind Anlagen, die der Erforschung, 

Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, hier Sonnenenergie, dienen, Photovoltaikanlagen als 

freistehende Module ohne Fundamente, die für die Photovoltaikanlagen notwendigen Nebenanlagen, 

wie Speicher, Trafostationen, Übergabestationen, Anlagen zur Löschwasserversorgung, Umzäunun-

gen, Kameramasten, Verkabelungen, Zufahrten und Wartungsflächen sowie Stellplätze für Wartungs-

personal und für die Feuerwehr zulässig. 

Begründung: Sondergebiete sind stets dann in einem Bebauungsplan festzusetzen, wenn sich ein sol-

ches Gebiet von den „üblichen“ Baugebieten nach § 2 bis 9 der BauNVO unterscheidet. Die BauNVO 

kennt nur zwei Kategorien von Sondergebieten, solche die der Erholung dienen (§ 10 BauNVO) und 

sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO). Der § 11 BauNVO führt entsprechende sonstige Sonderge-

biete beispielhaft auf, wobei dieser Katalog nicht abschließend ist. „Gebiete für Anlagen, die der Erfor-

schung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind- und Sonnenenergie, dienen“ sind 

in diesem Katalog möglicher Sondergebiete enthalten. Im vorliegenden Fall wird die Begrifflichkeit aus 

dem § 11 BauNVO durch die Zweckbestimmung „Solarpark, Photovoltaikfreiflächenanlage“ vereinfacht. 

Diese Zweckbestimmung charakterisiert dabei das Sondergebiet nur allgemein. Über den frei definier-

baren Katalog zulässiger Nutzungen erfolgt die notwendige hinreichende Bestimmung des Gebietes. 

Zulässig sind nach dem obenstehenden Nutzungskatalog zunächst einmal die typischen baulichen An-

lagen eines Solarparks, d.h. die Modultische und alle erforderlichen oben genannten Nebenanlagen.  

Aus Gründen der Sicherheit vor unbefugtem Betreten, zur Vermeidung von Unfällen durch Stromschlag 

sowie aus Gründen des Versicherungsschutzes ist die Einfriedung des Betriebsgeländes der PV-Anla-

gen mit einer Zaunanlage mit Übersteigschutz erforderlich und geplant. Aus den gleichen Gründen er-

folgt die Zulassung von Kameramasten. 

 

 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein die städtebauliche Planung prägendes Element. Wie hoch, wie 

dicht und in welcher Art gebaut werden darf, bestimmt nicht nur das äußere Erscheinungsbild des Ge-

bietes, sondern auch die Möglichkeiten und Grenzen, ein bestimmtes Investitionsvorhaben im Plange-

biet zu realisieren. 

Unter Zugrundelegung der örtlichen Situation im Plangebiet des Bebauungsplanes ist das Maß der bau-

lichen Nutzung durch die Bestimmung der Grundflächenzahl und der maximalen Höhe baulicher Anla-

gen festgesetzt worden, so dass eine möglichst effektive bauliche Nutzung der zur Verfügung stehen-

den Flächen gewährleistet werden kann.  

Das Maß der baulichen Nutzung ist in den §§ 16 bis 21 a BauNVO geregelt.  
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Es ergibt sich aus der Festlegung der überbaubaren Flächen in Verbindung mit der Höhe der baulichen 

Anlagen als Höchstgrenze. Mit dem Maß der baulichen Nutzung wird Einfluss auf die Gestaltung der 

Gesamtanlage genommen. 

 

 

6.2.1 Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücks-

fläche von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Die Berechnung der Grundflächenzahl bezieht 

sich auf die dargestellte Sondergebietsfläche von 12,78 ha wobei die nicht überbauten Flächen zwi-

schen den Modulreihen unbefestigt bleiben und somit auf die Grundfläche nicht angerechnet werden. 

Die lotrechte Projektion der obersten und untersten Modulkante auf das darunter befindliche Terrain 

ergibt die Breite multipliziert mit der Modultischreihenlänge für die Berechnung der fiktiv überbauten 

Fläche. Die Versiegelung erfolgt nur durch die Grundflächen der Stützen, der Trafogebäude und der 

Übergabestation. Das Montagesystem der Modulreihen besteht aus Stahl-Profilstützen, die ohne Fun-

dament in das Erdreich gerammt werden. Die von den Modulen überdachte Fläche soll nicht versiegelt, 

sondern als Grünland genutzt werden. 

Entsprechend dem Planungsziel einer effektiven Baulandausnutzung und des Bedarfs an befestigten 

und überbaubaren Grundstücksflächen wird die Grundflächenzahl mit max. 0,7 festgesetzt.  

In § 17 Abs. 1 BauNVO wird die Obergrenze der Grundflächenzahl in Sondergebieten auf 0,8 festge-

setzt. Diese Obergrenze wird im Bebauungsplan 20/2019 „Solarpark-Eggesin-Karpin II“ bei weitem nicht 

ausgeschöpft. Vielmehr wird entsprechend der tatsächlichen Planungsabsicht die geringere Grundflä-

chenzahl von 0,7 festgesetzt und somit einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung 

getragen.  

Im Regelfall gibt die Grundflächenzahl den Versiegelungsgrad eines Grundstückes wieder. Dies ist im 

Rahmen des vorliegenden Bebauungsplanes nicht der Fall. Hier wird das Grundstück zwar durch die 

Solarmodule überdeckt, so dass diese Flächen bei der Ermittlung der Grundflächenzahl mit zu berück-

sichtigen sind, aber nicht versiegelt. Der Versiegelungsgrad des Sondergebietes wird unter 5% liegen.  

 

 

6.2.2 Höhe der baulichen Anlagen 

Die übliche Höhe der Modultische beträgt max. 3,50 m über Gelände. Die Ständerkonstruktion der Mo-

dultische ist dabei so beschaffen, dass die Module einen Mindestabstand von 0,50 m über Oberkante 

Gelände aufweisen.  

Die Nebenanlagen (Trafo) weisen eine Traufhöhe bis zu 4,50 m bezogen auf die natürliche Gelände-

oberkante auf.  

Ziel der Planung ist es, dass die Modulreihen der natürlichen Topographie folgen. 

Um diese baulichen Höhen planungsrechtlich in Verbindung mit dem natürlichen Gelände zu sichern, 

wird als maximale Höhe der baulichen Anlagen 4,50 m, gemessen als senkrechtes Maß von der Ober-

kante -Mitte der baulichen Anlage über dem Bezugspunkt, dem nächstgelegenen Höhenpunkt des 

Lage- und Höhenplanes des Vermessers epeg Energieplanung, Bahnhofstraße 30, 04821 Brandis vom 

10.02.2020 bestimmt.  

Kameramasten, die der Sicherheitstechnik dienen, können bis zur Oberkante der Anlage bis zu einer 

Höhe von 8,00 m über dem oben genannten Bezugspunkt errichtet werden. 

Die Photovoltaik- Freiflächenanlagen werden eingezäunt. Zum Schutz der im Gebiet brütenden Vögel 

vor Feinden wird die Zaunanlage ohne Bodenfreiheit gesetzt.  

Auf die Ausbildung von Sockeln wird verzichtet. Der Zaun wird eine max. Höhe von 2,00 m (inklusive 

Übersteigschutz) über Geländeoberfläche haben. 

Für Umzäunungen, einschließlich Übersteigschutz wird aus diesem Grund eine maximale Höhe von 

2,50 m über dem nächstgelegenen Höhenpunkt des oben genannten Lage- und Höhenplanes festge-

legt. 
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6.3 Baugrenzen, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen festgesetzt und bestimmt so unter Berück-
sichtigung der Waldflächen zwei großzügige Baufelder 1 und 2, in dem die baulichen Anlagen, die Mo-
dultische und die Trafostationen (Wechselrichter) errichtet werden können.  

Zur Sicherung der Löschwasserbereitstellung sind die dazu notwendigen baulichen Anlagen, die Ne-
benanlagen im Sinne von § 14 BauNVO darstellen, auch innerhalb der nicht überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig.  

Die Zäune und die dazugehörigen Tore mit über 2,00 m Höhe sind bauliche Anlagen, die der Sicherheit 
der Photovoltaikanlagen dienen. Diese sind ebenfalls innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücks-
fläche entlang der äußeren Grenzen des Sondergebietes zulässig. Gegebenenfalls dürfen sie auch an 
bestehende Zäune angeschlossen werden.  

Auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche sind zwischen der äußeren Grenze des Sondergebietes 
und der Baugrenze notwendige Umfahrungen erlaubt.  
 
 
6.4 Verkehrserschließung, Verkehrsflächen  

Die Verkehrserschließung des Plangebietes wird ausgehend von der Landestraße 28 über die Festle-

gung einer privaten Verkehrsfläche gesichert.  

Der Straßenabschnitt von der Landesstraße bis zur Höhe des Pförtnerhauses im Eingangsbereich des 

ehemaligen Kasernengeländes ist bereits im rechtskräftigen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 

13/2015 „Solarpark Eggesin-Karpin I“ als private Verkehrsfläche festgesetzt. Sie gehört der BImA und 

wird ausschließlich von Anliegern genutzt. 

Diese vorhandene Straße führt weiter in Richtung Westen und tangiert nördlich den geplanten Solar-

park. Sie liegt innerhalb des Flurstückes 29/4 der Flur 13 der Gemarkung Eggesin. 

Für die Erschließung des geplanten Solarparks wird diese Straße ausgehend von der bereits festge-

setzten privaten Verkehrsfläche ebenfalls als private Verkehrsfläche festgesetzt. Mit diesem Anschluss 

ist die Anbindung an die Landesstraße und damit die verkehrliche Erschließung des Plangebietes gesi-

chert.  

Da diese private Verkehrsfläche der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) gehört, ist durch 

einen Gestattungsvertrag (Wegerecht ohne dingliche Sicherheit) die Nutzung dieser Straßenverkehrs-

fläche für die Erschließung des Solarparks gesichert. 

Die Zufahrt in den Solarpark erfolgt von dieser privaten Verkehrsfläche aus über eine 20 m breite un-

versiegelte dauerhafte Fläche, die über die Fläche zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft 

bis in das Sondergebiet führt. Die genaue Lage des Ein- und Ausfahrtsbereiches wird in der weiteren 

Planungsphase festgelegt.  

Die innere Erschließung des Plangebietes erfolgt einmal umlaufend am Rand der Sondergebietsfläche 

über vorhandenen befestigte Wege und über neue zu errichtende unbefestigte und damit teilversiegelte 

Schotterwege sowie über eine bestehende befestigte Straße, die durch das mittlere Waldgebiet verläuft 

und das Baufeld 1 mit dem Baufeld 2 verbindet .  

Der Bedarf an Stellplätzen für Wartungszwecke wird innerhalb des Sondergebietes gesichert. 

 

 

6.5 Flächen für Wald 

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegen 3 Waldflächen, die als Solche im Be-

stand festgesetzt sind. Der Wald wird privat bewirtschaftet. 

Der nach § 20 Landeswaldgesetzes Mecklenburg -Vorpommern (LWaldG M-V) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 27.Juli 2011 (GVOBl. M-V Nr. 16 vom 26.08.2011) geforderte Abstand baulicher 

Anlagen zum Wald von mindestens 30 m ist im Plan durch die Umgrenzung der Flächen, die von der 

Bebauung freizuhalten sind nachrichtlich übernommen worden. 
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Zum Schutz des Solarparks wird eine 2,0 m hohe Zaunanlage notwendig. Weiterhin soll innerhalb  der 

Waldabstandsfläche auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche die Errichtung von Anlagen zur 

Löschwasserversorgung zulässig sein. Für diese Anlagen sind Ausnahmen von der Einhaltung des 

Waldabstandes notwendig. 

Laut Stellungnahme der Landesforst MV, Forstamt Torgelow vom 05.10.2020 darf der geplante Zaun 

den Waldabstand um bis zu 5 m unterschreiten. Die Ausnahme dazu ist in der Waldabstandsverordnung 

–WabstVO M-V vom 20. April 2005, zuletzt geändert am 1. Dezember 2019 GVOBL.M-V s. 808 gere-

gelt. Die erhöhte Versicherungspflicht obliegt dem Waldeigentümer, das Einvernehmen ist durch den 

Betreiber der Anlage herzustellen. Somit kann der Zaun innerhalb der Waldabstandsflächen mit einem 

Abstand von 25 m von der Waldkante errichtet werden. Vorgesehen ist die Errichtung des Zaunes mit 

einem Abstand von 27 m zur Waldkante. 

Für die Errichtung von Anlagen zur Löschwasserversorgung wird hiermit die zuständige Forstbehörde 

um die Zulassung dieser Anlagen als Ausnahme gebeten. 

 

 

6.6 Grünflächen 

Die nicht überbauten Flächen des Sondergebietes Photovoltaikanlage sind gemäß § 8 LBauO M-V zu 

begrünen und als private Grünflächen zu erhalten, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 

Nutzung benötigt werden. Damit soll erreicht werden, dass der durch die Art und das Maß der baulichen 

Nutzung bestimmte unbebaute und unversiegelte Anteil an der Grundstücksfläche als Vegetationsfläche 

ausgebildet wird und der Boden seine Funktion im Rahmen der natürlichen Stoffkreisläufe, die so ge-

nannten Puffer- und Regelleistungen, erfüllen kann. Diese Flächen sind ihrer Nutzung nach private 

Grünflächen, im baurechtlichen Sinne jedoch die nicht überbauten Teile der Baugrundstücke, d.h. Teil 

der Bauflächen. Sie werden somit in der Planzeichnung nicht als Grünflächen dargestellt. Ihre Größe ist 

in der Regel abhängig vom Maß der baulichen Nutzung und wird dann durch die Grundflächenzahl 

bestimmt. 

Im Falle von Photovoltaikanlagen stellt sich die Situation anders dar. Hier wird auf der gesamten Fläche 

mit Ausnahme der versiegelten Flächen für offene Rammpfosten, Trafostationen, Schotterflächen und 

Zaunfundamente, d.h. unter und zwischen den Solarmodulen die vorhandene Vegetationsdecke erhal-

ten bzw. durch Einsaat oder Selbstbegrünung wieder hergestellt. 

Das naturschutzfachlich geeignete Management wird für die Modulzwischenflächen entsprechend 

Punkt 8.30 der „Hinweise zur Eingriffsregelung (2018)“ als eingriffs- bzw. kompensationsmindernde 

Maßnahme angerechnet.  

 

 

6.7 Pflanzbindungen  

Innerhalb des Plangebietes werden außerhalb der Waldflächen 19 Bäume verteilt auf 4 Baumgrup-

pen und ein Einzelbaum mit einem Erhaltungsgebot festgesetzt. Davon sind 3 Bäume gesetzlich 

geschützt.  

Ihr dauerhafter Erhalt ist notwendig, um erheblichen Beeinträchtigungen von lokalen Populationen 

von Brutvogelarten zu vermeiden. Gleichzeitig sollen vorhandene verbundene Vegetationsstruktu-

ren gesichert werden.  

 

 

7. FLÄCHEN UND MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON 
BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 

7.1 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft 

Die Flächen zwischen dem Sonstigen Sondergebiet Photovoltaik und den Waldkanten der vier im Gel-

tungsbereich des B-Planes Nr. 20/2019 festgesetzten Waldflächen sowie die im Waldabstand zu den 

nördlichen und südwestlichen außerhalb des Geltungsbereichs liegenden Waldflächen werden bis zum 
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Geltungsbereich des Planes als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft ausgewiesen.  

Auf diesen Flächen sind Heiden, Trocken- und Magerrasen durch Wiederherstellung der aufgelassenen 

Standorte zu entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Ersteinrichtung und ein Pflegeplan für 

diese Flächen wie folgt vorgegeben: 

• nach Ersteinrichtung Verzicht auf Umbruch und Ansaaten 

• kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 

• kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flächen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9. 

• Mahd mit Messerbalken  

• Mahd mit Abfuhr des Mähgutes  

• Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante  

Arbeitsschritte  

Ersteinrichtung: 

• Beseitigung von größerem Gehölzaufwuchs 

• bis 2 m hohe Kiefern erhalten ca. 1 St/20 m²  

• Erhaltung bzw. Pflanzung 10 St dorniger Sträucher verteilt auf der gesamten Maßnahmefläche 

vom 1. bis 5. Jahr: 

• 2x jährliche Staffelmahd von Ende 05 - Mitte 06,  

• Nachmahd bei ca. 20 cm Ende 09 - Mitte 10  

• Entfernung Gehölzaufwuchs 

ab 6. Jahr  

• 1 x jährliche Staffelmahd vom Ende 06 – Ende 08 

Im Punkt 14.2.3 des Umweltberichtes werden diese Maßnahmen weiter ausgeführt. 

Im Bebauungsplan werden die Flächen mit dem Planzeichen 13.1 der PlanZV umgrenzt.  

Innerhalb dieser Maßnahmeflächen werden zwei Gebäude/Gebäudeteile zu Artenschutzgebäuden her-

gerichtet und entwickelt. Sie sind im Plan mit den Bezeichnungen AS 1 und AS 2 gekennzeichnet. 

Sie dienen der Durchführung der artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen zum Schutz der Fleder-

mäuse, der Rauch- und Mehlschwalben, der Höhlenbrüter und der Nischenbrüter. (CEF 1 bis 5) 

Weiterhin sind innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft als artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahme zum Schutz der Reptilien auf den im 

Plan festgesetzten Standorten 10 Winterquartiere und 9 Sommerquartiere für Reptilien herzustellen. 

Diese sind mit CEF 6 für die Winterquartiere und CEF 7 für die Sommerquartiere bezeichnet. 

Die konkreten durchzuführenden artenschutzrechtlichen Ersatzmaßnahmen CEF 1 bis CEF 7 sind dem 

Punkt 14.2.3 des Umweltberichtes zu entnehmen und im Textteil B des Planes festgesetzt.  

  

 

8. TECHNISCHE VER- UND ENTSORGUNG 

Der Verknüpfungspunkt mit dem öffentlichen Stromnetz wird das Umspannwerk Eggesin sein. 

Außer einem Telefonanschluss sind Anlagen der technischen Ver- und Entsorgung nicht erforderlich. 

Lediglich die Verlegung von Stromkabeln (unterirdisch) für die Einspeisung in das Stromnetz sowie zur 

Eigenversorgung der Anlagen ist zu sichern. Für den Betrieb der Photovoltaikanlagen ist kein Personal 

erforderlich. Demzufolge werden auch keine Aufenthaltsräume benötigt, die eine Wasserver- oder Ab-

wasserentsorgung bedingen würden. 

Das anfallende Niederschlagswasser von den Modulen und von Dachflächen der Nebenanlagen im 

Plangebiet ist unverschmutzt. Eine gesonderte Niederschlagswasserbeseitigung ist bei der nur geringen 

Versiegelung der Flächen nicht erforderlich. Zur Regelung des Wasserabflusses ist dieses unver-

schmutzte Regenwasser am Standort zur Verdunstung/ Versickerung zu bringen.  

Innerhalb des Plangebietes fällt kein Abfall an.  

 

Löschwasserversorgung 

„Gemäß § 2 Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (BrSchG) für Meck-

lenburg- Vorpommern vom 14.11.1991, geändert durch „Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
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über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren (BrSchG) für Mecklenburg-Vorpom-

mern vom 11. Februar 2002, haben Gemeinden die Löschwasserversorgung (Grundschutz) zu sichern.  

Laut Arbeitsblatt W405 ist der Grundschutz der Brandschutz für Wohngebiete, Gewerbegebiete, Misch-

gebiete und Industriegebiete ohne erhöhtes Sach- oder Personenrisiko. 

Das Sondergebiet Photovoltaikanlage ist mit keinem dieser Gebiete vergleichbar. Von der Nutzungszu-

sammensetzung ist es eher mit einer Fläche für Versorgungsanlagen vergleichbar. Da sich im Gebiet 

keine Personen aufhalten werden, besteht im Fall eines Brandes nur ein Sachrisiko. Auf Grund der 

verwendeten Baumaterialien mit sehr geringer Brandlast ist die Wahrscheinlichkeit eines Brandfalls der 

Anlagen sehr gering. Dennoch sind Störfälle durch Kurzschluss als Brandursache nicht völlig auszu-

schließen.  

Diese spezifischen Besonderheiten des Sonnenkraftwerkes machen eine Brandbekämpfung mit Lösch-

wasser unmöglich. Als Hauptgefährdung für die Feuerwehreinsatzkräfte ist neben der Entwicklung toxi-

scher Gase und herabfallenden Bauteilen die Gefahr durch elektrischen Schlag zu sehen. 

Die Gefahr des Entzündens der Module sowie der Gestelle besteht nicht. 

Innerhalb des Trafos befindet sich Öl, von dem im Hinblick auf eine mögliche Entzündung eine Brand-

gefahr ausgehen kann. Die Brandlast der übrigen in der Wechselrichter-/ Trafostation eingebauten An-

lagenteile (Wechselrichter etc.) ist gering, so dass für diese Anlagenteile von einer geringen Brandin-

tensität auszugehen ist. 

Im Falle eines Brandes können die Anlagen somit kontrolliert abbrennen. 

Um Flächenbrände auf angrenzende Flächen zu vermeiden, wird entsprechend der LBauO M-V, 

BrSchG, M-V und Arbeitsblatt W405 der DVGW die Löschwasserversorgung von mindestens 800 l/min 

(48m³/h) über zwei Stunden über Hydranten, Flachspiegelbrunnen oder Löschwasserkissen gewähr-

leistet. 

 
 

9. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Die vorgesehene Einzäunung und die Photovoltaikanlagen mit einer Höhe von über 2,00 m gelten nach 

Landesbauordnung Mecklenburg –Vorpommern als bauliche Anlagen, die Abstandsflächen von min-

destens 3 m Tiefe erzeugen. Damit die baulichen Anlagen  entlang von Grundstückgrenzen errichtet 

werden können, wird ein abweichendes Abstandsflächentiefenmaß von 0,00 m als örtliche Bauvorschrift 

entsprechend § 86 Abs. 1 Nr. 5 und 6 LBauO M-V festgesetzt. 

 

 

10. KLIMASCHUTZ 

Die im Bebauungsplan festgesetzten Photovoltaik-Freiflächenanlagen entsprechen den Zielen des Ge-

setzes zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden, das im 

Juli 2011 als Änderung in das BauGB aufgenommen wurde. Danach sollen Bebauungspläne u. a. dazu 

beitragen den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Gemeindeentwicklung 

zu fördern. Diesem Ziel wird die Gemeinde mit diesem Bebauungsplan gerecht. Es werden Flächen 

genutzt, die für eine wirtschaftliche landwirtschaftliche Nutzung wenig geeignet sind.  

Die Planung leistet mit der Ausweisung von PV-Anlagen einen Anteil zum Erreichen der Klimaschutz-

ziele. Bei einer geplanten Leistung der PV-Anlagen am Standort von zum Beispiel ca. 10 MWp, einer 

erzeugten elektrischer Energie von jährlich 10.000.000 kWh, können jährlich gegenüber konventioneller 

Erzeugung 5840 t CO2 vermieden und etwa 3516 Haushalte mit einem Jahresverbrauch von ca. 4000 

kWh versorgt werden. 
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11. IMMISSIONSSCHUTZ 

Immissionen sind im Sinne des BImSchG auf Menschen, Tiere, Pflanzen, den Boden, das Wasser, die 

Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter einwirkende Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-

schütterungen und ähnliche Umwelteinwirkungen, die von Bauflächen und Verkehrsflächen ausgehen 

können.  

Eine der zentralen Aufgaben der Bauleitplanung ist es, dazu beizutragen, eine menschenwürdige Um-

welt zu sichern. 

Nutzungen sind einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf Wohngebiete und 

auf andere schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden werden. 

Das Plangebiet wird als Sondergebiet Photovoltaikanlage festgesetzt, ist aber von der Nutzungszusam-

mensetzung eher wie eine Fläche für Versorgungsanlagen anzusehen, da das Gebiet mit keinem an-

deren Baugebiet nach BauNVO vergleichbar ist,  

Der Betrieb von Photovoltaikanlagen besitzt gegenüber anderen Formen der Stromerzeugung aus fos-

silen Brennstoffen Vorteile, die im Wesentlichen charakterisiert sind durch: 

 keine Emissionen (kein Lärm, keine Luftbelastung, keine Geruchsbelastung), 

 keinen Rohstoffeinsatz (nur Sonnenlicht), 

 keine Abfälle, 

 weitestgehende Wartungsfreiheit bei langer Nutzungsdauer (> 20 Jahre), 

 hohe Zuverlässigkeit, 

Darüber hinaus können die Photovoltaikanlagen nach Einstellung des Betriebes und dem Rückbau na-

hezu vollständig der Kreislaufwirtschaft zur Gewinnung von Rohstoffen bzw. zur Wiederverwendung 

zugeführt werden. Die Belastung der Umwelt ist dadurch sehr gering und nicht nachhaltig. 

Im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereiches befinden sich der Truppenübungsplatz Jägerbrück in 

Waldflächen sowie die Konversionsflächen der ehemaligen Militärliegenschaft Artilleriekaserne Karpin, 

die teilweise vom Solarpark Eggesin-Karpin I in Anspruch genommen werden, zum größten Teil aber 

ungenutzt sind. 

Schutzbedürftige Nutzungen sind in der Nachbarschaft nicht vorhanden. Beeinträchtigungen werden 

ausgeschlossen. 

Die Solaranlagen werden im Wesentlichen emissionslos betrieben.  

Durch die Reflexion der Sonne an der Moduloberfläche kann eine Blendwirkung auftreten. 

Da das an das Plangebiet angrenzende Gebiet ungenutzt ist, bestehen durch eventuelle Blendwirkun-

gen keine Belästigungen.  

Da von der Anlage keine die Umwelt störenden Emissionen ausgehen und sich bei normalem Betrieb 

der Anlage hier keine Menschen aufhalten, ist die Störanfälligkeit wie auch die Störobergrenze (bezogen 

auf die in diesem Gebiet zulässigen Nutzungen und der damit verbundene Ruheanspruch sowie die von 

der Nutzung ausgehenden Auswirkungen) sehr gering.  

Eine Beeinträchtigung des Menschen und der umliegenden Nutzungen ist somit durch diese Anlage 

nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet befindet sich in der Nachbarschaft und damit im Einwirkungsbereich der Bundeswehr-

liegenschaften Truppenübungsplatz Jägerbrück (angrenzend), Ferdinand- von- Schill- Kaserne Torge-

low (ab 4.336 m), Versorgungsliegenschaft Gumnitz (ab 3.330 m). 

Die Auswirkungen insbesondere vom Truppenübungsplatzes Jägerbrück auf das Plangebiet werden 

bestimmt durch: 

Tieffrequente und impulshaltige Geräusche und Erschütterungen, die von großkalibrigen Waffen und 

vom Umgang mit pyrotechnischen Mitteln verursacht wird und die von der Technischen Anleitung Lärm 

(TA Lärm 1998 zum BImSchG) ausdrücklich ausgenommen werden sowie einer speziellen Bewertung 

in dB (C) unterliegen. 
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Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass vom Truppenübungsplatz ausgehenden Schalldruckpegeln 

von durchschnittlich 101 dB (C, F) und auch bei ungünstigen Wetterlagen geplante Bauwerke bean-

sprucht werden. 

Die Nutzung des Plangebietes als Solarpark Solaranlagen ist von den vom Truppenübungsplatz Jäger-

brück ausgehenden Emissionen nicht eingeschränkt.  

 

12. BODENORDNENDE MASSNAHMEN, SICHERUNG DER UMSETZUNG 

Die Erschließung des Plangebietes ist gesichert. Das Flurstück 29/4 der Flur 13 der Gemarkung Egge-

sin, die Erschließungsstraße befindet sich im Eigentum der BImA. Durch einen Gestattungsvertrag (We-

gerecht ohne dingliche Sicherung) ist die Nutzung dieser Straßenverkehrsfläche für die Erschließung 

des Solarparks gesichert. 

Die Ausgleichsmaßnahmen werden durch den Investor des Solarparks realisiert. Dies wird über einen 

städtebaulichen Vertrag nach §11 BauGB gesichert. 

 

 

12.1 Hinweise für die weiterführende Planung und die Baudurchführung 

Denkmalschutz 

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, sind diese 

gemäß § 11 DSchG M-V (GVOBl. M-V Nr. 1 vom 6.01.1998, S.12), zuletzt geändert durch Artikel 10 

des Gesetzes vom 12. Juli 2012 (GVOBl. M-V S. 383, 392), der zuständigen unteren Denkmalschutz-

behörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis zum 

Eintreffen des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zu-

stand zu erhalten. Die Anzeigepflicht besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundei-

gentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen.  

Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schriftlicher Anzeige spätestens 

nach einer Woche. 

Die Untere Denkmalschutzbehörde kann die Frist im Rahmen des Zumutbaren verlängern, wenn die 

sachgerechte Untersuchung oder Bergung des Denkmals dies erfordert. 

 

Altlasten 

Während der Baumaßnahme auftretende Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlast-

verdachtsflächen (vererdete Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwas-

sers, u.a.) sind der unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Vorpommern- Greifswald (Standort 

Pasewalk) sofort anzuzeigen. Die Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen. 

 

Drainagen 

Sollten bei Erdbauarbeiten Dränungen oder auch andere hier nicht erwähnte Entwässerungsleitungen 

angetroffen oder zerstört werden, so sind diese in jedem Fall funktionsfähig wiederherzustellen. Der 

Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. Dies gilt auch, wenn die vorgenannten Anlagen trocken-

gefallen sind. 

 

Wasserwirtschaft 

Nach § 5 WHG ist eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden und die 
Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten. 

Nach § 49 (1) des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG) sind Arbeiten, die so tief in den 
Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Be-
schaffenheit des Grundwassers auswirken können, der zuständigen Behörde einen Monat vor Beginn 
der Arbeiten anzuzeigen. Wird nach § 49(2) WHG dabei unbeabsichtigt Grundwasser erschlossen, ist 
dies der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 
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Gemäß § 20 Wassergesetz des Landes Mecklenburg- Vorpommern (LWAG) muss wer Anlagen zum 
Herstellen, Befördern, Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Behandeln und Verwenden wassergefährdender 
Stoffe nach § 62 WHG betreiben, einbauen, aufstellen, unterhalten oder stilllegen will, sein Vorhaben 
rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme entsprechend der geltenden Rechtsverordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), der zuständigen Wasserbehörde anzeigen, An-
zeigepflichtig sind auch wesentliche Änderungen des Betreibers. 
 

Boden- und Gewässerschutz 

Bei der Durchführung des Vorhabens ist Folgendes zu beachten.  

- Die Arbeiten sind so auszuführen, dass Verunreinigungen von Boden und Gewässer durch Arbeits-

verfahren, Arbeitstechnik, Arbeits- und Transportmittel nicht zu besorgen sind. Bei auftretenden Ha-

varien mit wassergefährdenden Stoffen ist der Schaden sofort zu beseitigen. Die untere Wasserbe-

hörde (uWB) des Landkreises Vorpommern –Greifswald ist unverzüglich über die Havarie und die 

eingeleiteten Maßnahmen zu informieren. 

- Falls Anzeichen für altlastenrelevante Bodenbelastungen angetroffen werden, sind unverzüglich die 

Arbeiten einzustellen und die ist zu informieren.  

- Treten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie z. B. unnatürliche Verfärbungen, Gerüche, oder Müllabla-

gerungen auf, ist der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Landkreises Vorpommern –Greifs-

wald zu informieren, um weitere Verfahrensschritte abzustimmen. 

- Insofern Recyclingmaterial zum Einsatz kommen soll (z. B. für die Befestigung von Verkehrsflächen) 

ist die LAGA zu beachten. Sollten Fremdboden oder mineralisches Recyclingmaterial auf oder in die 

durchwurzelbare Bodenschicht gebracht werden, sind die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- 

und Altlastenverordnung bzw. für dort nicht enthaltene Schadstoffe die Zuordnungswerte Z-0 der 

LAGA einzuhalten. 

 

Kampfmittelbelastung 

Sollten bei Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, sind aus 

Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und in der unmittelbaren Umgebung sofort einzustel-

len. 

 

Für die Einspeisung von Elektroenergie in das Netz der EON.edis AG wird auf separaten Antrag des 

Einspeisers (mit genauer Leistungsangabe des geplanten Generators) der Netzanschluss entsprechend 

den Festlegungen des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) bestimmt.  

 

 

13. FLÄCHENBILANZ 

Nutzungsart Fläche in m² Fläche in  ha Anteil an 
Gesamt-
fläche in % 

Sondergebiet Photovoltaik 127.820,00 m² 12,78 ha 54,51 

Private Verkehrsfläche  7.485,00 m² 0,75 ha 3,19 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

52.177,00 m² 5,22 ha 22,25 

Flächen für Wald 47.018 m² 4,70 ha 20,05 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 234.500 m² 23,45 ha  100 
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14. UMWELTBERICHT  

14.1 Einleitung 

Basierend auf der Projekt - UVP-Richtlinie der Europäischen Union des Jahres 1985, ist am 20. Juli 

2004 das EAG Bau in Kraft getreten. Demnach ist für alle Bauleitpläne, also den Flächennutzungsplan, 

den Bebauungsplan sowie für planfeststellungsersetzende Bebauungspläne, eine Umweltprüfung 

durchzuführen. Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 4 des BauGB. 

Im Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Vorhaben voraussichtlich verursachten Wirkungen da-

raufhin zu überprüfen, ob diese auf folgende Umweltbelange erhebliche Auswirkungen haben werden: 

1. Tiere, Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, biologische Vielfalt 

2. Europäische Schutzgebiete 

3. Mensch, Bevölkerung 

4. Kulturgüter 

5. Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

6. Erneuerbare Energien, sparsamer Umgang mit Energie 

7. Darstellungen in Landschafts- und vergleichbaren Plänen 

8. Luftqualität 

9. Umgang mit Störfallbetrieben 

10. Eingriffsregelung. 

 

Abb.1: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2021) 

 
 

14.1.1 Kurzdarstellung des Vorhabens 

Beschreibung der Festsetzungen, Angaben über Standorte, Art, Umfang, Bedarf an Grund und Boden 

Die Planung sieht vor auf dem ca. 23,45 ha großen Plangebiet eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zu 

errichten. Es erfolgt eine 70%ige Überdeckung mit Solarmodulen. Vorhandene Flächenversiegelungen 

bleiben bestehen, Oberirdische Gebäudeteile werden, bis auf jene die zukünftig dem Artenschutz die-

nen sollen, abgerissen.  

 

 

Plangebiet 23,45 ha 

Eggesin 
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Tabelle 2: Geplante Nutzungen 

Geplante Nutzung Flächen m² Flächen m² 

Anteil an der Gesamtflä-

che in % 

Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik GRZ 

0,7              davon  

127.820,00   54,51 

Bauflächen überdeckt 70%   89.474,00 0,00 

Bauflächen unverdeckt 30%   38.346,00 0,00 

Verkehrsflächen 7.485,00  3,19 

Wald 47.018,00   20,05 

Flächen für Maßnahmen zur Schutz zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft 

52.177,00   22,25 

Summe 234.500,00   100,00 

 

Abb. 2: Planung (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

 
Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zusätzliche Wirkungen auf Natur und Umwelt verursa-

chen: 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt 

werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lagerung von Baumaterialien und 

die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder zu folgenden erhöhten Belastungen der 

Umwelt: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch einmaligen Transport der Module und 

anschließender Einlagerung sowie durch Bauaktivitäten, 

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und Baustellenein-

richtung. 

 

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.  

1. Flächenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, Trafo, Batteriespeicher. 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines Zaunes sowie Bau der Solarmodulti-

sche. 

3. Verlust von Habitaten von Offenlandarten. 

4. Überdeckung von vorbelasteten Flächen, 
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5. Veränderung der floristischen Ausstattung der vorhandenen Vegetation durch Erholung des Bodens 

von Fremdstoffeinträgen, Anlage von Extensivgrünland, regelmäßige Mahd und Schaffung verschat-

teter und besonnter sowie niederschlagsbenachteiligter Flächen zwischen und unter den Modulen.  

6. Reflexionen, welche Blendeffekte erzeugen können sowie durch Änderung des Lichtspektrums 

Lichtpolarisation und in der Folge Verwechslungen mit Wasserflächen durch Wasservögel und Was-

serkäfer hervorrufen können, sind aufgrund der Verwendung reflexionsarmer, kristalliner Module 

nicht möglich.  

7. Spiegelungen, welche z.B. Gehölzflächen für Vogelarten täuschend echt wiedergeben, treten auf-

grund der Ausrichtung zur Sonne, der nicht senkrechten Aufstellung der Module und bei kristallinen 

Modulen nicht auf. 

8. Barriereeffekte sind in Bezug auf Säugetierarten möglich. 

 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch die Funk-

tion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 

1. Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe Geräusche. 

2. Die von Solaranlagen ausgehenden Strahlungen liegen weit unterhalb der gesetzlich vorgeschrie-

benen Grenzwerte für Menschen. Auch die Wärmeentwicklung an Solarmodulen ist im Vergleich zu 

anderen dunklen Oberflächen wie z.B. Asphalt oder Dachflächen nicht überdurchschnittlich. 

 

Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Die in Tabelle 3 aufgeführten Untersuchungsräume und Detaillierungsgrade der Untersuchungen wur-

den den Trägern öffentlicher Belange im Rahmen der Beteiligung nach §4 Abs.1 BauGB vorgelegt. Es 

wurden keine zusätzlichen Forderungen erhoben. 

 

Tabelle 3: Umfang und Detaillierungsgrade der Untersuchungen 

Mensch Land-

schafts-

bild 

Wasser Boden Klima/ 

Luft 

Fauna Flora Kultur- 

und Sach-

güter 

UG = GB + 

nächstgele-

gene Bebau-

ung  

UG= GB 

und Ra-

dius von 

500 m 

UG = GB UG = GB UG = GB UG = GB UG = 

GB 

UG = GB 

Nutzung 

vorh. Unter-

lagen  

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

Artenerfassung 

Avifauna, Reptilien, 

Nachtkerzen-

schwärmer, Fleder-

mäuse 

Bio-

topty-

pener-

fas-

sung 

Nutzung 

vorh. Un-

terlagen 

UG – Untersuchungsgebiet, GB – Geltungsbereich 

 

 

14.1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des Umwelt-

schutzes 

Folgende Gesetzgebungen sind anzuwenden: 

Im § 12 des Naturschutzausführungsgesetzes MV (NatSchAG MV) werden Eingriffe definiert. 

Im § 15 des BNatSchG ist die Eingriffsregelung verankert. 

Die Notwendigkeit einer Natura-Prüfung nach § 34 BNatSchG ergibt sich bei Vorhaben, welche den 

Erhaltungszustand oder die Entwicklungsziele eines GGB oder SPA – Gebietes beeinträchtigen kön-

nen. Eine FFH-Vorprüfung für das SPA DE 2350-401 „Ueckermünder Heide“ wurde erstellt. 

Es ist zu prüfen, ob durch das im Rahmen der B-Plan-Aufstellung ausgewiesene Vorhaben Verbotstat-

bestände nach § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL und/oder Art. 5 VSchRL, bezüglich besonders und 

streng geschützte Arten ausgelöst werden. Es wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 

Dieser wurde der Begründung als Anlage 4 beigefügt. 

Es ist geplant, nach § 18 NatSchAG M-V geschützte Bäume zu fällen. Mit vorliegendem Entwurf wird 

ein Antrag auf Fällung bei der uNB eingereicht. 
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Ein 396 m² Bereich mit Sandmagerrasen wird überbaut, der aufgrund seiner Größe von >200 m² nach 

§ 20 des NatSchAG M-V geschützt ist. Nach Fertigstellung genehmigungsfähiger Unterlagen wird auf 

deren Grundlage ein Antrag auf Befreiung vom Verbot des Eingriffes in geschützte Biotope bei der uNB 

eingereicht. Diese entscheidet unter Einbeziehung der Verbände über die Gewährung der Befreiung. 

Laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) liegen keine besonderen Gegebenheiten oder Er-

fordernisse für den Vorhabenbereich vor.  

 Das Plangebiet überlagert keine Schutzgebiete. 

 

Abb. 3: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2020) 

 
 

Planungsgrundlagen für den Umweltbericht sind: 

 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 290 der 

Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, 

 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-gesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V 2010, S. 66) 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

 Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung – 

BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 

21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95), 

 EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 über die Erhal-

tung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010, kodifizierte Fassung), 

 Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 

natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zuletzt geändert durch Arti-

kel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien 

im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, 

S. 193–229), 

Plangebiet 

SPA DE 2350-401 
"Ueckermünder Heide " 

GGB DE 2350-301 "Waldhof, Jä-
gerbrück und Schwarzer See"  

LSG "Haffküste" 

GGB DE DE 2351-
301"Ahlbecker Seegrund 
und Eggesiner See " FND 
" Eggesiner See" 

Naturpark "Am 
Stettiner Haff"  GGB DE 2350-

302" Alteichen bei 
Christiansberg"  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union
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 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Feb-

ruar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I 

S. 2694) geändert worden ist, 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern (Landes-UVP-Gesetz 

– LUVPG M-V, GVOBl. M-V 2011, S. 885), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 

2018, 

 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-

zes vom 19.Juni 2020 (BGBl. I S. 1408) geändert worden ist, 

 Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-

V 1992, S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 

221, 228), 

 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-

Bodenschutzgesetz – BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 

Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist, 

 Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 

S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) 

geändert worden ist, 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), in der derzeit geltenden Fassung, 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

 Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Lan-

desplanungsgesetz (LPlG, 5. Mai 1998 GVOBl. M-V 1998, S. 503, 613), zuletzt geändert durch Arti-

kel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBl. M-V S. 166, 181), 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaf-

tung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Ge-

setzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2873) geändert worden ist. 

 

 

14.2 Beschreibung/ Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen  

14.2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario) 

Erfassung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst  

werden  

Mensch 

Das ca. 23,45 ha große Plangebiet liegt etwa 500 m südöstlich der Ortschaft Eggesin mit den nächst-

gelegenen Wohnbebauungen, innerhalb der umzäunten ehemaligen Artilleriekaserne Karpin. Der Un-

tersuchungsraum beinhaltet den westlichen Teil der Kaserne und umfasst die Zufahrt bis zur Stettiner 

Straße, dem Zubringer zur Landesstraße 28. Die L28 verläuft ca. 1,2 km nordöstlich der geplanten PV-

Anlage. Südlich an das Plangebiet grenzt der Truppenübungsplatz Jägerbrück an. Hier durchgeführte 

Übungen sind die einzigen Immissionen, die derzeit auf das Plangebiet wirken. Hierbei kann Lärm er-

zeugt werden, der die gesetzlich vorgeschriebenen Orientierungswerte deutlich überschreitet. Das Plan-

gebiet hat als eingefriedetes, bewachtes Gelände keine Bedeutung für die Erholung. 

 

Flora  

Ein- bis zweigeschossige ehemals u.a. als Kasernen genutzte Gebäude sowie befestigte Flächen sind 

eingebettet in verschiedene Vegetationsformen. In drei großen Bereichen wächst Kiefernwald deren 

Bäume Stammdurchmesser von 10 bis 50 cm aufweisen. Im Plangebiet verteilt stehen mehrere Baum-

gruppen hauptsächlich aus Birken, Eschenahorn, Eichen und Kiefern, mit 10 bis 80 cm dicken Bäumen. 

Auch gibt es ältere nach §18 NatSchAG M-V geschützte Einzelbäume mit über 30 cm Stammdurch-

messer, der Arten Birken, Fichte, Ahorn, Kiefer, Eiche, Pappeln, jüngere nicht geschützte aber nach 

Baumschutzkompensationserlass zu ersetzende Einzelbäume mit unter 30 cm Stammdurchmesser so-

wie einzelne Gebüsche und Sträucher. Das Gelände ist flächig mit Landreitgras bewachsen, welches 
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von offenen Bereichen mit Magerrasenanzeigern unterbrochen ist. Hier wird gefahren oder wurden kürz-

lich Versiegelungen beseitigt. Eine Fläche Sandmagerrasen ist aufgrund ihrer Größe von >200 m² ge-

schützt. 

 

Abb. 4: Biotoptypen des Plangebietes (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

 
 

Die Biotopzusammensetzung im Plangebiet stellte sich am 15.04.20 folgendermaßen dar: 

 

Tabelle 4: Biotoptypen im Plangebiet 

Code Bezeichnung Fläche in m² Anteil an der 

Gesamtfläche 

in % 

PWX Siedlungsgehölz heimischer Arten 9.734,00 4,15 

PHX Siedlungsgebüsch heimischer Arten 846,00 0,36 

TMS Sandmagerrasen 533,00 0,23 

RHU-Land-

reitgras ca. 

60% 

Ruderale Staudenflur-Landreitgras 

68.981,40 29,42 

RHU-Stau-

den ca. 40% 
Ruderale Staudenflur-Stauden 

45.987,60 19,61 

OIM Militärobjekt 19.466,00 8,30 

OVP Versiegelte Freifläche 41.934,00 17,88 

WKZ Sonstiger Kiefernwald trockener bis frischer 

Standorte 

47.018,00 20,05 

  Gesamtfläche  234.500,00 100,00 

 

Pflanzensoziologische Artenaufnahme und vegetationskundliche Deutung nach Braun - Blanquet durch-

geführt von Herrn Peter Adam, M. Sc. Landschaftsarchitektur und Umweltplanung im August 2020: 

 

Unser Untersuchungsgebiet befindet sich auf dem Truppenübungsplatz Karpin. Die kartierte Fläche liegt 

im westlichen Teil und nimmt in etwa 20% der gesamten Fläche ein. Dieser Teil des Übungsplatzes 

scheint schon länger nicht mehr in Nutzung zu sein. Die Flächen wirken verwahrlost, die Gebäude sind 

alle in einem sehr desolaten Zustand, Fenster sind offen bzw. kaputt und zum Teil stürzen Dächer ein. 
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Abb. 5: verfallenes Gebäude auf dem Truppenübungsplatz Karpin (Foto: Peter Adam) 

 
 

Dies spiegelt sich verständlich in der Vegetation wider. Sämtliche Flächen sind stark ruderalisiert. Wie 

auf dem Foto schön zu sehen, bestimmen Hochstaudenfluren mit dominant vorherrschendem Land-

Reitgras die Flächen. Die Ränder fangen an zu verbuschen bzw. zu verwalden. Bestimmende Arten 

sind die Kiefer, die Birke, der Ginster und der Eschenahorn, aber auch ehemals angepflanzte Arten wie 

der Flieder und der Spierstrauch verbreiten sich. 

Nur sehr kleinflächig finden wir andere Vegetationsbestände. In diesen Flächen müssen vor nicht allzu 

langer Zeit starke Störungen stattgefunden haben, bzw. wurden diese Flächen beim Abzug aus diesem 

Teil des Geländes beräumt. So befinden sich im südlichen Teil Betonbruchflächen und fast offene Sand-

flächen. In diesen Bereichen ist die Sukzession noch nicht so weit vorangeschritten. 

 

Abb. 6, 7:  Silbergras und Sandsegge auf Sand, artenreiche Sukzessionsbrache auf Beton-

schotter (Fotos: Peter Adam) 

   
 

Zum Aufnahmeverfahren 

Unsere Aufnahmen haben wir nach dem von BRAUN-BLANQUET (Zürich- und Montpellier-Schule der 

Pflanzensoziologie) entwickelten Verfahren aufgenommen. Wichtig in der Wahl der Aufnahmefläche, ist 

die Homogenität, bedeutet, “dass die Aufnahmeflächen standörtlich und floristisch gleichartig sind“ 

(BRAUN-BLANQUET J. 1964:25). Ist eine homogene Fläche ausgewählt, werden im ‘Kopf der Auf-

nahme‘ wichtige Informationen und Beobachtung festgehalten: Datum, Aufnahmenummer, Überschrift 

(nach Aspekten/Phänomenen oder Thesen, am Bestand orientiert, erleichtert die Erinnerung), Ort (Orts-

beschreibung), Boden, Humus, Streuauflagen, Exposition, Geländeneigung, Nutzung, Größe der Auf-

nahmefläche, Vegetationsbedeckung, Vegetationshöhe, Vegetationsschichtungen, Aspekte des Be-

standes, Kontaktgesellschaften. 

Unter diesen Kopf wird das vollständige Arteninventar der ausgewählten Fläche geschrieben. Den ein-

zelnen Pflanzenarten werden je nach Mengenanteilen und ihrer Geselligkeit (Wuchsform) zwei Schätz-

werte zugeordnet. 

 

1. Zahl: Artmächtigkeit/Mengenschätzung (Abundanz) 
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r = selten/rar 

+ = wenige Exemplare 

1 = bis 5% - sehr spärlich vorhanden 

2 = 5-25% - spärlich vorhanden 

3 = 25-50% - wenig zahlreich vorhanden 

4 = 50-75% - zahlreich vorhanden 

5 = 75-100% - sehr zahlreichvorhanden 

2. Zahl: Häufungsweise/Geselligkeit (Soziabilität) 

 1 = einzeln wachsende Pflanzen  

 2 = gruppen- oder horstweise wachsend 

 3 = truppweise wachsend in kleinen Flecken oder Polstern 

 4 = in Kolonien wachsend oder ausgedehnte Teppiche bildend 

 5 = in großen Herden wachsen, geschlossene Bestände bildend 

 

(vgl. BRAUN-BLANQUET J. 1964, HÜLBUSCH K. H. 1976) 

Diese so gewonnen Aufnahmen werden in Tabellen geschrieben und nach den Ähnlichkeiten in den 

Artenkombinationen sortiert. Dies heißt, “… aus der bunten Vielfalt der Vegetationsaufnahmen das Ver-

wandte herauszulesen und zusammengehörigen konkreten Aufnahmen zu abstrakten Typen vereini-

gen, die eine Klassifizierung erlauben …“ (BRAUN-BLANQUET J. 1964:68). Diese Abstraktion vom 

konkreten Gegenstand zum Typus ist notwendig, denn nur über den Typus, den abstrakt gefassten 

Fall/Gegenstand, ist ein Vergleich und ein Verständnis der real konkreten Fälle/Gegenstände möglich 

(vgl. ALAIN 1931). Um diese Aufnahmen mit Aufnahmen anderer Autoren (als vorgeleistete Arbeit) ver-

gleichen zu können, wird die Tabelle synthetisiert. In diesem Verfahrensschritt werden die Spalten der 

herausgearbeiteten Vegetationsbestände/-einheiten mit ähnlichen Artenkombinationen synthetisch ge-

rechnet und weiter zum Typus abstrahiert. “Wir entwickeln mit dieser synthetischen Arbeitsweise durch 

den wertenden Vergleich ein pflanzensoziologisches System auf Grund von sehr sorgfältig aus den 

Einzelanalysen oftmals umgeordnete, sozusagen ‘umkristallisierte‘ Tabellen…. Jede dieser Tabellen 

kann nun floristisch, physiognomisch, strukturell, phänologisch (in ihrer Aspektfolge), syndynamisch, 

synchorologisch und auch synökologisch analysiert und gedeutet werden. Denn sie enthalten alle diese 

Merkmale, die aus ihnen abzulesen oder doch abzuleiten sind. Sie geben aber nicht nur die Mittelwerte 

aus den verwendeten Aufnahmen, sondern sie zeigen auch neue, eben synthetische Eigenschaften der 

Typen wie Stetigkeit und Treue, d.h. Bindungsgrad der Arten an bestimmte Artenkombinationen“ (TÜ-

XEN R. 1970:148). (vgl. hierzu auch ADAM P., HÖFNER J. 2011) 

 

Die Tabelle 

Die Tabelle gliedert sich in 6 Spalten. Spalte I bis IV bilden die nur spärlich vorgefundenen Vegetations-

bestände ab. Die Spalte V und VI zeigen die Vegetationsausstattung der großflächigen, stark ruderali-

sierten Flächen. Allen Vegetationsbeständen ist ein hagerer Standort gleich. Die Standorte sind sandig, 

sehr mager, wenig humos und sehr stark wasserdurchlässig, das heißt, dass kein Wasser im Boden 

gespeichert werden kann und somit auch nur kurz pflanzenverfügbar ist. Es sind vor allem sehr trocken-

resistente Pflanzen mit einem geringem Nährstoffbedarf, die wir an diesem Standort vorfinden. Für die 

Standorte mit dem Betonschotter/recycling gilt gleiches. 
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Tabelle 5: Pflanzensoziologische Artenaufnahmen 

 
Es gibt zwei Gradienten in dieser Tabelle die gegenläufig sind. Nimmt die Artenzahl innerhalb der Ta-

belle ab, so steigt die Deckung der Vegetationsbestände in den beiden letzten Spalten auf nahezu 

100%. 

Scherrasen - Gesellschaft (Spalte I) 

- Ausbildung mit Hieracium pilosella und Hypochoeris radicata 

- Typische Ausbildung 

- Anwesenheit von Calamagrostis epigejos und Artemisia vulgaris 

Silbergras - Fluren - Gesellschaften (Spalte II) 

- Ausbildung mit Corynephorus canescens vorherrschend 

- Durchsetzt mit verschiedenen Moosen und Flechten 

- Entwicklungsansätze zu Hochstauden-Fluren 
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- Vorkommen von Sisymbion (Rauken-Fluren) 

Sand-Strohblume - Graues Zackenmoos - Gesellschaft (Spalte III) 

- Ausbildung mit Hochstauden-Arten wie der Feld-Beifuß und der Rainfarn 

Calamagrostis epigejos Dominanzgesellschaft (Spalte IV-VI) 

 

Spalte I 

In Spalte I finden wir das einzige Relikt, welches auf eine ehemalige Pflege hindeutet. Hier ist der 

Mahdeinfluß vergangener Zeiten noch in der Vegetation sichtbar. Diese Fläche befindet sich auf dem 

vorderen Kasernenhof und ist max. 50 m² groß. Vor allem Hieracium pilosella und Hypochoeris radicata 

weisen auf einen ehemalig, regelmäßig gemähten Scherrasen hin. Die Anwesenheit von Calamagrostis 

epigejos und Artemisia vulgaris deuten aber auch hier bereits die kommenden Hochstaudenfluren an. 

 

Spalte II 

Bestimmend in diesen Beständen ist das Silbergras sowie verschiede Moose und Flechten. Es handelt 

sich um Flächen, die vor nicht allzu langer Zeit starker, mechanischer Störung ausgesetzt waren, sie 

sehen fast aus wie gepflügt. 

 

Abb. 8: Silbergras in Reihen (Foto: Peter Adam) 

 
 

Diese Spalte gliedert sich nochmal in zwei verschieden Ausbildungen. Die ersten beiden artenarmen 

Aufnahmen (9 Arten) lassen sich ganz gut den Silbergrasfluren zuordnen. Es sind Initialgesellschaften 

auf reinem Sand, die regelhaft zur Stabilisierung Sandüberwehungen oder Störungen der Bodennarbe 

benötigen. 

Die zwei folgenden Aufnahmen zeigen deutlich wohin die Reise geht. Die beiden Bestände sind recht 

artenreich. Hier sind auf den Flächen verschieden Pflanzengesellschaften eng miteinander verzahnt. 

Die Silbergrasfluren kommen noch vor, die Hochstaudenfluren halten Einzug. Nebenher gibt es Arten 

aus anderen Pflanzengesellschaften, vor allem dem Sisymbion (den Raukenfluren). 

Spalte III 

In Spalte III ist das Silbergras bereits verschwunden, heißt die Narbe ist bereits gefestigt und weitest-

gehend geschlossen. Die Sand-Strohblume und das Graue Zackenmoos prägen die Bestände. Hoch-

stauden-Arten wie der Feld-Beifuß und der Rainfarn sind stet bis hochstet vertreten. 

 

Abb. 9: verbuschende Calamagrostis epigejos Bestände (Foto: Peter Adam) 

 
Spalte IV bis VI 
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Spalte IV bis VI beschreiben den größten Teil der Flächen. Es sind Calamagrostis epigejos Bestände 

in unterschiedlichen Ausprägungen und Dominanzen. Sie sind artenarm und dicht im Bestand. Diesen 

Beständen folgt dann die Verbuschung. 

Letztendlich befinden sich auf diesem Gelände nur Brachen, die sich ohne weiteren Einfluss zu einem 

Birken-Kiefern Bestand entwickeln werden. Findet auf diesen Flächen etwas statt, geht die Sukzession 

wieder von vorne los. Diese ist in der Tabelle ganz gut abgebildet. Das zeitliche Nacheinander finden 

wir hier als ein räumliches Nebeneinander, wenn auch der Beginn nur noch spärlich vorhanden ist. 

Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass das Gelände äußerst üppig mit alter Munition belastet zu 

sein scheint. 

 

Abb. 10:  Patronen auf Racomitrium canescens und Sedum hispanicum   

(Foto: Peter Adam) 

 
 

Fauna 

Die nachfolgenden Aussagen zur Fauna sind den faunistischen Erfassungsberichten des Büros Grün-

spektrum (Brutvögel, Reptilien, Tagfalter) vom 26.01.21 und des Büros Captis Natura (Fledermäuse) 

vom 30.11.20 entnommen. Nachfolgend wurden die Inhalte der Erfassungen auf das Plangebiet einge-

grenzt. Der Geltungsbereich hat sich im Laufe des Verfahrens etwas verändert und unterscheidet sich 

so geringfügig von den in den Textkarten und Anhängen der Berichte dargestellten Ausgrenzungen.  

Festgestellte Brutvogelarten (der Klammerwert bezeichnet die Anzahl der Reviere): 

Die Durchführung der Revierkartierung ergab für das Plangebiet insgesamt 38 verschiedene Arten von 

Brutvögel mit mehreren Revieren pro Art. Vierzigmal konnte ein Brutnachweis erbracht werden.  

 

Es wurden 10 streng geschützte bzw. gefährdete Arten im Plangebiet nachgewiesen. Gemäß der Roten 

Listen Deutschlands bzw. Mecklenburg-Vorpommerns werden der Baumpieper (2), der Bluthänfling (2), 

der Gimpel (1), die Mehlschwalbe (5; Brutnachweis 5x), die Rauchschwalbe (4; Brutnachweis 4x) als 

gefährdet eingestuft. Die Waldschnepfe gilt in M-V zudem als stark gefährdet (1). Nach dem Bundesna-

turschutzgesetz (BNatSchG) gelten die Grauammer (1), der Grünspecht (1) und die Heidelerche (6) als 

streng geschützt. Zudem als streng geschützt nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie gelten die nach-

gewiesenen Arten Heidelerche und Neuntöter (2).  

 

Festgestellte ausschließlich besonders geschützte Arten der Offenlandschaft besiedeln die Freiflächen 

und dort vorhandene Raine, Gebüsche und Hecken. Dieser Gruppe wurden die folgenden 3 Arten zu-

geordnet: Bachstelze (5 Reviere), Goldammer (3 Reviere), Schwarzkehlchen (2 Reviere). 

Festgestellte ausschließlich besonders geschützte Arten, die überwiegend an Gehölze gebunden sind 

besiedeln besonders Wald- und Gehölzflächen, aber auch andere Strukturen mit Baumbestand. Mit 17 

von insgesamt 38 nachgewiesenen Vogelarten ist diese Gilde als die stärkste anzusehen, was mit dem 

Gehölzbestand auf dem besonders aber in der Umgebung des Plangebietes begründet werden kann. 

Die folgenden Arten sind der Gruppe (mit jeweiliger Anzahl der Reviere) zugeordnet worden: Buchfink 
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(6), Buntspecht (2), Eichelhäher (1), Fitislaubsänger (4), Grünfink (3), Haubenmeise (3), Heckenbrau-

nelle (1), Kernbeißer (1), Klappergrasmücke (2), Mönchsgrasmücke (1), Pirol (2), Rotkehlchen (2), 

Schwanzmeise (1), Singdrossel (1), Stieglitz (1), Tannenmeise (2; Brutnachweis 2x), Zaunkönig (1). 

 

Festgestellte ausschließlich besonders geschützte Arten, die überwiegend an Siedlungen gebunden 

sind haben sich Arten eng an den Menschen angepasst und besiedeln oftmals Gebäude (Nischen und 

Höhlungen) der Siedlungen und Städte. Innerhalb der Gruppe wurden 4 Arten Hausrotschwanz (23; 

Brutnachweis 16x), Gartenrotschwanz (2), Haussperling (2; Brutnachweis 1x) und Mauersegler (1) be-

obachtet. 

 

Die 4 festgestellten Arten der ausschließlich besonders geschützten Ubiquisten Amsel (4; Brutnachweis 

1x), Blaumeise (6; Brutnachweis 3x), Kohlmeise (8; Brutnachweis 3x) und Ringeltaube (6; Brutnachweis 

5x) sind aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit an unterschiedlichste Habitate tolerant. Nach Beendigung 

der jeweiligen Brutperiode (bzw. Aufgabe der Fortpflanzungsstätte bei Blaumeise und Kohlmeise) er-

lischt der Schutz der Fortpflanzungsstätten für die genannten Arten.  

 

Abb. 11: Rastplatzfunktion in der Umgebung des Plangebietes (Quelle © LAIV – MV) 

 
 

Zug- und Rastvögel 

Der Untersuchungsraum liegt fernab von Rastgebieten und in keiner Zone des Vogelzuges über dem 

Land M-V.  

 

Plangebiet  
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Abb. 12: Brutvögel, Reptilien, Fledermäuse im Plangebiet (Quelle: Erfassungen) 
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Reptilien 

Im Zuge von 5 Kartierungen gelangen insgesamt 43 Funde dreier Reptilienarten (Zauneidechse, 

Waldeidechse, Blindschleiche). Eine Unterscheidung wurde im Erfassungsbericht nicht vorgenommen. 

Die Zauneidechse unterliegt nach BNatSchG einem strengen Schutz. Nach dem Anhang IV der FFH-

Richtlinie wird sie gleichermaßen als streng zu schützende Art eingestuft. Darüber hinaus gilt sie nach 

der Roten Liste MV als „Stark gefährdet“. 

Die Blindschleiche und die Waldeidechse sind nach BNatSchG besonders geschützt. Darüber hinaus 

gelten sie nach der Roten Liste MV als „gefährdet“.  

 

Fledermäuse sind in 15 Gebäuden des Plangebietes präsent. 

Hinweise auf größere Winterquartiere konnten nicht gefunden werden. Jedoch ist davon auszugehen, 

dass eine gewisse Zahl an Einzeltieren in den Gebäuden Winterquartiere bezieht.  

Wochenstuben konnten im Plangebiet zwei ausfindig gemacht werden. Eine Wochenstube mit etwa 10 

Individuen der Zwergfledermaus liegt in einer Zwischendecke der Kraftfahrzeughalle 128. Die andere 

Wochenstube befindet sich in der Kraftfahrzeughalle 132 hinten rechts in einer Spalte zwischen den 

Dachplatten. Auch hierbei handelte es sich um etwa 10 schwärmende Individuen der Zwergfledermaus.  

Ein Paarungsquartier wird am nördlichen Giebel der Kraftfahrzeughalle 127 vermutet. Es konnten aus-

dauernde Balzrufe einer Rauhautfledermaus vernommen werden. Eine genaue Verortung gelang nicht. 

12 Einzelquartiere wurden insgesamt festgestellt. In den Kraftfahrzeughallen 123, 124, 125 und 128 

wurden viele Kotspuren der Arten Zwerg-/Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus und vereinzelt Brau-

nes Langohr gefunden. Die Spalten zwischen den Dachplatten, sowie Spalten in den Zwischendecken 

bieten Potenzial für Quartiere. Der Boden liegt voll mit Staub, Erde und Laub, was ein Auffinden von Kot 

erschwert hat. Eine Zählung ist hier nicht möglich. Durch Beobachtungen wurden 7 Einzelquartiere 

nachgewiesen. In der Halle 127 befindet sich eine Mauer aus Hohlblockziegeln. Diese Ziegel sind stel-

lenweise nicht mit Mörtel geschlossen oder beschädigt und werden regelmäßig von Fledermäusen als 

Quartier genutzt. Insgesamt konnten auf beiden Seiten 27 Einzelquartiere gezählt werden. Bei der Auf-

nahme am 18. Juni 2020 konnten zwei ruhende Fledermäuse angetroffen werden, bei denen es sich 

vermutlich um Tiere der Art Zwergfledermaus handelte. In den Heizräumen des Werkstattgebäudes 133 

wurde ein einzelnes Braunes Langohr beim Einschlupf in die Dämmung der Heizrohre beobachtet. Eine 

erhöhte regelmäßige Aktivität in direkter Umgebung des Gebäudes lässt weitere Quartiere vermuten. 

Im gesamten Gebäude sind Kotspuren zu finden, wobei in der Halle die Spuren aufgrund des Staubs, 

Erde und Laubs schwerer zu erkennen waren. Es wurden drei einzelne Zwergfledermäuse beim Einflug 

an verschiedenen Stellen unter das Dach auf der Südseite von Baracke 120 beobachtet. Auch nutzen 

Fledermäuse drei Leuchtstoffröhrenlampen-Rahmen in der Baracke 121 und eine im Gebäude 112. Im 

Gebäude 117 konnten zwei Tagesverstecke hinter abstehender Tapete gefunden werden. Es ist von 

weiteren Quartieren auszugehen. Die Gebäude 113 und 115 sind stellenweise bereits eingestürzt. Der 

aktuelle Zustand bietet ein hohes Potenzial für Fledermausquartiere. Eine Begehung dieser Gebäude 

war aufgrund des Zustandes nicht möglich. 

In Baracke 119 wurde mittig ein Fraßplatz eines Braunen Langohrs gefunden. 

Intensiv genutzte Leitlinien konnten nicht nachgewiesen werden. 

Die in Abbildung 12 dargestellten Jagdhabitate wiesen erhöhte Jagdaktivität auf. Die festgestellte Nut-

zung des Plangebietes deutet jedoch darauf hin, dass die gekennzeichneten Jagdhabitate als Trittsteine 

dienen, die auf dem Weg in weiter entfernte Jagdhabitate angeflogen werden. Dabei wurde die höchste 

Jagdaktivität bei den Habitaten I und II erfasst. Die Jagdaktivität bei den Habitaten III und IV war nur 

leicht erhöht gegenüber dem Gesamtareal. Generell ist durch die Laage des Untersuchungsraums an-

zunehmen, dass Ausweichmöglichkeiten für die erfassten Jagdhabitate im direkten Umfeld vorhanden 

sind. 

 

Nachtkerzenschwärmer 

Im Vorfeld der faunistischen Erfassungen wurde ein mögliches Vorkommen der nach FFH-Richtlinie 

geschützten Falterarten überprüft. Demnach ist aufgrund fehlender Habitatstrukturen das Vorkommen 

des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) und des Blauschillernden Feuerfalters (Lycaena helle) aus-

zuschließen. Ein Auftreten des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) ist potentiell möglich. 

Die Raupe des Nachtkerzenschwärmers liebt klimatisch begünstigte Stellen, die gleichzeitig luftfeucht 

sind. Sie lebt oligophag an Nachtkerzen, die bevorzugten Fraßpflanzen sind weiterhin insbesondere 
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Epilobium-Arten (Weidenröschen). Auf den Freiflächen des Plangebietes wurden vereinzelte Nachtker-

zen-Pflanzen auf Vorkommen der Raupe des Nachtkerzenschwärmers geprüft. Die Bestände sind sehr 

klein, Nachweise von Fraßspuren oder gar Raupen wurden nicht erbracht. Ein Vorkommen des Nacht-

kerzenschwärmers wurde schließlich ausgeschlossen. 

 

Eremit 

Der Eremit bewohnt mulmgefüllte Höhlen in dickstämmigen Laubbäumen. Die Höhlen müssen einen 

möglichst großen Mulmmeiler aufweisen, der im Übergangsbereich zum Holz die Nahrung für die Lar-

ven sowie das Eiablagesubstrat nachliefert und ein günstiges mikroklimatisches Klima bietet. Besonders 

Bäume, die ein hohes Alter erreichen, wie Eichen und Linden können besonders große Mulmmeiler 

besitzen, der die Grundlage für eine stabile Population liefert. Es wurden keine Hinweise auf die Art 

gefunden. 

 

Wolf 

Der in der Ueckermünder Heide angesiedelte Wolf meidet die Siedlungsnähe. Die Einfriedung und 

menschliche Präsenz (Wachschutz) wirken abschreckend auf die Art.  

Biber und Fischotter 

Biber und Fischotter sind an Wasserläufe gebunden. In Form der Randow, des Winkelmanns- Grabens 

und der Uecker sind diese zu weit vom Untersuchungsraum entfernt um im Biotopverbund mit diesem 

zu stehen. 

 

Abb. 13: Gewässer in der Umgebung des Plangebietes (Quelle © LAIV – MV) 

 
 

Amphibien 

Im Untersuchungsgebiet sowie in dessen unmittelbarem Umfeld existieren keine Gewässer, daher sind 

keine geeigneten Strukturen zur Fortpflanzung von Amphibien vorhanden. Optimale Landlebensräume 

sowie geeignete Fortpflanzungsgewässer befinden sich nur in größerer Entfernung. Der Untersu-

chungsraum befindet sich nicht zwischen Laichgewässern und hochwertigen Landlebensräumen 

(Bruchwäldern, Sümpfen, weiteren Gewässern), so dass gerichtete Wanderungsbewegungen über die 

Fläche und deren herausragende Nutzung als Landlebensraum unwahrscheinlich sind.  

Weitere wassergebundene Arten der Artengruppen Fische, Libellen, Falter, Käfer, Pflanzen und Weich-

tiere sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

Plangebiet 
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Für verschiedene besonders geschützte Heuschrecken- und Tagfalterarten ist das Plangebiet potenzi-

eller Lebensraum:  

• die Feldgrille (Gryllus campestris L. 1758) „stark gefährdet“ laut Roter Liste M-V, 

• die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens L. 1758) „stark gefährdet“ laut Roter Liste 

M-V sowie Vorwarnliste Deutschlands,  

• die Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa L. 1758) „gefährdet“ laut Roter Liste M-V 

• der Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus PANZER 1796) „gefährdet“ laut Roter Liste M-V 

• die Zweifarbige Beißschrecke (Metrioptera bicolor PHILIPPI, 1830) „potenziell gefährdet“ laut Roter 

Liste M-V.  

• der Feurige Perlmutterfalter (Argynnis adippe DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) besonders ge-

schützte Art, „stark gefährdet“ laut Roter Liste M-V und „gefährdet“ nach der Roten Liste Deutsch-

lands 

• der Dukaten Feuerfalter (Lycaena virgaureae L., 1758) besonders geschützte Art, Art der Vornwarn-

liste laut Roter Liste Deutschlands 

• der Wegerich Scheckenfalter (Melitaea cinxia L., 1758) „gefährdet“ laut Roter Liste M-V und laut 

Roter Liste Deutschlands. 

Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 wurden 2014 ein besetzter Weißstorchhorst, von 

2007 bis 2015 ein besetzter Seeadlerhorst, von 2008 bis 2016 sieben besetzte Brutplätze vom Kranich, 

von 1990 bis 2017 zwei Beobachtungen des Eremiten sowie Fischotter- und Biberaktivitäten verzeich-

net.  

 

Boden 

Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten Sanden. 

Das Plangebiet ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch Fremdstoffeinträge, Versie-

gelungen und Geländemodellierungen vorbelastet. 

 

Wasser 

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer und liegt nicht in einem Trinkwasserschutzge-

biet. Das Grundwasser steht bei mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an und ist aufgrund des sandigen 

Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht geschützt. Auch die Umgebung 

des Untersuchungsraumes ist weitgehend gewässerfrei. Auf dem südlich angrenzenden Truppen-

übungsplatz Jägerbrück gibt es nur die Entwässerungsgräben des Karpiner Bruches, die Zuflüsse des 

Winkelmanns Graben und keine stehenden Gewässer. Vorhanden sind aber eine Reihe von Moorbio-

topen, bedingt durch den geringen Grundwasserflurabstand. Mit den Moorwäldern der Biotope 91 und 

92 laut Abbildung 14 befinden sich zwei davon etwa 500 m südlich des Plangebietes. Die nächstgele-

genen Gewässer sind die beiden 1,5 km entfernten Tongruben südwestlich des Winkelmanns – Gra-

bens, die durch die nördlich verlaufende L28 vom Vorhaben getrennt sind und die 2 km westlich flie-

ßende Randow. 

 

Klima/Luft 

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere Temperaturunterschiede 

zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsarmut gekennzeichnet ist. Die kleinkli-

matischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehölzbestand und die Siedlungsferne geprägt. 

Die Gehölze üben Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktionen aus. Kaltluftpro-

duktions- und Frischluftabflussfunktionen sind nicht vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der Einzel-

lage und der aufgegebenen Nutzung vermutlich hoch.  
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Landschaftsbild/Kulturgüter 

Das Plangebiet liegt in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“, der Großlandschaft „Vor-

pommersche Heide- und Moorlandschaft“ und der Landschaftseinheit „Vorpommersches Flachland“. 

Das Relief des Plangebietes entstand vor 12.000 bis 15.000 Jahren in der Pommerschen Phase der 

Weichseleiszeit. „In der Zeit des Abschmelzens des Inlandeises von der Rosenthaler Staffel bis zur 

vollen Ausprägung der Velgaster Staffel hatte der Haffstausee seine maximale Ausdehnung erreicht. In 

ihm sind nicht nur das Schmelzwasser des Inlandeises und das Anstauwasser der umliegenden Toteis-

gebiete, sondern auch Flusswasser aus südlicheren Räumen, so z.B. über die Randow – Rinne gesam-

melt worden.“ (Physische Geographie, 1991). Durch diese Vorgänge häuften sich im Bereich des Haffs-

tausees, in welchem sich das Plangebiet befindet, mineralische Abschlämmassen, aus welchen sich 

die heutigen ausgedehnten, ebenen Sandflächen entwickelten.  

LINFOS ligth hier unter „Landesweiter Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale - Land-

schaftsbildpotenzial“ stuft den betreffenden Landschaftsbildraum als urban ohne Bewertung ein. Das 

ebene Plangebiet liegt im Westen einer eingefriedeten ehemaligen militärischen Liegenschaft, ist mit 

bis zu zweigeschossigen Kasernen, Garagen und Baracken bebaut sowie üppig mit Gehölzen bewach-

sen. Das Gelände bewegt sich bei etwa 10 m über NHN. Obwohl das Plangebiet etwa 500 m südöstlich 

des Ortsrandes von Eggesin inmitten natürlicher Landschaftselemente liegt, ist es von seiner Prägung 

her eher dem Siedlungsbereich zuzuordnen. Es bestehen vielfältige Blickachsen in die Umgebung und 

zurück. Das Plangebiet befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume. Das Land-

schaftsbild ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Zum Vorkommen von Bau- 

oder Bodendenkmalen liegen keine Informationen vor. 

 

Abb. 14: Geomorphologie des Untersuchungsraumes (© LAIV – MV 2020) 

 
 

Natura-Gebiete 

Die nächstgelegenen Natura–Gebiete befinden sich südlich des Plangebietes. Es handelt sich um das 

unmittelbar angrenzende SPA-Gebiet „Ueckermünder Heide“ DE 2350-401 mit den Zielarten Bekas-

sine, Blaukehlchen, Brachpieper, Eisvogel, Fischadler, Goldregenpfeifer, Großer Brachvogel, Heideler-

che, Kranich, Neuntöter, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarz-

specht, Schwarzstorch, Seeadler, Sperbergrasmücke, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Weißstorch, 

Wiedehopf, Ziegenmelker und das ca. 700 m entfernte GGB DE 2350-301 "Waldhof, Jägerbrück und 

Plangebiet 
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Schwarzer See" mit den Zielarten Biber, Fischotter, Sumpf-Glanzkraut, Wolf, Firnisglänzendes Sichel-

moos. Eine FFH–Vorprüfung bezüglich des SPA „Ueckermünder Heide“ wurde erstellt. Das GGB DE 

2350-301 "Waldhof, Jägerbrück und Schwarzer See" und weitere Natura Gebiete sind mindestens 700 

m bis 4 km vom Plangebiet entfernt (Abb. 3). Die geringen Auswirkungen der Planung können diese 

Natura-Gebiete nicht erreichen.  

 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die unversiegelten Flächen schützen die Bodenoberfläche vor Erosion und binden das Oberflächen-

wasser, fördern also die Grundwasserneubildung sowie die Bodenfunktion und profitieren gleichzeitig 

davon. Weiterhin wirken die „grünen Elemente“ durch Sauerstoff- und Staubbindungsfunktion klimaver-

bessernd und bieten Tierarten einen potenziellen Lebensraum. Die vorhandenen Bebauungen prägen 

das Landschaftsbild, die Erholungsfunktion, die Habitatfunktion und die Bodenfunktion. 

 

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde das Gelände als ungeordnete Militärbrache bestehen bleiben 

und verbuschen.  

 

 

14.2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung, die 

mögliche bau-, anlage-, betriebs- und abrissbedingte erheblichen Auswirkungen geplan-

ter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfüg-

barkeit von Ressourcen  

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen geplanter 

Vorhaben auf die Umweltbelange unter Berücksichtigung der nachhaltigen Verfügbarkeit von Ressour-

cen 

 

Fläche 

Es werden 23,45 ha eingefriedete bereits bebaute Kasernenfläche überplant. Der Umfang geplanter 

Versiegelungen ist gering. Die bestehenden Flächenversiegelungen werden nicht beseitigt. Oberirdi-

sche Gebäudeteile werden abgerissen, die zurückbleibenden Keller werden mit gebrochenem Abriss-

material verfüllt. 

 

Flora 

Die geplante Anlage überdeckt maximal 70% des vorhandenen Geländes. Ruderale Staudenfluren und 

sehr kleine Flächen Magerrasen werden in extensive Mähwiesen unter den Solarmodulen und Heiden, 

Trocken- und Magerrasen durch Wiederherstellung auf aufgelassenen Standorten im Bereich der Flä-

chen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft umgewan-

delt. Es werden Fällungen von Siedlungsgehölzen sowie Einzelbaumfällungen überwiegend heimischer 

Arten vorgenommen. Einzelbaumfällungen werden gemäß Baumschutzkompensationserlass ersetzt.  

 

Fauna 

Die mögliche Beseitigung von Gehölzen, ruderaler Staudenflur/Magerrasen und oberirdischer Bau-

werke betrifft Brutvögel und Fledermäuse durch den Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten. 

Diese werden durch artenschutzgemäßen Ausbau zweier Gebäude sowie durch extensive Mähwiesen 

unter den Solarmodulen und Heiden, Trocken- und Magerrasen durch Wiederherstellung auf aufgelas-

senen Standorten im Bereich der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft kompensiert. Zauneidechsen können baubedingt beeinträchtigt werden. Auf-

grund der geringen Versiegelung der geplanten Anlage steht nach Bauende wieder ausreichend Le-

bensraum für die Art zur Verfügung. Weitere Ergebnisse zur Beeinträchtigung der Fauna werden sind 

dem Artenschutzfachbeitrag zu entnehmen. Laut Artenschutzfachbeitrag ist es bei Umsetzung der vor-

geschlagenen Maßnahmen möglich, nachhaltige Beeinträchtigungen der Fauna und die Verursachung 

von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG auszuschließen. 

 

 

Boden/Wasser 
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Vorhandenen Flächenversiegelungen bleiben bestehen. Die Stützen der Module werden in den Unter-

grund gerammt. Neue Versiegelungen entstehen durch Trafo und ggf. durch Batteriespeicher. Als Zu-

fahrten werden die Modulzwischen- und Randflächen genutzt. Beim Betrieb der Anlage fallen keine 

Verunreinigungen an. Beeinträchtigungen von Boden und Wasser können vernachlässigt werden. Zu-

sätzliche Versiegelungen, die eine unumkehrbare Beeinträchtigung der Bodenfunktion verursachen, 

sind verschwindend gering und werden von den geplanten Entsiegelungen weit übertroffen. Das anfal-

lende Oberflächenwasser wird vor Ort versickert, daher wird der Grundwasserhaushalt nicht gestört. 

Beeinträchtigungen von Boden und Wasser können vernachlässigt werden. 

 

Biologische Vielfalt 

Die biologische Vielfalt verändert sich, da Fällungen und Überdeckungen durch Solarmodule erfolgen 

und in der Folge aus Landreitgrasflur sowie Staudenflur, extensive Mähwiesen unter den Solarmodulen 

und Heiden, Trocken- und Magerrasen durch Wiederherstellung auf aufgelassenen Standorten im Be-

reich der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-

schaft entwickelt wird. Über die Standdauer der PV-Anlage wird sich der anstehende Boden von Belas-

tungen erholen. Die floristische Ausstattung des Grünlandes wird sich dem schwindenden Nährstoffan-

gebot anpassen. 

 

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen geplanter 

Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, 

Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Die vorgesehene Entwicklung der Fläche zur Freiflächen–Photovoltaikanlage verursacht keine Erhö-

hung von Lärm- und Geruchsimmissionen. Laut Anlage 2 der „Hinweise zur Messung, Beurteilung und 

Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) vom 

13.09.2012“ ist die Wirkung der Anlage auf die „schützenswerte Nachbarschaft“ zu betrachten. Nach 

derzeitigem Kenntnisstand geht vom geplanten Vorhaben keine Blendwirkung aus. 

 

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen geplanter 

Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung 

und Verwertung 

Die Modulrahmen bestehen aus Aluminium, die Module aus einem technisch modifizierten Halbleiter. 

Die Materialien werden nach max. 30 Jahren, nach Ende der Laufzeit der geplanten Solaranlage, ab-

gebaut und umweltgerecht verwendet oder entsorgt. „PV-Produzenten haben im Juni 2010 ein herstel-

lerübergreifendes Recyclingsystem in Betrieb genommen (PV Cycle), mit derzeit über 300 Mitgliedern. 

Die am 13. August 2012 in Kraft getretene Fassung der europäischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical 

and Electronic Equipment Directive) musste bis Ende Februar 2014 in allen EU-Staaten umgesetzt sein. 

Sie verpflichtet Produzenten, mindestens 85 % der PV Module kostenlos zurückzunehmen und zu re-

cyceln. Im Oktober 2015 trat in Deutschland das Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Kraft. Es klas-

sifiziert PV-Module als Haushaltsgerät und regelt Rücknahmepflichten sowie Finanzierung.“ (Quelle: 

Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fassung vom 10.11.2017, zusammengestellt von Dr. 

Harry Wirth Bereichsleiter Photovoltaische Module, Systeme und Zuverlässigkeit Fraunhofer ISE). Die 

beim Bau und bei der Pflege der Anlage anfallenden Abfälle sind entsprechend Kreislaufwirtschaftsge-

setz zu behandeln. Nach gegenwärtigem Wissensstand sind daher keine Auswirkungen auf die Umwelt 

infolge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung durch die Planung zu erwarten. 

 

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte Risiken für die menschliche Gesund-

heit, die Umwelt, das kulturelle Erbe 

Bau-, anlage-, betriebs- und nutzungsbedingte Wirkungen des Vorhabens bergen nach gegenwärtigem 

Wissensstand keine Risiken für die menschliche Gesundheit, das Landschaftsbild, die Erholungsfunk-

tion und das kulturelle Erbe. Die geringe Erholungsfunktion des Plangebietes bleibt bestehen. Städte-

bauliche Missstände werden beseitigt. Die etwa 2,5 m hohen Solarmodultische und die Einfriedung wer-

den angesichts der Vorbelastungen durch die vorhandene Einfriedung und die Bebauung kaum auf die 

umgebende Landschaft wirken. Im Gegensatz zum derzeit bestehenden Brachecharakter wird eine 

Oberflächenstruktur geschaffen, die das Gelände je nach subjektiver Auffassung positiv bzw. negativ 
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verändert. Es erfolgt keine Zerschneidung von Landschaftsräumen da das Plangebiet und seine Umge-

bung bereits durch Siedlungselemente geprägt sind. Das Landschaftsbild wird aufgrund der bestehen-

den Vorbelastung nicht beeinträchtigt. 

 

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen geplanter 

Vorhaben auf die Umweltbelange infolge der Kumulierung mit benachbarten Vorhaben 

Die Wirkungen von PV- Anlagen sind gering, so dass sich im Zusammenhang mit der etwa 250 m nord-

östlich gelegenen vorhandenen gleichartigen Anlage keine unverträglichen Aufsummierungen von bau-

, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingten Auswirkungen auf die umliegenden Schutzgebiete 

und auf natürliche Ressourcen ergeben. 

 

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen geplanter 

Vorhaben auf die Umweltbelange infolge Klimabeeinträchtigung und Anfälligkeit gegenüber dem Klima-

wandel 

Die vorgesehene Freiflächen-Photovoltaikanlage hat keinen Einfluss auf die großräumige Klimafunktion 

und die des Plangebietes. Die verwendeten Materialien wurden unter Einsatz von Energie gefertigt. 

Wurden fossile Energieträger verwendet führte dies zur Freisetzung des Treibhausgases CO2 und da-

mit zur Beeinträchtigung des globalen Klimas. Verglichen mit anderen Methoden der Energieerzeugung, 

bei denen nicht nur die Herstellung der Anlagen sondern auch noch deren Betrieb zur Verschlechterung 

der globalen Klimasituation führen, ist das Vorhaben eine klimagünstige Option der Energiegewinnung. 

 

Mögliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebliche Auswirkungen geplanter 

Vorhaben auf die Umweltbelange infolge eingesetzter Techniken und Stoffe 

Die geplante Anlage ist nicht störfallanfällig und steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere 

Unfälle auszulösen. Konflikte mit Anlagen, die umweltgefährdende Stoffe produzieren oder verwenden 

sind nicht zu erwarten. Es sind ausschließlich schadstofffreie Solarmodule zu verwenden. 

 

 

14.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 

Umweltauswirkungen 

Vermeidungsmaßnahmen 

V1 Fällungen bzw. Abrisse von in Abbildung 12 des Umweltberichtes gekennzeichneten Höhlen-

bäume bzw. Gebäude sind außerhalb der Brutzeit und außerhalb der Zeiten mit Fledermausbe-

satz zu realisieren. Da im Frühjahr/Sommer mit Brutgeschehen und Wochenstuben- bzw. Som-

merquartiersnutzung sowie im Winter mit Fledermäusen in Winterquartieren gerechnet werden 

muss, ist der Zeitraum vom 15 August bis zum 15. Oktober zu wählen. Die Fällungen bzw. 

Abrisse sind durch eine anerkannte sachverständige Person für Fledermaus- und Vogelarten 

ökologisch zu begleiten. Die Person hat die Bäume und Gebäude vor und während der Abriss-

arbeiten auf vorkommende Individuen höhlen- und gebäudebewohnender Arten zu kontrollie-

ren, diese ggf. zu bergen und umzusiedeln und die Abrissarbeiten anzuleiten. Gegebenenfalls 

ist durch sie eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechen. Die 

Person hat weiterhin Art, Anzahl, Anbringungsort ggf. zusätzlich notwendiger Ersatzhabitate zu 

bestimmen, Anbringungsort und Art mit den Eigentümern der zur Anbringung ausgewählten 

Bauwerke oder Bäume abzusprechen und die Installation dieser Ersatzhabitate zum nächst-

möglichen Zeitpunkt zu begleiten. Die Person ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat 

nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Ge-

meinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisie-

ren. Sie übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteilig-

ten. 

V2 Abrisse der nicht in Abbildung 12 des Umweltberichtes gekennzeichneten Gebäude sind vom 

01. Oktober bis zum 28. Februar zu realisieren.  

V3 Fällungen der nicht in Abbildung 12 des Umweltberichtes gekennzeichneten Gehölze sind vom 

01. Oktober bis zum 28. Februar zu realisieren.  

V4 Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu realisieren.  
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V5 Mit dem Bau der Anlage ist vor Beginn der Brutzeit zu beginnen. Alternativ sind durch das Span-

nen eines Netzes von Warnbändern Ansiedlungsversuche von Brutvögeln zu unterbinden und 

eine ökologische Baubegleitung zu bestellen. 

V6 Um die Tötung und Verletzung von Reptilien bei der Bauvorbereitung und beim Rammen der 

Modulgestellstützen zu verhindern, sind die Bauflächen in der Vegetationsperiode vor Baube-

ginn zu mähen und zu umzäunen. Der ca. 40 cm hohe Schutzzaun ist mit halbgefüllten Eimern 

mit Fluchtrampen zu bestücken. Die in die Eimer gelangten Tiere können so das Plangebiet 

verlassen. Zusätzlich sind die Individuen innerhalb der umzäunten Fläche abzusammeln. Mit 

der Planung und Durchführung der Maßnahme ist eine fachkundige Person zu betreuen. Gege-

benfalls ist durch diese eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszuspre-

chen. Die Person ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten 

einen Tätigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie 

eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt 

sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

V7 Die Modulzwischenräume sind nicht vor dem 15. Juli zu mähen bzw. zu beweiden. Das Mahdgut 

wird Eigentum des AN und wird auf Kippe oder anderweitig ordnungsgemäß entsorgt. Die Ein-

bringung von Fremdstoffen wie Dünger und Pestizide ist untersagt.  

V8 Festgesetzte Gehölze und Wald sind zu erhalten. 

V9 Mindestens je eine Straßenlampe am nördlichen und westlichen Plangebietsrand ist für den für 

den Mauersegler zu erhalten. 

Kompensationsmaßnahmen  

M Auf den Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft ist gemäß HzE Pkt. 2.42 Heiden, Trocken- und Magerrasen durch Wiederherstellung 

auf aufgelassenen Standorten zu entwickeln.  

Aus der Verschneidung üblicher Pflegverfahren mit den Vorgaben der HzE resultiert folgender 

Pflegeplan: 

Allgemeine Vorgaben  

• nach Ersteinrichtung Verzicht auf Umbruch und Ansaaten 

• kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 

• kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flächen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9. 

• Mahd mit Messerbalken  

• Mahd mit Abfuhr des Mähgutes  

• Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante  

Arbeitsschritte  

Ersteinrichtung: 

• oberirdische Beseitigung von größerem Gehölzaufwuchs, keine Rodung 

• Erhaltung bis 2 m hoher Kiefern ca. 1 St/20 m²  

• Erhaltung bzw. Pflanzung 10 St dorniger Sträucher verteilt auf der gesamten Maßnahmenflä-

che  

• Beseitigung der Kiefern und der dornigen Sträucher bei störender Höhe, nach vorheriger An-

meldung bei der uNB 

vom 1. bis 5. Jahr: 

• 2x jährliche Staffelmahd von Ende 05 - Mitte 06,  

• Nachmahd bei ca. 20 cm Ende 09 - Mitte 10  

• Entfernung Gehölzaufwuchs 

ab 6. Jahr  

• 1 x jährliche Staffelmahd vom Ende 06 – Ende 08 
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Tabelle 6: Kapitalstock 

 
M-außerhalb  Als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen sind gemäß Baumschutzkompensations-

erlass MV für 306 heimische Bäume in der Qualität Hochstamm außerhalb des Plangebietes zu 

pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die Bäume erhalten eine Pflanzgrube von 0,8 x 0,8 x 0,8 

m, einen Dreibock. Die Anpflanzung ist erst dann erfüllt, wenn die Gehölze nach Ablauf von 2 

Jahren zu Beginn der Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Gehölze sind 

diese in Anzahl und Qualität gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sind spätestens 

im Herbst des Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme durchzuführen. Bei Ausfall ist 

nachzupflanzen. Alternativ können Ausgleichszahlungen geleistet werden.  

 

Artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen  

CEF1 Die im Plan mit AS1 und AS 2 bezeichneten Gebäude/Gebäudeteile sind als Ersatz für den 

Verlust von Fledermausquartieren in/an Gebäuden sowie für den Verlust von Nistplätzen ge-

bäude- und höhlenbewohnender Arten zu erhalten und vor Baubeginn als Ersatzquartier für 

gebäude-, nischen- und höhlenbewohnende Arten insbesondere für Fledermäuse und Rauch-

schwalben (4 Ersatzbrutplätze) auszubauen. Hierfür sind die Gebäude vor Zerfall und Zutritt 

unbefugter Personen zu sichern. Frostfreiheit und Einflugmöglichkeiten sind zu gewährleisten. 

Künstliche Nist- und Quartiersmöglichkeiten gemäß CEF 2-5 sind anzubringen.  

CEF 2 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter (Blaumeise, Haubenmeise, Kohlmeise, 

Tannenmeise, Gartenrotschwanz) ist zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind vor Baubeginn an 

Gebäuden gemäß CEF 1 zu installieren. 

Lieferung und Anbringung an zur Erhaltung festgesetzten Bäumen und an Waldbäumen von:  

3 Nistkästen Blaumeise ø 26 mm-28 mm  

1 Nistkasten Gartenrotschwanz oval 48 mm hoch, 32 mm breit  

2 Nistkästen Haubenmeise ø 26 mm-28 mm  

2 Nistkästen Haussperling ø 32 mm-34 mm  

3 Nistkästen Kohlmeise ø 32   

1 Nistkasten Schwanzmeise ø 26 mm-28 mm  

2 Nistkästen Tannenmeise ø 26 mm-28 mm  

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe entsprechend 

Montageanleitung Abbildung 15 des Umweltberichtes Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens Krü-

ger/Papendorf. Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH (www.gww-pasewalk.de) alter-

nativ Fa. Schwegler 
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Abb. 15: Höhlenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU)  

 
 

CEF 3 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter (Bachstelze, Hausrotschwanz, Zaunkönig) 

ist zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind vor Baubeginn an Gebäuden gemäß CEF 1 zu instal-

lieren. Lieferung und Anbringung an zur Erhaltung festgesetzten Bäumen und an Waldbäumen-

von:  

22 Nistkästen für Bachstelze, Hausrotschwanz und Zaunkönig mit ungehobelten Brettern und 

leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe entsprechend Montageanleitung Abbildung 

16 des Umweltberichtes. Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens Krüger/Papendorf. 
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Abb. 16: Nischenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 
 

CEF 4 Vor Baubeginn sind 5 Fledermaus-Ersatzquartiere Erzeugnis: Fledermausflachkasten z.B. Typ 

1FF der Firma Schwegler oder Jens Krüger/Papendorf an Gebäuden gemäß CEF 1 oder an 

Bäumen innerhalb des Plangebietes zu installieren.  

CEF 5 Der Verlust potenzieller Brutmöglichkeiten für Mehlschwalben ist durch Anbringung folgender 

Ersatzquartiere an Gebäuden gemäß CEF 1 zu ersetzen: 5 künstliche Schwalbennester ent-

sprechend Montageanleitung Abbildung 17 des Umweltberichtes. Erzeugnis z.B.: Jens Krü-

ger/Papendorf oder Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH (www.gww-pasewalk.de) al-

ternativ Fa. Schwegler.  
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Abb. 17: Mehlschwalben-Nisthilfen (Quelle © NABU) 

 
 

CEF 6  Als Winterquartiere der Reptilien sind im Plangebiet gemäß Konfliktkarte 10 Bereiche von 3 m 

Breite und 5 m Länge einen Meter tief auszugraben. Anschließend wird die Grube mit einer 

Mischung aus im Plangebiet vorhandenen Abbruchmaterial, Steinen, toten Ästen, Zweigen und 

Wurzeln im Verhältnis 1:1 bis 1 m über Geländekante verfüllt.  

CEF 7 Es sind 9 Sommerquartiere für Reptilien zu errichten. Dafür ist aus dem anstehenden sandigen 

Boden je eine Schüttung mit einer Grundfläche von ca. 15 m² (3 m breit, 5 m lang) und einer 

Höhe von 1 m herzustellen. Diese sind im Wechsel mit den Winterquartieren anzulegen.  

 

Die Umsetzung der CEF- Maßnahmen 1 bis 7 ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu 

begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, 

Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 

organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 

Beteiligten.  
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Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

A Ausgangsdaten 

A 1 Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile 

Das Plangebiet ist etwa 24,05 ha groß und unter Punkt 1 des Umweltberichtes beschrieben. 

 

A 2 Abgrenzung von Wirkzonen 

Vorhabenfläche     beeinträchtigte Biotope  

Wirkzone I     50 m  

Wirkzone II     200 m  

Die Planung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage erzeugt keine die vorhandenen Immissionen über-

schreitende Wirkungen auf geschützte Biotope oder Biotope der Wertstufe 3 in oben genannten Wirk-

zonen. 

Vorkommen spezieller störungsempfindlicher Arten. 

Vom Vorhaben gehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Wirkungen aus, welche zur Störung spe-

zieller störungsempfindlicher Arten führen können. 

 

A 3 Lagefaktor 

Die Vorhabenfläche enthält Bebauung, grenzt an solche sowie an Infrastrukturen an und befindet sich 

somit in einer Entfernung von weniger als 100 m zur nächsten Störquelle. Daraus ergibt sich ein Lage-

faktor von 0,75. Das Vorhaben befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume.  

 

B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-weisen zur 

Eingriffsregelung entnommen: 

Wertstufe:       laut Anlage 3 HzE 

Biotopwert des betroffenen Biotoptyps:  laut Pkt. 2.1 HzE 

 

B 1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen 

 

B 1.1. Flächen ohne Beeinträchtigungen  

Dies sind Flächen deren ökologischer Wert sich durch die geplanten Nutzungen nicht ändert und Flä-

chen ohne ökologischen Wert. 

 

Tabelle 7: Flächen ohne Eingriff 

Biotoptyp Planung Fläche (m²) 

RHU-Landreitgras ca. 60% Maßnahmen kein Eingriff 31.306,20 

RHU-Stauden ca. 40% Maßnahmen kein Eingriff 20.870,80 

OIM  ohne ökologischen Wert 19.466,00 

OVP  ohne ökologischen Wert 41.934,00 

WKZ Bestand=Planung 47.018,00  
Summe 160.595,00 

 

B 1.2. Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Biotopveränderung (un-

mittelbare Wirkungen /Beeinträchtigungen)  

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf alle übrigen Flächen 

auf. Der Biotopwert aus Wertstufe und durchschnittlichem Biotopwert wird mit dem Lagefaktor von 0,75 

für eine Entfernung von unter 100 m zu vorhandenen Beeinträchtigungen multipliziert. 
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Tabelle 8: Unmittelbare Beeinträchtigungen 

Bestand Umwandlung zu 
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PWX PV-Anlage 9.734,00 1 1,5 0,75 10.950,75 

PHX PV-Anlage 846,00 1 1,5 0,75 951,75 

TMS PV-Anlage 533,00 3 6 0,75 2.398,50 

RHU-Landreitgras ca. 60% PV-Anlage 37.675,20 1 1,5 0,75 42.384,60 

RHU-Stauden ca. 40% PV-Anlage 25.116,80 2 3 0,75 56.512,80 

    73.905,00       113.198,40 

 

B 1.3  Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von Biotopen (mit-

telbare Wirkungen /Beeinträchtigungen) 

In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Soweit gesetzlich geschützte Biotope oder Biotoptypen ab einer 

Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes 

zu berücksichtigen. Im Umkreis des Vorhabens befinden sich mehrere geschützte Biotope, die im Auf-

trag des LUNG M-V im Jahr 2006 kartiert wurden.  

Ab etwa 400 m südlich des Untersuchungsraumes sowie etwa 500 m nördlich befinden sich folgende 

vom LUNG M-V kartierte geschützte Biotope: 

-82- UER01555, Erlenwald 1 zwischen Eggesin und Ahlbeck, 0410-343B4006 mit Bogen 

-83- UER01557, Baumgruppe; Kiefer; Eiche 

-84- UER01556, Feldgehölz; Erle; Birke 

-85- UER01558, Feldgehölz; Kiefer; sonstiger Laubbaum; Birke; Eiche 

-88- UER04372, Feuchtwiese im Wald westlich Ahlbeck, 0510-121B4004 mit Bogen 

-89- UER04373, Bruchwald westlich Ahlbeck, 0510-121B4005 mit Bogen 

-90- UER04371, Feuchtbrache westlich Ahlbeck, 0510-121B4003 mit Bogen 

-91- UER04368, Moorwald südöstlich Artilleriekaserne, 0510-121B4021 mit Bogen 

-92- UER04367, Moorwald südöstlich Artilleriekaserne, 0510-121B4020 mit Bogen 

-93- UER04260, Feldgehölz; Kiefer; lückiger Bestand/ lückenhaft 

-94- UER04255, Feldgehölz; Kiefer 

-95- UER04257, Feldgehölz; Kiefer; lückiger Bestand/ lückenhaft 

-96- UER04256, Feldgehölz; Kiefer 

-98- UER04243, Offene Moorfläche westlich Karpinbruch, 0510-112B4002 

-100- UER04359, Heiderest an der Waldkampfbahn Karpin, 0510-121B4027 

-101- UER04364, Pionierflur/Heide am Sprengplatz nördl. Butterberg, 0510-121B4019 m.B. 

-102- UER04362, Moorwald nordwestlich des Butterberges, 0510-121B4018 mit Bogen 

-103- UER04374, Heide und Magerrasen Schießanlage Ahlbeck, 0510-121B4008 m.B.  

-368- UER04261, temporäres Kleingewässer 

-369- UER01241, Sand-Pionierflur 200 m S Alt Eggesin, 0410-334B4032 

 

http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0410-343B4006.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4004.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4005.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4003.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4021.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4020.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-112B4002.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4027.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4019.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4018.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0510-121B4008.PDF
http://www.umweltkarten.mv-regierung.de/meta/boegen/bk/0410-334B4032.PDF
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Abb. 15: Geschützte Biotope in der Umgebung des UR (Quelle: Anlage 5 zum FNP)  

 
 

Die Wirkungen des Vorhabens sind so gering, dass die umliegenden Biotope nicht erreicht werden. Ein 

Kompensationserfordernis für mittelbare Eingriffswirkungen besteht nicht. 

 

B 1.4 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung 

Es kommen die Versiegelungen zum Ansatz. Die Flächen werden mit einem Versiegelungsfaktor von 

0,5 multipliziert. 

 

Tabelle 9: Versiegelung und Überbauung 
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  Stützen/ Trafo 400 0,5 200,00 

B 2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen 

B 2.1  Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen bzw. störungsempfindliche Arten 

Es sind derzeit keine Tierarten mit großen Raumansprüchen zu erwarten. Es besteht kein additives 

Kompensationserfordernis. 

 

B 2.2  Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen 

Bei Umsetzung von Kompensationsmaßnahmen werden durch das Vorhaben werden keine Populatio-

nen der in Roter Liste M- V und Deutschlands aufgeführten Arten beeinträchtigt. Es besteht kein additi-

ves Kompensationserfordernis. 

Plangebiet 

ca.800 m 
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B 3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen 

B 3.1  Boden 

Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es besteht kein 

additives Kompensationserfordernis. 

 

B 3.2  Wasser 

Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es besteht kein 

additives Kompensationserfordernis. 

 

B 3.3  Klima 

Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es besteht kein 

additives Kompensationserfordernis. 

 

B 4 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes 

Das Landschaftsbild im Plangebiet selbst ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. 

Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.  

 

B 5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs 

 

Tabelle 10: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 4  
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113.198,40   0,00   200,00   113.398,40 

 

C Geplante Maßnahmen für die Kompensation 

Als Kompensationsmaßnahmen werden Heiden, Trocken- und Magerrasen durch Wiederherstellung 

auf aufgelassenen Standorten im Bereich der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Natur und Landschaft entwickelt. 

 

C 1 Berücksichtigung kompensationsmindernder Maßnahmen  

Maßnahme 8.30 laut HzE Anlage von Grünflächen auf Photovoltaik-Freiflächenanlagen (extensive 

Mähwiesen unter den Solarmodulen) 

für die Zwischenmodulflächen bei bis zu 75%iger Überdeckung  0,5 

für die überschirmten Flächen bei bis zu 75%iger Überdeckung  0,2 
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Tabelle 11: Kompensationsmindernde Maßnahmen 
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89.474,00   0,2   17.894,80 

38.346,00   0,5   19.173,00 

    37.067,80 

 

Tabelle 12: Korrektur Kompensationsbedarf 
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113.398,40   37.067,80   76.330,60 

 

C 2 Kompensationsmaßnahme 

 

Tabelle 13: Ermittlung des Flächenäquivalents der Kompensationsmaßnahmen 
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C 2 Bilanzierung 

 

Eingriffsflächenäquivalent (EFÄ)     76.330,60 m² 

Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ)     78.265,50 m² 

 

D Bemerkungen/Erläuterungen  

 

Der Eingriff ist ausgeglichen. 

 

 

14.2.4 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

Anderweitige Planungsmöglichkeiten bestehen auf Grund der Verfügbarkeit der Grundstücke, der Vor-

belastung und der günstigen Erschließungssituation nicht. 

 

 

14.3 Zusätzliche Angaben 

14.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren, Hin-

weise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, 

zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse  

Zur Beurteilung der Wertigkeit der Biotope des Plangebietes wurden folgende Unterlagen hinzugezo-

gen. 

• Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg – Vorpommern (HzE) Neufassung 2018, 

• Anleitung für die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vor-

pommern (2013). 

Schwierigkeiten ergeben sich aus unzureichenden Informationen zu zukünftig zum Einsatz kommenden 

Materialien. Alle übrigen notwendigen Angaben konnten den Örtlichkeiten entnommen werden. 

 

 

14.3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

Gemäß § 4c BauGB überwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der 

Durchführung des Bauvorhabens entstehen, um frühzeitig insbesondere unvorhergesehene nachteilige 

Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu schaffen. 

Die Gemeinde nutzt die Informationen der Behörden über eventuell auftretende unvorhergesehene 

nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt.  

Die Konfliktanalyse ergab, dass derzeit keine unvorhergesehenen betriebsbedingten nachteiligen Aus-

wirkungen auf die Umwelt durch das Vorhaben zu erwarten sind.  

Gegenstand der Überwachung ist auch die Umsetzung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen. 

Hierfür sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Die Gemeinde prüft die Durchführung, den Abschluss und den Erfolg der Vermeidungs- und Kompen-

sationsmaßnahmen. Sie lässt sich hierzu vom Bauherrn eine Dokumentation über die Fertigstellung und 

Entwicklung des Zustandes der Maßnahmen auf verbaler und fotodokumentarischer Ebene vorlegen. 

Die Fertigstellung der Maßnahmen ist durch eine geeignete Fachkraft im Rahmen einer ökologischen 

Baubegleitung zu überwachen und zu dokumentieren. Die Maßnahmen sind im 1. Jahr und im 3. Jahr 

nach Fertigstellung durch geeignete Fachgutachter auf Funktionsfähigkeit zu kontrollieren. Die Ergeb-

nisse sind in Text und Bild dokumentieren und der zuständigen Behörde bis zum 01.10. des jeweiligen 

Jahres vorzulegen. 

 

 

14.3.3 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 

Buchstabe j  

Es ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso III) störfallanfällig 

ist. Es steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfälle auszulösen.  
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14.3.4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Das Vorhaben ist auf einem Gelände mit mittlerer naturräumlicher Ausstattung geplant. Das Plangebiet 

ist anthropogen vorbelastet. Der Eingriff wird als ausgleichbar beurteilt. Die Wirkungen des Vorhabens 

beschränken sich auf das Plangebiet, sind nicht grenzüberschreitend und kumulieren nicht mit Wirkun-

gen anderer Vorhaben. Es sind keine Schutzgebiete betroffen. Erhebliche nachteilige Umweltauswir-

kungen werden nicht vom Vorhaben ausgehen. Es sind Maßnahmen vorgesehen, durch welche die 

Eingriffe des Vorhabens in den Naturhaushalt vollständig kompensiert werden können. 

 

14.3.5 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und Bewer-

tungen herangezogen wurden 

 LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal Umwelt M-V, 

 Pflanzensoziologische Artenaufnahme und vegetationskundliche Deutung nach Braun - Blanquet 

durchgeführt von Herrn Peter Adam, M. Sc. Landschaftsarchitektur und Umweltplanung im August 

2020: 

 Faunistische Kartierungen vom 26.01.2021 erstellt von GRÜNSPEKTRUM ® – Landschaftsökologie, 

Ihlenfelder Straße 5,7033 Neubrandenburg, Dipl.-Biologe Dr. Volker Meitzner, Öffentlich bestellter 

und vereidigter Sachverständiger Bearbeitung: M. Sc. Stephanie Schöbel vom  

 Fledermauserfassung vom 30.11.2020 erstellt von Tim Kuchenbäcker, Eichenstraße 6, 17033 Neu-

brandenburg  

 

 

 

 

Eggesin, den       Jesse 

       Bürgermeister 
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1. Anlass und Ziele des Artenschutzfachbeitrages  
 
Die Stadt Eggesin stellt für die Errichtung einer PV- Anlage in Karpin für eine Fläche von 23,45 
ha einen B- Plan auf.  
Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschützte Arten nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG derart auswirkt, dass Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 5  BNatSchG eintreten.  
 
Abb. 1: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LAIV – MV 2020) 

 
 
Falls die Möglichkeit der Auslösung von Verboten des § 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL 
und/oder Art. 5 VSchRL besteht, sind die Voraussetzungen für eine artenschutzrechtliche 
Ausnahme bzw. Befreiung zu prüfen.  
 
  

 

Plangebiet 

SPA DE 2350-401 
"Ueckermünder Heide " 

GGB DE 2350-301 "Waldhof, 
Jägerbrück und Schwarzer See"  
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301"Ahlbecker Seegrund 
und Eggesiner See " FND 
" Eggesiner See" 

Naturpark "Am 
Stettiner Haff"  GGB DE 2350-

302" Alteichen bei 
Christiansberg"  
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2. Rechtliche Grundlagen  
 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:  
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 

zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 

der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten  

erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 
Der Begriff „Besonders geschützte Arten“ ist im BNatSchG § 7 „Begriffsbestimmungen“ Abs. 
2 Nr. 13 definiert. Dem § 7 BNatSchG „Begriffe“ Abs. 2 Nr. 14 ist entnehmbar, dass die „Streng 
geschützten Arten“ im Begriff „Besonders geschützte Arten“ enthalten sind. 
Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschränkungen zum Artenschutz formuliert, falls ein 
Eingriff nach § 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 zulässig ist. 
Hier heißt es sinngemäß, dass die Verletzung und Tötung und die Beseitigung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten 
des Anhang IV der FFH-RL, der Bundesartenschutzverordnung und der europäischen 
Vogelarten als Verbot gilt und dies nur in dem Fall wenn:  
1. das Tötungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter Vermeidungsmaßnahmen 
vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhöht wird  
2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter 
Arten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme erfolgt,  
3. und/oder wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 
erfüllt wird.  
Die in der EG - Handelsverordnung aufgeführten Arten sind von dieser Bestimmung 
ausgeschlossen.  
Verboten ist es weiterhin, europäische Vogelarten sowie streng geschützte in Anhang IV der 
FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der 
Bundesartenschutzverordnung aufgeführte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeinträchtigen, in 
denen diese anfällig oder geschwächt sind.  
 
3. Lebensraumausstattung  
 
Das ca. 23,45 ha große Plangebiet liegt etwa 500 m südöstlich der Ortschaft Eggesin innerhalb 
der umzäunten ehemaligen Artilleriekaserne Karpin. Der Untersuchungsraum beinhaltet den 
westlichen Teil der Kaserne und umfasst die Zufahrt bis zur Stettiner Straße. Die L28 verläuft 
ca. 1,2 km nordöstlich der geplanten PV-Anlage. Südlich an das Plangebiet grenzt der 
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Truppenübungsplatz Jägerbrück an. Hier durchgeführte Übungen sind die einzigen 
Immissionen, die derzeit auf das Plangebiet wirken. Hierbei kann Lärm erzeugt werden, der 
die gesetzlich vorgeschriebenen Orientierungswerte deutlich überschreitet. Ein- bis 
zweigeschossige ehemals u.a. als Kasernen genutzte Gebäude sowie befestigte Flächen sind 
eingebettet in verschiedene Vegetationsformen. In drei großen Bereichen wächst Kiefernwald 
deren Bäume Stammdurchmesser von 10 bis 50 cm aufweisen. Im Plangebiet verteilt stehen 
mehrere Baumgruppen hauptsächlich aus Birken, Eschenahorn, Eichen und Kiefern, mit 10 
bis 80 cm dicken Bäumen. Auch gibt es ältere geschützte Einzelbäume mit über 30 cm 
Stammdurchmesser, der Arten Birken, Fichte, Ahorn, Kiefer, Eiche, Pappeln, jüngere nicht 
geschützte Einzelbäume mit unter 30 cm Stammdurchmesser sowie einzelne Gebüsche und 
Sträucher. Das Gelände ist flächig mit Landreitgras bewachsen, welches von offenen 
Bereichen mit Magerrasenanzeigern unterbrochen ist. Hier wird gefahren oder wurden kürzlich 
Versiegelungen beseitigt. Eine Fläche Sandmagerrasen ist aufgrund ihrer Größe von >200 m² 
geschützt. 
 
Abb. 2: Biotoptypenbestand (Quelle: Bestandsplan- Biotoptpen) 

 
 
Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten 
Sanden. Das Plangebiet ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch 
Fremdstoffeinträge, Versiegelungen und Geländemodellierungen vorbelastet. 
Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer und liegt nicht in einem 
Trinkwasserschutzgebiet. Das Grundwasser steht bei mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an und 
ist aufgrund des sandigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen vermutlich 
nicht geschützt. Auch die Umgebung des Untersuchungsraumes ist weitgehend gewässerfrei. 
Auf dem südlich angrenzenden Truppenübungsplatz Jägerbrück gibt es nur die 
Entwässerungsgräben des Karpiner Bruches, die Zuflüsse des Winkelmanns Graben und 
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keine stehenden Gewässer. Vorhanden sind aber eine Reihe von Moorbiotopen, bedingt durch 
den geringen Grundwasserflurabstand. Zwei Moorwälder befinden sich etwa 500 m südlich 
des Plangebietes. Die nächstgelegenen Gewässer sind die zwei 1,5 km entfernte Tongruben 
südwestlich des Winkelmanns – Grabens, die durch die nördlich verlaufende L28 vom 
Vorhaben getrennt sind sowie die 2 km westlich fließende Randow. 
Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere 
Temperaturunterschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch 
Niederschlagsarmut gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet 
sind durch den Gehölzbestand und die Siedlungsferne geprägt. Die Gehölze üben 
Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktionen aus. Kaltluftproduktions- 
und Frischluftabflussfunktionen sind nicht vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der 
Einzellage und der aufgegebenen Nutzung vermutlich hoch. 
 
4. Datengrundlage 
 

Grundlagen des AFB waren die faunistische Erfassungsberichte des Büros Grünspektrum 
(Brutvögel, Reptilien, Tagfalter) vom 26.01.21 und des Büros Captis Natura (Fledermäuse) 
vom 30.11.20. Nachfolgend wurden die Inhalte der Erfassungen auf das Plangebiet 
eingegrenzt. Der Geltungsbereich hat sich im Laufe des Verfahrens etwas verändert und 
unterscheidet sich so geringfügig von den in den Textkarten und Anhängen der Berichte 
dargestellten Ausgrenzungen.  

Bei den durchgeführten Begehungen am 15.04.20 und 12.11.20 wurde das Gelände zudem 
allgemein auf Eignung als Lebensraum geschützter Arten eingeschätzt. Dazu wurden die 
Gebäude, Bodenflächen und die Gehölze begutachtet um Hinweise auf mögliche 
Lebensstätten von Tierarten aufzufinden. Die Biotoptypenkartierung erfolgte ebenfalls an den 
genannten Terminen. Weitere Grundlagen der Prüfung waren Luftbildaufnahmen (GAIA MV, 
Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in M-V des Kartenportales Umwelt des 
Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-Vorpommern (LINFOS MV). 

Fledermäuse 

Zur Erfassung der Nutzung des Geländes durch Fledermäuse wurden fünf Detektorgänge in 
dem Zeitraum Mai – September in den Nachtstunden durchgeführt, sowie fünf automatische 
Ultraschallerfassungssysteme in fünf Phasen für jeweils eine Nacht (Bei Durchgang 5 zwei 
Nächte) im selben Zeitraum aufgestellt.  

Weiter wurden während der Wochenstubenphase zwei morgendliche Schwarmsuchen zum 
Auffinden von Wochenstuben und im Zeitraum September bis Oktober zwei nächtliche 
Schwarmsuchen zum Auffinden möglicher Winterquartiere durchgeführt. Auch wurden 
vereinzelt auf dem Gelände Proben von Fledermauskot genommen und im Labor wenn 
möglich durch Haaranalyse bis auf die Art bestimmt. Die Bestimmung erfolgte nach Dietz & 
Kiefer, 2014. Die Detektorgänge und Schwarmsuchen wurden mit einem bildgebenden 
Ultraschalldetektor und einem Wärmebildgerät durchgeführt. Als Detektor kam ein USB-
Ultraschallmikrofon 384K BLE von der Fa. Dodotronic in Verbindung mit einem Androidgerät 
und der Applikation Bat Recorder von Bill Kraus zum Einsatz, welche zusätzlich 
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Fledermausrufe in Echtzeit aufgezeichnet hat. Als Wärmebildgerät wurde der Challenger-15 
von der Fa. Liemke zur Sicht und Bildaufzeichnung genutzt. Als automatische 
Ultraschallerfassungssysteme (weiter AES genannt) kamen BatPi’s (www.bat-pi.eu) in 
Verbindung mit den USB-Ultraschallmikrofonen 384K BLE von der Fa. Dodotronic zum 
Einsatz. Siehe Anhang bezüglich der Aufnahmeparameter. Die aufgezeichneten Sequenzen 
wurden im Nachgang am Computer analysiert und wenn möglich bis auf die Art bzw. Gattung 
bestimmt. Dazu kamen die Softwares Batscope 4 WSL1 und Audacity® sowie eigens 
entwickelte Software für die Verarbeitung der Aufzeichnungen zum Einsatz. Die 
Artbestimmung der aufgenommenen Sequenzen wurde nach Skiba (2009), Dietz et al. (2016), 
Hammer et al. (2009) sowie bei Sozialrufen nach Pfalzer (2002) durchgeführt.  

Tabelle 1: Daten der Detektorgänge (Quelle: Captis Natura) 

 

Die Standorte und Anbringungstermine der automatischen Ultraschallerfassungssysteme sind 
der Abbildung 1 sowie den Tabellen 2 und 3 der Anlage 2 „Fledermauserfassung“ zu 
entnahmen. 

Bei allen Schwarmsuchen wurden Strukturen mit vorhandenem oder unbekanntem Potenzial 
auf Quartiere aufgesucht. Hauptaugenmerk lag dabei auf den Gebäuden sowie den Gehölzen 
mit entsprechenden Requisiten. Die mehrstöckigen Gebäude im nördlichen 
Untersuchungsraum sowie das Werkstattgebäude erwiesen sich dabei als schwer erfassbare 
Strukturen. Aus eigener Erfahrung schwärmen Fledermäuse bei leerstehenden Gebäuden, in 
denen sich Quartiere befinden und deren Einschlupf ebenfalls im Gebäudeinneren ist, 
innerhalb der Gebäuderäume. In diesem Fall kann ein Schwärmen bei einer Begehung des 
Außenbereichs leicht übersehen werden. Daher wurden die Räume der Gebäude 112, 114, 
116 und 133 auf mögliche Wochenstuben- bzw. Winterquartiere hin untersucht. Lediglich der 
Dachboden sowie bei Gebäude 133 der obere Bereich der Halle konnten nicht untersucht 
werden. Bei der Untersuchung der Räume konnten nur wenige Einzelquartiere gefunden 
werden. Hinweise auf größere Quartiere ergaben sich nicht. Bei Durchgang 2 und 3 wurden 
zusätzlich morgendliche Schwarmsuchen bezüglich Wochenstuben durchgeführt. Dabei 
wurden Strukturen mit möglichen Quartierpotenzial aufgesucht. Bei Durchgang 5 wurde 
während des Detektorgangs verstärkt auf schwärmende Fledermäuse bezüglich 
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Winterquartiere geachtet und zusätzlich Strukturen mit möglichem Quartierpotenzial 
aufgesucht. Durchgang 6 diente primär der Suche nach schwärmenden Fledermäusen an 
geeigneten Strukturen. 

Brutvögel 

Die Brutvögel wurden mit einer flächendeckenden Revierkartierung im Gebiet erfasst. Der 
Untersuchungsraum wurde dazu an 6 Tagen und 2 Nächten im Zeitraum vom März bis Juni 
2020 begangen. Die Vorgehensweise der Kartierung und ihre Auswertung orientiert sich im 
Wesentlichen an den Vorgaben der „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel 
Deutschlands“ nach SÜDBECK et al. (2005). Das Verfahren der Brutvogel-Revierkartierung 
nach SÜDBECK (2005) basiert auf der Erfassung revieranzeigender Merkmale der Vögel. 
Dabei sind alle beobachteten oder verhörten Vögel mit revieranzeigenden Merkmalen 
(singende Männchen, Balzflüge, futtertragende Altvögel etc.) punktgenau in Arbeitskarten und 
anschließend zeitnah im GIS (Geografisches Informationssystem ArcMap 10.4) einzutragen. 
Mindestens zwei Beobachtungen der gleichen Art am gleichen Ort werden als Brutrevier 
ausgegrenzt.  

Tabelle 2: Kartiertermine/ Witterung Erfassung Brutvögel (Quelle: Grünspektrum) 

 

Reptilien 

Das Vorgehen zu den Erfassungen der Reptilien (Sichtbeobachtungen) richtete sich nach den 
„Hinweisen zur Eingriffsregelung“ (2018). Das Untersuchungsgebiet wurde im Zuge der 
Kartierungen, bei geeigneter Witterung und unter gleichmäßigem, gemäßigtem Tempo, 
flächendeckend in Schleifen abgegangen. Für die Tiere als attraktiv geltende Strukturen (u.a. 
besonnte Gehölz- und Gebüschränder) wurden dabei gezielt abgesucht. Nachweise von 
Reptilien wurden zudem GPS-genau erfasst. Zusätzlich zu den flächendeckenden 
Begehungen wurden Anfang April 5 künstliche Verstecke (KV) zur Kontrolle des Vorkommens 
von Zauneidechsen ausgebracht. Diese sind der Abbildung 1 der Anlage 1 „Erfassung 
Brutvögel/Reptilien“ zu entnehmen. 
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Tabelle 3: Kartiertermine/ Witterung Erfassung Reptilien (Quelle: Grünspektrum) 

 

 
5. Vorhabenbeschreibung 
 
Die Planung sieht vor auf dem ca. 23,45 ha großen Plangebiet eine Freiflächen-
Photovoltaikanlage zu errichten.  
Abb. 3: Planung (Quelle: Konflikt- und Maßnahmenplan) 

  
Es erfolgt eine 70%ige Überdeckung mit Solarmodulen. Vorhandene Flächenversiegelungen 
bleiben bestehen, Oberirdische Gebäudeteile werden, bis auf jene die zukünftig dem 
Artenschutz dienen sollen, abgerissen. Weitere Informationen zur Planung sind dem Punkt 
14.1.1 „Kurzdarstellung des Vorhabens“ der Begründung zu entnehmen. 
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6. Relevanzprüfung 
 
Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prüfung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV 
der FFH - Richtlinie streng geschützten Pflanzen und Tierarten sowie die europäischen 
Vogelarten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste 
der in Mecklenburg-Vorpommern streng geschützten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vögel)" 
des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom 
22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumansprüche dieser Arten mit der 
Lebensraumausstattung der Vorhabenfläche werden die für die Prüfung relevanten Arten 
selektiert. 
Die Gebäude, Gehölze und Flächen des Untersuchungsraumes sind nachgewiesener und 
potenzieller Lebensraum sowie Nahrungshabitat für Fledermaus- und Vogelarten. Die 
Vegetation des Geländes eignet sich als Habitat für Bodenbrüter. Die unversiegelten Flächen 
sind Jagdreviere, Reproduktionsstätten und Überwinterungsräume von Reptilien.  
 
Abb. 4: Gewässernetz im Umfeld des Plangebietes (Quelle © LAIV – MV) 

 
Der Eremit bewohnt mulmgefüllte Höhlen in dickstämmigen Laubbäumen. Die Höhlen müssen 
einen möglichst großen Mulmmeiler aufweisen, der im Übergangsbereich zum Holz die 
Nahrung für die Larven sowie das Eiablagesubstrat nachliefert und ein günstiges 
mikroklimatisches Klima bietet. Besonders Bäume, die ein hohes Alter erreichen, wie Eichen 
und Linden können besonders große Mulmmeiler besitzen, der die Grundlage für eine stabile 
Population liefert. Es wurden keine Hinweise auf die Art gefunden. 

 

Plangebiet 
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Im Untersuchungsgebiet sowie in dessen unmittelbarem Umfeld existieren keine Gewässer, 
daher sind keine geeigneten Strukturen zur Fortpflanzung von Amphibien vorhanden. 
Optimale Landlebensräume sowie geeignete Fortpflanzungsgewässer befinden sich nur in 
größerer Entfernung. Der Untersuchungsraum befindet sich nicht zwischen Laichgewässern 
und hochwertigen Landlebensräumen (Bruchwäldern, Sümpfen, weiteren Gewässern), so 
dass gerichtete Wanderungsbewegungen über die Fläche und deren herausragende Nutzung 
als Landlebensraum unwahrscheinlich sind.  
Weitere wassergebundene Arten der Artengruppen Fische, Libellen, Falter, Käfer, Pflanzen 
und Weichtiere sind ebenfalls nicht zu erwarten. 
Der in der Ueckermünder Heide angesiedelte Wolf meidet die Siedlungsnähe. Die Einfriedung 
und menschliche Präsenz (Wachschutz) wirken abschreckend auf die Art. Biber und Fischotter 
sind an Wasserläufe gebunden. In Form der Randow, des Winkelmanns- Grabens und der 
Uecker sind diese zu weit vom Untersuchungsraum entfernt um im Biotopverbund mit diesem 
zu stehen. 
 
Abb. 5: Rastgebiete im Umfeld (Quelle © LAIV – MV) 

 
Im Vorfeld der faunistischen Erfassungen wurde ein mögliches Vorkommen der nach FFH-
Richtlinie geschützten Falterarten überprüft. Demnach ist aufgrund fehlender Habitatstruktu-
ren das Vorkommen des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) und des Blauschillernden 
Feuerfalters (Lycaena helle) auszuschließen. Ein Auftreten des Nachtkerzenschwärmers 

 

Plangebiet  
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(Proserpinus proserpina) ist potentiell möglich. Die Raupe des Nachtkerzenschwärmers liebt 
klimatisch begünstigte Stellen, die gleichzeitig luftfeucht sind. Sie lebt oligophag an 
Nachtkerzen, die bevorzugten Fraßpflanzen sind weiterhin insbesondere Epilobium-Arten 
(Weidenröschen). Auf den Freiflächen des Plangebietes wurden vereinzelte Nachtkerzen-
Pflanzen auf Vorkommen der Raupe des Nachtkerzenschwärmers geprüft. Die Bestände sind 
sehr klein, Nachweise von Fraßspuren oder gar Raupen wurden nicht erbracht. Ein 
Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers wurde schließlich ausgeschlossen. 
Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 wurden 2014 ein besetzter 
Weißstorchhorst, von 2007 bis 2015 ein besetzter Seeadlerhorst, von 2008 bis 2016 sieben 
besetzte Brutplätze vom Kranich, von 1990 bis 2017 zwei Beobachtungen des Eremiten sowie 
Fischotter- und Biberaktivitäten verzeichnet. Der Untersuchungsraum liegt fernab von 
Rastgebieten und in keiner Zone hoher bis sehr hoher relativer Dichte, des Vogelzuges über 
dem Land M-V. 

Tabelle 4: Auswahl der prüfungsrelevanten Arten 
wiss. Artname dt. Artname bevorzugter Lebensraum 

Vo
rk

om
m

en
  

H
ab

ita
t i

m
 U

R
 

Farn-und Blütenpflanzen 
Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein 
Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ überschwemmte Standorte nein 
Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn stickstoffarme saure Böden nein 
Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmböden nein 
Caldesia parnassifolia Herzlöffel Wasser, Uferbereiche nein 
Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte nein 
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflächen nein 
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Sümpfe, 

Steinbrüche 
nein 

Luronium natans Schwimmendes 
Froschkraut 

Wasser nein 

Pulsatilla patens Finger-Küchenschelle offene besonnte stickstoffarme 
Flächen 

nein 

Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein 
Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt bodensaure und sommerwarme 

Standorte in Heiden, Borstgrasrasen 
oder Sandmagerrasen 

nein 

Landsäuger 
Bison bonasus Wisent Wälder nein 
Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und 

Waldbereiche 
nein 

Castor fiber Biber ungestörte Fließgewässerabschnitte 
mit Gehölzbestand,  

nein 

Cricetus cricetus Europäischer 
Feldhamster 

Ackerflächen nein 

Felis sylvestris Wildkatze ungestörte Wälder nein 
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Lutra lutra Eurasischer Fischotter flache Flüsse/ Gräben mit 
zugewachsenen Ufern, 
Überschwemmungsebenen 

nein 

Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestörte Wälder nein 
Muscardinus avellanarius Haselmaus Mischwälder mit reichem 

Buschbestand (besonders 
Haselsträucher) 

nein 

Mustela lutreola Europäischer Wildnerz wassernahe Flächen nein 
Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, 

deckungsreiches Gelände 
nein 

Ursus arctos Braunbär ungestörte Wälder nein 
Fledermäuse 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus Gebäudeteile, Baumhöhlen, 
unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Wald, 
Waldränder) 

ja 
Myotis nattereri Fransenfledermaus ja 
Myotis daubentonii Wasserfledermaus ja 
Nyctalus noctula Abendsegler ja 
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus ja 
Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus ja 
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus ja 
Plecotus auritus Braunes Langohr ja 
Myotis brandtii Große Bartfledermaus ja 
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus ja 
Myotis myotis Großes Mausohr ja 
Myotis dasycneme Teichfledermaus  nein 
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebäudeteile, Baumhöhlen, 

unterschiedliche 
Landschaftsstrukturen als 
Jagdhabitate (Offenland, Laubwald 
u.a. in Kombination mit 
nahrungsreiche Stillgewässer, 
Fließgewässern),  
 

nein 
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus nein 
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus nein 
Plecotus austriacus Graues Langohr nein 

Meeressäuger 
Phocoena phocoena Schweinswal Meer nein 

Kriechtiere 
Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche 

Sandheiden und Sandmagerrasen, 
Sanddünengebiete  

nein 

Emys orbicularis Europäische 
Sumpfschildkröte 

stille oder langsam fließende 
Gewässer mit trockenen, exponierten, 
besonnten Stellen zur Eiablage 

nein 

Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige 
Trockenstandorte; Flächen mit 
Gehölzanflug, bebuschte Feld- und 

ja 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
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Wegränder, Ränder lichter 
Nadelwälder 

Amphibien 
Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserführende 

Gewässer, in Verbindung mit 
Grünlandflächen, gehölzfreien 
Biotopen der Sümpfe, Saumstrukturen 
und feuchten Waldbereichen 

nein 
Pelobates fuscus Knoblauchkröte 
Triturus cristatus Kammmolch 

Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporär 
wasserführende Gewässer  

nein 

Bombina bombina Rotbauchunke wasserführende Gewässer 
vorzugsweise in Verbindung mit 
Grünland, Saumstrukturen und 
feuchten Waldbereichen, außerhalb 
des Verbreitungsgebietes 

nein 

Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewässerreiche 
Laubmischwälder, Moorbiotope 
innerhalb von Waldflächen, keine 
nachweise aus der Region bekannt 

nein 
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch nein 

Bufo calamita Kreuzkröte Bevorzugen vegetationslose / -arme, 
sonnenexponierte, schnell 
durchwärmte Gewässer, 
Offenlandbiotope, Trockenbiotope mit 
vegetationsarmen bzw. freien Flächen 
 

nein 
Bufo viridis Wechselkröte nein 

 
 

Fische 
Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stör Flüsse nein 
Acipenser sturio Europäischer Stör Flüsse nein 
Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnäpel Flüsse nein 

 
Falter 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter feucht-warme Wälder nein 
Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke 

oder Wald-Zwenke 
nein 

Lycaena dispar Großer Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein 
Lycaena helle Blauschillernder 

Feuerfalter 
Feuchtwiesen, Moore nein 

Maculinea arion Schwarzfleckiger 
Ameisen-Bläuling 

trockene, warme, karge Flächen mit 
Ameisen und Thymian 

nein 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer Trockenlebensräume mit geeigneten 
Futterpflanzen (u.a. Oenothera 
biennis) 

nein 

Käfer 
Cerambyx cerdo Großer Eichenbock, 

Heldbock 
bevorzugen absterbende Eichen nein 

Dytiscus latissimus Breitrand nährstoffarme vegetationsreiche 
Stillgewässer mit besonnten 
Flachwasserbereichen 

nein 

http://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
http://de.wikipedia.org/wiki/Fieder-Zwenke
http://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Zwenke
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Graphoderus bilineatus Schmalbindiger 
Breitflügel-Tauchkäfer 

Dystrophe Moor-/Heideweiher meist 
mit Flachwasser; 

nein 

Osmoderma eremita Eremit mulmgefüllte Baumhöhlen von 
Laubbäumen vorzugsweise Eiche, 
Linde, Rotbuche, Weiden auch 
Obstbäume 

nein 

Libellen 
Aeshna viridis Grüne Mosaikjungfer Gewässer mit Krebsschere nein 
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer leicht schlammige bis sandige Ufer  nein 
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle Niedermoore und Seeufer; reich 

strukturierte Meliorationsgräben 
nein 

Leucorrhinia albifrons Östliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer, 
Waldhochmoore 

nein 

Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer dystrophe Waldgewässer; nein 
Leucorrhinia pectoralis Große Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure 

Stillgewässer 
nein 

Weichtiere 
Anisus vorticulus Zierliche 

Tellerschnecke 
kleine Tümpel, die mit Wasserlinsen 
(Lemna) bedeckt sind 

nein 

Unio crassus Gemeine Bachmuschel in klaren Bächen und Flüssen nein 
Avifauna 

 alle europäischen 
Brutvogelarten 

Gebäude- und gehölzbewohnende 
Arten 

ja 

 Zugvogelarten vom Landesamt für Umwelt und Natur 
MV gekennzeichnete Rastplätze  

nein 

In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des 
Artenschutzfachbeitrages folgende Arten bzw. Artengruppen näher auf Verbotstatbestände 
durch das Vorhaben betrachtet:  
 
 Avifauna  Fledermäuse  Reptilien 
 
7. Bestandsdarstellung und Bewertung der betroffenen Arten 
 
Avifauna 
Im Rahmen der 8 maligen Brutvogelerfassungen, wurden auf der Vorhabenfläche 
Brutvogelarten gemäß Tabellen 5 bis 9 prognostiziert. Die zehn laut Roter Liste Deutschlands 
oder M-V gefährdeten bzw. streng geschützten Arten der Tabelle 5 werden zuvor einzeln 
kommentiert.  

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserlinsen
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Tabelle 5: Festgestellte, gefährdete und streng geschützte Arten  
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Baumpieper (2) Anthus 
trivialis 

3/3     Ba [1]/1 I, Am, S, P Erhalt 

Bluthänfling (2) Carduelis 
cannabina 

3/V     Ba, 
Bu 

[1]/1 S, I Erhalt 

Gimpel (1) Pyrrhula 
pyrrhula 

*/3     Ba [1]/1 S, Kn, O, I Erhalt 

Grauammer (1) Emberiza 
calandra 

3/V II x B [1]/1 S, I, Sp, 
Schn 

Naturschutzflächen 
Offenland 

Grünspecht (1) Picus viridis */*   x H [2]/3 A, I, Sp, O Erhalt 
Heidelerche (6) Lullula 

arborea 
V/* I x B [4]/3 I, Sp, Schn, 

W, S, Pf, Kn 
Naturschutzflächen 
Offenland 

Mehlschwalbe (5) Delichon 
urbica 

3/V     Gb, 
K 

[3]/2 I, Sp Ersatz 

Neuntöter (2) Lanius 
collurio 

*/V I   Bu [4]/3 I, Ks, Ap, R, 
Sp, W 

Naturschutzflächen 
Offenland 

Rauchschwalbe (4) Hirundo 
rustica 

3/V     N [1, 3]/2 I Ersatz 

Waldschnepfe (1) Scolopax 
rusticola 

V/2 II   B, 
NF 

[1]/1 W, Sp, I, O, 
Pf 

Erhalt 

 
 
Baumpieper 
Der laut Roter Liste Deutschlands und MV gefährdete Baumpieper bevorzugt offene bis 
halboffene Landschaften mit einer nicht zu dichten Krautschicht. Als Singwarte dienen 
einzelne oder locker stehende Bäume oder Sträucher, die auch während des auffälligen 
Singfluges angeflogen werden. Bevorzugt werden sonnenexponierte Waldränder und 
Lichtungen sowie frühe Sukzessionsstadien mit (Wieder-) Bewaldung, besonders von Mooren 
und Heiden. Vereinzelt werden auch größere Dünentäler mit Büschen oder Feldgehölze und 
Baumgruppen im Offenland sowie baumbestandene Wege und Bö-schungen an Kanälen und 
Verkehrsstraßen besiedelt. Selten ist der Baumpieper auch in Siedlungen am Rande von 
Obstbaumkulturen und in Parklandschaften anzutreffen. Der Rückgang der Art ist in ganz 
Deutschland zu beobachten (VÖKLER 2014). Die Brutzeit des Baumpiepers verläuft von 
Anfang April bis Ende Juli. Der Schutz der Brutstätte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt 
mit Beendigung der Brutperiode. Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz wird 
lediglich für den nahe verwandten Wiesenpieper mit 20 m angegeben. Im entsprechenden 
Messtischblattquadranten 2350-2 sind nach Vökler 8-20 Brutpaare der Art verzeichnet. Die Art 
ist ein Baumbrüter. 
Insgesamt 2 Brutreviere wurden der Art im Plangebiet zugeschrieben. Davon wird 1 Revier im 
Westen der nördlichen PV – Fläche betroffen sein. Das andere Revier in der zentralen 
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Waldfläche bleibt erhalten. Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen 
Population wird eine Baumgruppe im Westen aus Traubeneichen, Kiefern und Birken (Baum-
Nr. 215-224) zur Erhaltung festgesetzt. Die vorhandenen Vegetationsstrukturen sind geeignet 
die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Bluthänfling  
Der laut Roter Liste Deutschlands gefährdete Bluthänfling kommt flächendeckend in 
halboffenen (Agrar-) Landschaften mit Gebüschen, Hecken oder Einzelbäumen vor. Auch 
Heiden, verbuschte Halbtrockenrasen, Zwergstrauchgürtel oberhalb der Waldgrenze (Alpen), 
Brachen, Kahlschläge und Baumschulen werden angenommen. Ebenfalls dringt er bis in 
Siedlungsbereiche vor, wobei Hochstaudenfluren und Saumstrukturen als Nahrungshabitate 
sowie strukturreiche Gebüsche und Nadelbäume als Nisthabitate benötigt werden. Die Brut 
findet im Zeitraum von Anfang Juni bis Anfang September statt. Der Schutz der Brutstätte 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit Beendigung der Brutperiode. Eine Fluchtdistanz 
des Bluthänflings ist mit 15 m planerisch zu berücksichtigen. Im entsprechenden 
Messtischblattquadranten 2350-2 sind nach Vökler 8-20 Brutpaare der Art verzeichnet. Die Art 
ist ein Baum- bzw. Strauchbrüter. Durch die Revierkartierungen wurden 2 Reviere des 
Bluthänflings nachgewiesen. Davon wird 1 Revier im Süden der südlichen PV – Fläche 
betroffen sein. Das andere Revier in der zentralen Waldfläche bleibt erhalten. Zur Vermeidung 
von erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Population wird eine Baumgruppe im Norden 
aus Eschenahorn (Baum-Nr. 54-58) zur Erhaltung festgesetzt. Die vorhandenen 
Vegetationsstrukturen sind geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist 
nicht zu erwarten. Ein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Gimpel  
Der laut Roter Liste M-V gefährdete Gimpel besiedelt zur Brutzeit Nadel- und Mischwälder 
(besonders Fichtenaufforstungen) mit stufigem Aufbau im Flachland und Gebirge. Besonders 
Bestandsränder von Kahlschlägen, Lichtungen, Gärten und Heckenflächen werden von ihm 
aufgesucht. Vereinzelt tritt er auch in reinen Laubwäldern mit viel Gebüsch auf (wie u.a. 
Moorbirkenwälder). Die Brut erfolgt oft in höheren Koniferen und Sträuchern; zwischen Anfang 
April und Anfang August. Der Schutz der Brutstätte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit 
Beendigung der Brutperiode. Zur planerisch zu berücksichtigenden Fluchtdistanz des Gimpels 
werden keine Angaben gemacht Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 sind 
nach Vökler 21-50 Brutpaare der Art verzeichnet. Die Art ist ein Baumbrüter. Durch die 
Revierkartierungen wurden 2 Reviere nachgewiesen. Davon wird 1 Revier im Süden der 
südlichen PV – Fläche betroffen sein. Das andere Revier in der zentralen Waldfläche bleibt 
erhalten. Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Population werden 
Waldbereiche zur Erhaltung festgesetzt. Die vorhandenen Vegetationsstrukturen sind 
geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
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Grauammer  
Die streng geschützte und laut Roter Liste Deutschlands gefährdete Grauammer ist auch 
heute noch nahezu flächendeckend in Mecklenburg-Vorpommern verbreitet. Die Grauammer 
besiedelt offene, ebene bis leicht wellige Naturräume mit geringem Gehölzbestand oder 
sonstige vertikale Strukturen als Singwarten (Hochstauden, Einzelbüsche) auf nicht zu armen 
Böden. Bevorzugt werden mehrjährige Brachen in landwirtschaftlich genutzten Räumen. Zur 
Nahrungssuche benötigt sie niedrige und lückenhafte Bodenvegetation, während zur 
Nestanlage dichterer Bewuchs bevorzugt wird (Eichstädt et al. 2006). Nach Flade (1994) ist 
die Art mit einer Fluchtdistanz von 10 - 40 m wenig störempfindlich und beansprucht eine 
Fläche von mindestens 1,3 ha zur Brutzeit. Als Nahrungsangebot werden Biotope mit 
Pflanzensamen (v. a. Getreide) und zur Fütterung der Jungvögel Insekten inkl. Larven benötigt 
(Flade 1994). Die Brutzeit der Grauammer liegt im Zeitraum von Anfang März bis Ende August. 
Der Schutz der Brutstätte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit Beendigung der 
Brutperiode. Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 sind nach Vökler 21-50 
Brutpaare der Art verzeichnet. Die Art ist ein Bodenbrüter. Durch die Revierkartierungen wurde 
1 Revier im Süden nachgewiesen und ist durch Überbauung durch PV- Module betroffen. Das 
Revier ist als Teilhabitat der außerhalb des Plangebietes angrenzenden Freifläche zu 
betrachten. Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Population 
werden Waldabstandsbereiche in einer Breite von 27 m zu Heiden, Trocken- und Magerrasen 
in einer Größenordnung von 5,22 ha entwickelt. Die geplanten Vegetationsstrukturen sind 
geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Grünspecht 
Der nach Bundesartenschutzverordnung streng geschützte Grünspecht benötigt eine 
halboffene Mosaiklandschaft mit größeren, lichten oder stark aufgelockerten 
Altholzbeständen, die an Wiesen, Weiden oder Rasenflächen angrenzen. In Wäldern werden 
Randzonen oder größere Kahlschläge, Lichtungen und Waldwiesen besiedelt. Auch sind 
Vorkommen der Art in größeren Parks, auf Friedhöfen, Obstwiesen, Baumgärten, Alleen, 
Feldgehölzen zu verzeichnen. Dabei ist eine Bindung an Laubholz- (Misch-) Bestände 
insbesondere an Pappeln sowie an Ameisen als Nahrung vorhanden. Die Brutzeit der Art wird 
auf Ende Februar bis Anfang August festgelegt. Für den Grünspecht wird eine planerisch zu 
berücksichtigende Fluchtdistanz von 30-60 m angesetzt. Die Brutzeit verläuft von Anfang April 
bis Mai. Der Grünspecht nutzt ein System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter 
Nester/Nistplätze. Die Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester außerhalb der Brutzeit 
führt nicht zur Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte Der Schutz der Brutstätte gemäß § 
44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden. 
Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 sind nach Vökler 4-7 Brutpaare der Art 
verzeichnet. Die Art ist ein Höhlenbrüter. 
Am südöstlichen Rand der nördlichen PV- Fläche wurde ein Brutverdacht für den Grünspecht 
erhoben. Die bestehenden Laubbäume mit abwechslungsreichem Unterwuchs stellen ein 
günstiges Bruthabitat für die Art dar. Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der 
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lokalen Population wird eine Baumgruppe im Osten aus Schwarzpappeln (Baum-Nr. 254+255) 
zur Erhaltung festgesetzt. Die vorhandenen Vegetationsstrukturen sind geeignet die 
ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu 
erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein Verbotstatbestand 
des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Heidelerche  
Die streng geschützte Heidelerche präferiert halboffene, i.d.R. trockene Landschaften mit 
meist trocken-sandigen Stellen, weiterhin Trockenrasenvegetation oder Calluna-Heide. 
Beispielsweise zählen dazu Brand-, Windwurf- und Kahlschlagflächen sowie Leitungstrassen 
und andere Schneisen in Wäldern, Wacholderheiden, Schafhutungen, Binnendünen oder 
reichstrukturierten Waldrändern an Heidefluren oder sandigen Äckern. Die Heidelerche legt 
ihr Nest am Boden, meist in Nähe zu Waldrändern, verdeckt von Vegetation an. Ihre Brutzeit 
verläuft von Mitte März bis Ende August. Der Schutz des Nest -und Brutreviers gemäß § 44 
Abs. 1 BNatSchG erlischt mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden). 
Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz der Art liegt bei 20 m. Sie beansprucht ein 
Revier von mindestens 0,8 ha. Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 sind 
nach Vökler 51-150 Brutpaare der Art verzeichnet. Die Art ist ein Bodenbrüter. Durch die 
Revierkartierungen wurden 6 Reviere im Plangebiet nachgewiesen. Drei Reviere in der 
nördlichen und ein Revier im Osten der südlichen PV- Fläche sind betroffen. Ein Revier 
befindet sich im Südwesten der zentralen Waldfläche und ein weiteres westlich der südlichen 
Waldfläche. Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der lokalen Population 
werden Waldabstandsbereiche in einer Breite von 27 m zu Heiden, Trocken- und Magerrasen 
in einer Größenordnung von 5,22 ha entwickelt. Die geplanten Vegetationsstrukturen sind 
geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten (0,8 x 6=4,2 ha) im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu 
erwarten. Ein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Mehlschwalbe 
Die nach Roter Liste Deutschlands gefährdeten Mehlschwalben sind während der Brutzeit in 
allen Formen menschlicher Siedlungen anzutreffen. Besonders bäuerliche Dörfer (auch 
Einzelgehöfte), Neu- und Altbau-Wohnblocksiedlungen sowie Industriegebiete werden 
bevorzugt. In Gartenstädten ist die Art allerdings seltener anzutreffen. Für Nahrung und 
Nistmaterial ist die Nähe zu Gewässern wichtig. Weiterhin müssen zum Nestbau 
Gebäudefassaden mit nicht zu glatter Oberfläche und überstehenden Vorsprüngen, Simsen, 
Dachtraufen usw. vorhanden sein, welche das Nest nach oben überdecken. Die Brutzeit findet 
von Mai bis Anfang September statt. Für offene Landschaften gilt eine planerisch zu 
berücksichtigende Fluchtdistanz von 20 m. Innerhalb des Siedlungsbereiches können 
Individuen der Art jedoch deutlich verringerte Flucht- bzw. Störungsdistanzen aufweisen 
(GASSNER ET AL. 2010). Die Art nutzt i.d.R. Brutkolonien oder brütet im Zusammenhang mit 
Kolonien anderer Arten. Die Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von 
Einzelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu keiner 
Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte. Der Schutz der Brutstätte gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG erlischt mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte. Im entsprechenden 
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Messtischblattquadranten 2350-2 sind nach Vökler 151-400 Brutpaare der Art verzeichnet. Die 
Art ist ein Gebäudebrüter. Die Mehlschwalbe nutzt die Freiflächen des Untersuchungsgebietes 
als Nahrungshabitat. Weiterhin wurden mehrere Brutnachweise (5 Nester) an und in den 
Gebäuden insbesondere im Süden der Planfläche erbracht. Diese sind vom Vorhaben 
betroffen und werden 1:1 ersetzt. Die Ersatzmaßnahmen sind geeignet die ökologische 
Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Eine 
Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein Verbotstatbestand des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Neuntöter  
Der Neuntöter gilt als streng geschützt nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie Als Bewohner 
des Offenlandes besiedelt der Neuntöter vorrangig Hecken bzw. Strand- oder 
Windschutzpflanzungen aus Schlehe, Weißdorn und Hundsrose, aber auch Einzelgebüsche 
oder verbuschte aufgelassene Grünländer werden genutzt. Die angrenzenden offenen 
Bereiche mit einer nicht zu hohen bzw. dichten Krautschicht dienen zur Nahrungssuche 
(Eichstädt et al. 2006). Nach Flade (1994) ist die Art mit einer Fluchtdistanz von < 10 - 30 m 
wenig störempfindlich und beansprucht eine Fläche von mindestens 0,1 ha zur Brutzeit. Als 
Nahrungsangebot werden Biotope mit mittelgroßen und großen Insekten (Käfer, Hautflügler, 
Fliegen, Heuschrecken) aber auch Kleinsäugern (Mäuse) benötigt (Flade 1994). Die Brutzeit 
des Neuntöters liegt im Zeitraum von Ende April bis Ende August. Der Schutz der Brutstätte 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit der Aufgabe des Reviers, das bedeutet bei 
Abwesenheit für 1-3 Brutperioden je nach Ortstreue und ökologische Flexibilität der Art. Im 
entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 sind nach Vökler 21-50 Brutpaare der Art 
verzeichnet. Die Art ist Gebüschbrüter. Durch die Revierkartierungen wurden ein Revier am 
südwestlichen Rand der nördlichen PV- Fläche und ein Revier am südlichen Rand der 
südlichen PV- Fläche festgestellt. Zur Vermeidung von erheblichen Beeinträchtigungen der 
lokalen Population werden Waldabstandsbereiche in einer Breite von 27 m zu Heiden, 
Trocken- und Magerrasen in einer Größenordnung von 5,22 ha entwickelt. Hier sollen einzelne 
Dornensträucher erhalten oder gepflanzt werden. Die geplanten Vegetationsstrukturen sind 
geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Rauchschwalbe 
Die nach Roter Liste Deutschlands gefährdeten Rauchschwalben nisten in Nischen und in 
Gebäuden oder überdachten Simsen, gern im Inneren zugänglicher Ställe. Scheunen, 
Schuppen und andere Gebäude sowie Brücken, Schleusen, Mienen usw. werden ebenfalls 
besiedelt. Die größten Dichten der Art findet man an Einzelhöfen und in stark bäuerlich 
geprägten Regionen. Die Nähe zu Ställen, Viehweiden, Wasserflächen, Feuchtgebieten oder 
Grünland ist dabei für die Nahrungssuche sehr wichtig. Die Brutzeit beginnt Anfang April und 
dauert bis Anfang Oktober an. Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz liegt bei 
10 m. Die Art nutzt i.d.R. Brutkolonien oder brütet im Zusammenhang mit Kolonien anderer 
Arten. Die Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von Einzelnestern der 
Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. zu keiner Beeinträchtigung der 
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Fortpflanzungsstätte. Der Schutz der Brutstätte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit der 
Aufgabe der Fortpflanzungsstätte. Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 sind 
nach Vökler 51-150 Brutpaare der Art verzeichnet. Die Art ist ein Gebäudebrüter. Die 
Rauchschwalbe brütet nachweislich in mehreren Gebäuden. Durch die Kartierungen wurden 
4 Niststätten ausgemacht, welche sich in den Hallen im südlichen Gebietsteil befinden. Diese 
sind vom Vorhaben betroffen und werden 1:1 ersetzt. Die Ersatzmaßnahmen sind geeignet 
die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
Waldschnepfe  
Die nach Roter Liste M-V stark gefährdete Waldschnepfe besiedelt besonders horizontal reich 
gegliederte Wälder mit Schneisen und Freiflächen. Wichtig sind dabei eine gut entwickelte 
Krautschicht und eine nicht zu dicht gewachsene Strauchschicht. Zu dicht bewachsene 
Bestände werden dagegen von der Art gemieden. Von Vorteil sind feuchte oder sumpfige 
Teilbereiche im Habitat, besonders wenn diese in Bruchwäldern, feuchten Pappelforsten o.ä. 
liegen. Weiterhin werden während der Brutzeit Laub- und Mischwälder, Kiefernforste und 
seltener Fichtenbestände besiedelt. Die Brutzeit verläuft von Ende April bis Anfang August. 
Die planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz der Art liegt bei 30 m.  
Der Schutz der Brutstätte gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erlischt mit Beendigung der 
Brutperiode. Im entsprechenden Messtischblattquadranten 2350-2 sind nach Vökler 8-20 
Brutpaare der Art verzeichnet. Die Art ist ein Bodenbrüter. Ein Revier der Waldschnepfe wurde 
im Zuge der nächtlichen Kartierungen mit Brutverdacht in der zentralen Waldfläche erfasst. 
Diese bleibt erhalten. Auch die weitläufigen Wälder im Umfeld des Untersuchungsgebietes 
bieten ausreichende Habitate für das Brutpaar. Die vorhandenen Vegetationsstrukturen sind 
geeignet die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin zu erfüllen. Eine Gefährdung der lokalen Population ist nicht zu erwarten. Ein 
Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist nicht gegeben. 
 
 
Besonders geschützte nicht gefährdete Arten  
Alle besonders geschützten Arten sind in der Lage angebotene Ersatzhabitate zu besiedeln. 
Die Arten weisen hohe bzw. wachsende Bestandsdichten auf und werden durch das Vorhaben 
in ihrer lokalen Population nicht gefährdet.  
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Tabelle 6: Festgestellte Bodenbrüter  
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Schwarzkehlchen (2) Saxicola 
torquata 

V/*     B [1]/1 I, Sp, W PV- Anlage 

 

Tabelle 7: Festgestellte Baumbrüter  
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Amsel (4) Turdus merula */*     Ba, 
Bu 

[1]/1 A Erhalt 

Buchfink (6) Fringilla coelebs */*     Ba [1]/1 O, S, I, Sp Erhalt 
Eichelhäher (1) Eichelhäher Garrulus 

glandarius 
*/*     Ba [1]/1 Erhalt 

Fitis (4) Phylloscopus 
trochilus 

*/*     Ba, 
Bu 

[1]/1 Sp, Schn, 
I, O 

Erhalt 

Grünfink (3) Carduelis chloris */*     Ba [1]/1 S, Kn, O, I Erhalt 
Kernbeißer (1) Coccothraustes 

coccothraustes 
*/*     Ba [1]/1 S, O, N, I, 

Sp, W 
Erhalt 

Pirol (2) Oriolus oriolus V/*     Ba [1]/1 I, O Erhalt 
Ringeltaube (6) Columba 

palumbus 
*/*     Ba, 

N 
[1]/1 S, Kn, Pf, 

O 
Erhalt 

Rotkehlchen (2)        Erhalt 
Singdrossel (1) Turdus 

philomelos 
*/*     Ba [1]/1 W, I, 

Schn, O 
Erhalt 

Stieglitz (1) Carduelis 
carduelis 

*/*     Ba [1]/1 S, I Erhalt 
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Tabelle 8: Festgestellte Gebüschbrüter  
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Goldammer (3) Emberiza 
citrinella 

V/V     Bu [1]/1 S, Sp, 
I 

PV- Anlage 

Heckenbraunelle (1) Prunella 
modularis 

*/*     Bu [1]/1 I, Sp, 
S 

Erhalt 

Klappergrasmücke (2) Sylvia curruca */*     Bu [1]/1 Sp, 
W, O, 
I 

Erhalt 

Mönchsgrasmücke (1) Sylvia 
atricapilla 

*/*     B, Bu [1]/1 I, Sp 
O, Kn 

Erhalt 

 

Tabelle 9: Festgestellte Gebäude-, Nischen- und Höhlenbrüter  
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Bachstelze (5) Motacilla alba */*     N,  [2]/3 I, Schn, Sp PV- Anlage 
Blaumeise (6) Parus caeruleus */*     H [2]/2 I, Sp, S, N, Kn Ersatz 
Buntspecht (2) Dendrocopus 

major 
*/*     H [2]/3 I, N, O, S Erhalt 

Gartenrotschwanz 
(2) 

Phoenicurus 
phoenicurus 

V/* II   H, 
N 

[2]/3 I, Sp, Am, W, 
Schn, O 

Ersatz 

Haubenmeise (3) Parus cristatus */*     H [1]/1 I, Sp, S Ersatz 
Hausrotschwanz 
(23) 

Phoenicurus 
ochruros 

*/*     Gb [2]/3 I, Sp, Schn, W Ersatz 

Haussperling (2) Passer 
domesticus 

V/V     H [2]/3 S, I, (A) Ersatz 

Kohlmeise (8) Parus major */*     H [2]/2 I, A Ersatz 
Mauersegler (1) Apus apus */*     H [1, 

3]/2 
I, Sp Erhalt mindestens 

einer Straßenlampe 
Schwanzmeise (1) Aegithalos 

caudatus 
*/*     Ba [1]/1 I, Sp, (O, Kn, 

Flechten) 
Ersatz 

Tannenmeise (2) Parus ater */*     H [2]/3 I, S 
[Koniferen] 

Ersatz 

Zaunkönig (1) Troglodytes 
troglodytes 

*/*     N [1]/1 I, Sp Ersatz 

 
Abkürzungsverzeichnis im Anhang 
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Artenschutzrechtlicher Bezug 

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot):  
Die Gefahr Vögel zu verletzen oder zu töten besteht für brütende Tiere. Während der 
Potenzialanalyse zum Vorhaben wurde Brutgeschehen in den Offenlandflächen, den 
Gehölzen und Gebäuden des Plangebietes prognostiziert. Die Baufeldfreimachungen, 
Fällungen und Abrisse sind außerhalb der Brutzeit vorzunehmen. Um das Ansiedeln 
von Offenlandarten auf dem beräumten Gelände zu vermeiden, ist der Baubeginn vor 
Anfang der Brutzeit am 01. März anzusetzen. Ist dies nicht realisierbar, müssen 
Vergrämungsmaßnahmen und eine ökologische Baubegleitung durchgeführt werden. 
So besteht nicht die Gefahr brütende Vögel zu töten oder zu verletzen und kein 
Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG. 

• Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten): Große Bereiche z.T. schütterer Wald sowie einige Baumgruppen 
bleiben als Lebensraum bestehen. Die Waldrandflächen werden zu Heiden, Trocken- 
und Magerrasen in einer Größenordnung von 5,22 ha entwickelt. Es entstehen 
Ausweichhabitate für die vorkommende Arten. Nistplätze für gebäudebewohnende 
Arten werden ersetzt. Einige Arten brüten in PV- Anlagen. Es entstehen keine 
Lebensraumverluste und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• Störungstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen):  
Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Mithilfe der 
Bauzeitenregelung können Tötungen oder Verletzungen von Tieren ausgeschlossen 
werden. Bruthabitate werden ersetzt. Dies führt nicht zur Beeinträchtigung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Populationen. Es entsteht kein Störungstatbestand 
nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  

 
Fledermäuse 
Fledermäuse sind in 15 Gebäuden des Plangebietes präsent.  
Hinweise auf größere Winterquartiere konnten nicht gefunden werden. Jedoch ist davon 
auszugehen, dass eine gewisse Zahl an Einzeltieren in den Gebäuden Winterquartiere 
bezieht.  
Wochenstuben konnten im Plangebiet zwei ausfindig gemacht werden. Eine Wochenstube mit 
etwa 10 Individuen der Zwergfledermaus liegt in einer Zwischendecke der Kraftfahrzeughalle 
128. Die andere Wochenstube befindet sich in der Kraftfahrzeughalle 132 hinten rechts in einer 
Spalte zwischen den Dachplatten. Auch hierbei handelte es sich um etwa 10 schwärmende 
Individuen der Zwergfledermaus.  
Ein Paarungsquartier wird am nördlichen Giebel der Kraftfahrzeughalle 127 vermutet. Es 
konnten ausdauernde Balzrufe einer Rauhautfledermaus vernommen werden. Eine genaue 
Verortung gelang nicht. 
12 Einzelquartiere wurden insgesamt festgestellt. In den Kraftfahrzeughallen 123, 124, 125 
und 128 wurden viele Kotspuren der Arten Zwerg-/Mückenfledermaus, Rauhautfledermaus 
und vereinzelt Braunes Langohr gefunden. Die Spalten zwischen den Dachplatten, sowie 
Spalten in den Zwischendecken bieten Potenzial für Quartiere. Der Boden liegt voll mit Staub,  
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Abb. 6: Brutvögel, Reptilien, Fledermäuse im Plangebiet (Quelle: Erfassungen) 
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Erde und Laub, was ein Auffinden von Kot erschwert hat. Eine Zählung ist hier nicht möglich. 
Durch Beobachtungen wurden 7 Einzelquartiere nachgewiesen. In der Halle 127 befindet sich 
eine Mauer aus Hohlblockziegeln. Diese Ziegel sind stellenweise nicht mit Mörtel geschlossen 
oder beschädigt und werden regelmäßig von Fledermäusen als Quartier genutzt. Insgesamt 
konnten auf beiden Seiten 27 Einzelquartiere gezählt werden. Bei der Aufnahme am 18. Juni 
2020 konnten zwei ruhende Fledermäuse angetroffen werden, bei denen es sich vermutlich 
um Tiere der Art Zwergfledermaus handelte. In den Heizräumen des Werkstattgebäudes 133 
wurde ein einzelnes Braunes Langohr beim Einschlupf in die Dämmung der Heizrohre 
beobachtet. Eine erhöhte regelmäßige Aktivität in direkter Umgebung des Gebäudes lässt 
weitere Quartiere vermuten. Im gesamten Gebäude sind Kotspuren zu finden, wobei in der 
Halle die Spuren aufgrund des Staubs, Erde und Laubs schwerer zu erkennen waren. Es 
wurden drei einzelne Zwergfledermäuse beim Einflug an verschiedenen Stellen unter das 
Dach auf der Südseite von Baracke 120 beobachtet.  
Auch nutzen Fledermäuse drei Leuchtstoffröhrenlampen-Rahmen in der Baracke 121 und eine 
im Gebäude 112. Im Gebäude 117 konnten zwei Tagesverstecke hinter abstehender Tapete 
gefunden werden. Es ist von weiteren Quartieren auszugehen. Die Gebäude 113 und 115 sind 
stellenweise bereits eingestürzt. Der aktuelle Zustand bietet ein hohes Potenzial für 
Fledermausquartiere. Eine Begehung dieser Gebäude war aufgrund des Zustandes nicht 
möglich. 
In Baracke 119 wurde mittig ein Fraßplatz eines Braunen Langohrs gefunden. 
Intensiv genutzte Leitlinien konnten nicht nachgewiesen werden. 
Die in Abbildung 6 dargestellten Jagdhabitate wiesen erhöhte Jagdaktivität auf. Die 
festgestellte Nutzung des Plangebietes deutet jedoch darauf hin, dass die gekennzeichneten 
Jagdhabitate als Trittsteine dienen, die auf dem Weg in weiter entfernte Jagdhabitate 
angeflogen werden. Dabei wurde die höchste Jagdaktivität bei den Habitaten I und II erfasst. 
Die Jagdaktivität bei den Habitaten III und IV war nur leicht erhöht gegenüber dem 
Gesamtareal. Generell ist durch die Laage des Untersuchungsraums anzunehmen, dass 
Ausweichmöglichkeiten für die erfassten Jagdhabitate im direkten Umfeld vorhanden sind. 
Artenschutzrechtlicher Bezug 

§ 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot): In den in Abbildung 6 
gekennzeichneten Gebäuden und Höhlenbäumen ist mit überwinternden 
Fledermäusen zu rechen. Weiterhin bieten alle Gebäude und Bäume in den Frühjahrs- 
und Sommermonaten Einzel- bzw. Paarungs- bzw. Wochenstubenquartiere. Die in 
Abbildung 6 gekennzeichneten Gebäude und Höhlenbäume können daher nur vom 15. 
August bis zum 15. Oktober außerhalb der Brut- und Wochenstubenzeit unter 
ökologischer Baubegleitung beseitigt werden. Alle übrigen Gebäude und Gehölze 
müssen im Winter beräumt werden. So entsteht nicht die Gefahr Fledermäuse in 
Quartieren zu töten oder zu verletzen und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) 
Nr. 1 BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): Es werden 
Ersatzhabitate für Fledermäuse installiert bzw. vorhandenen Gebäude zum Quartier 
ausgebaut. Das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestätten bleibt erhalten. Es 
entstehen keine Lebensraumverluste und kein Schädigungstatbestand nach § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG. 
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Tabelle 10: Erfasste Quartiere (Quelle: Kartierungen) 
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§ 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen).  
Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art führen. Durch die 
Bauzeitenregelung sowie die Installation von Fledermauskästen- und quartieren wird 
die Tötung und Verletzung von Tieren durch das Bauvorhaben vermieden und der 
Verlust von Reproduktions- und Ruhestätten kompensiert. Die ökologische Funktion 
der betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten lässt sich damit im räumlichen 
Zusammenhang erhalten. Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen wird nicht 
beeinträchtigt. Es entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  
 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Die Zauneidechse gilt als primärer Waldsteppenbewohner. Ihr Verbreitungsgebiet konnte die 
Art wegen der, zumeist anthropogen geschaffenen, Offenlandbiotope nahezu flächendeckend 
besiedeln (SCHIEMENZ & GÜNTHER 1994). Zu den Arealrändern wird diese größtenteils euryöke 
Art stenök. In diesem Zusammenhang sind vor allem die Ansprüche der sich entwickelnden 
Embryonen an die Temperatur- und Feuchteverhältnisse von Bedeutung. Mittlerweile ist die 
Zauneidechse, bedingt durch die intensive Landnutzung, auf Saum- und Restflächen 
zurückgedrängt (Elbing et al. 2009). Als Lebensraum bevorzugt sie sonnenexponierte Orte wie 
Trocken- und Halbtrockenrasen, Bahndämme, Straßenböschungen, sandige Wegränder, 
Ruderalflächen oder Binnendünen. Wichtig ist ein Mosaik aus vegetationsfreien und 
bewachsenen Flächen. Entscheidend sind die Stratifizierung, die Dichte und die Deckung der 
Vegetation. Weiterhin sind leicht erwärmbare, offene Bodenstellen mit grabbarem Substrat für 
die Eiablage und ein ausreichendes Nahrungsangebot wesentliche Habitatelemente. 
Kleinstrukturen wie Steine, Totholz usw. dienen als Sonnenplätze. Als Rückzugsquartier in der 
Nacht aber auch tagsüber werden verschiedenartige Höhlen und Versteckplätze genutzt. 
Lineare Strukturen wie Hecken, Waldsäume oder Bahntrassen nehmen die Funktion als 
Kernhabitate sowie als Vernetzungselemente ein. Als Winterquartiere nutzt die Zauneidechse 
Erdspalten, vermoderte Baumstubben, verlassene Nagerbauten oder selbst gegrabene 
Wohnröhren, die eine gute Isolierung und Drainage aufweisen. Die Tiefe der 
Überwinterungsquartiere liegt zwischen 10 cm und einem Meter. In Abhängigkeit von den 
Witterungsbedingungen verlassen die Zauneidechsen von März bis Anfang April ihre 
Überwinterungsquartiere. Nach der sich anschließenden ersten Frühjahrshäutung beginnt die 
Paarungszeit von etwa Ende April bis Juli. Die Eiablage erfolgt im Mai bis August in eine 4-10 
cm tiefe Grube in den Boden, die anschließend mit Pflanzen- und Bodenmaterial wieder 
verschlossen wird. Je nach Temperatur schlüpfen die Jungtiere rund 6 bis 8 Wochen später. 
Die Winterquartiere werden etwa ab September aufgesucht, wenn die Reservedepots der 
Zauneidechse ausreichend mit Fett- und Eiweißstoffen aufgefüllt sind.  

Untersuchungsergebnisse: 
Im Zuge von 5 Kartierungen gelangen insgesamt 43 Funde dreier Reptilienarten 
(Zauneidechse, Waldeidechse, Blindschleiche). Eine Unterscheidung wurde im 
Erfassungsbericht nicht vorgenommen. Die Zauneidechse unterliegt nach BNatSchG einem 
strengen Schutz. Nach dem Anhang IV der FFH-Richtlinie wird sie gleichermaßen als streng 
zu schützende Art eingestuft. Darüber hinaus gilt sie nach der Roten Liste MV als „Stark 
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gefährdet“. Die Zauneidechse ist in allen unversiegelten Bereichen des 
Untersuchungsgebietes zu erwarten. Das Gebiet verfügt über eine optimale 
Habitatausstattung und beinhaltet potenzielle Reproduktionsstätten, Überwinterungsquartiere 
und Jagdgebiete.  

• § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot): Die Gefahr der Tötung und 
Verletzung von Zauneidechsen entsteht durch Baufeldfreimachungen, Modellierungen, 
das Befahren der Planfläche und durch das Rammen der Stützen. Die beste Zeit um 
Konflikte mit der Art zu vermeiden, wären Bauarbeiten ab Anfang April bis Mitte Mai 
während der Hauptaktionszeit der Art oder vom August bis September vor dem 
Aufsuchen der Winterquartiere, wenn die Jungtiere bereits geschlüpft sind. Da diese 
Zeiträume mit den Ansprüchen der Bodenbrüter kollidieren, muss eine andere Lösung 
gefunden werden. Diese besteht darin, die Baufläche vor Baubeginn zu umzäunen, die 
Individuen innerhalb der Umzäunung abzusammeln, in geeignete Habitate der 
Umgebung auszusetzen und Ausweichquartiere zu schaffen. Bei Umsetzung der 
Umzäunungs- und Fangmaßnahme entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 44 
(1) Nr. 1 BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten): Die Fläche 
ist nach Beendigung der Bauarbeiten wieder für Zauneidechsen nutzbar. Weiterhin 
werden Ersatzhabitate geschaffen. Somit entsteht kein Schädigungstatbestand nach § 
44 (1) Nr. 3 BNatSchG. 

• § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen): Eine erhebliche Störung liegt vor, 
wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population einer Art führen. Vor Baubeginn ist möglichst frühzeitig eine ökologische 
Baubegleitung einzubinden, die die zuvor genannten Vermeidungsmaßnahmen 
umsetzt und die Realisierung der Ersatzmaßnahmen betreut. Auf diese Weise kann 
einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der 
Zauneidechse entgegengewirkt und die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Es 
entsteht kein Störungstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG.  

 
 
8. Zusammenfassung 
 
Für die oben aufgeführten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen die Verbote zum Schutz 
zum Schutz der europäischen Vogelarten (alle im Plangebiet prognostizierten Arten) und der 
Tierarten nach Anh. IV FFH-RL (Fledermäuse, Zauneidechsen) vor, soweit die ökologische 
Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Werden alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, 
werden die Verbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG durch die Planung nicht berührt. 
 

Die folgenden Vermeidungsmaßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 1 und 2 
definierten Tötungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen 
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Störungen während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten entgegen. 

 
Vermeidungsmaßnahmen 
V1 Fällungen bzw. Abrisse von in Abbildung 12 des Umweltberichtes gekennzeichneten 

Höhlenbäume bzw. Gebäude sind außerhalb der Brutzeit und außerhalb der Zeiten mit 
Fledermausbesatz zu realisieren. Da im Frühjahr/Sommer mit Brutgeschehen und 
Wochenstuben- bzw. Sommerquartiersnutzung sowie im Winter mit Fledermäusen in 
Winterquartieren gerechnet werden muss, ist der Zeitraum vom 15 August bis zum 15. 
Oktober zu wählen. Die Fällungen bzw. Abrisse sind durch eine anerkannte 
sachverständige Person für Fledermaus- und Vogelarten ökologisch zu begleiten. Die 
Person hat die Bäume und Gebäude vor und während der Abrissarbeiten auf 
vorkommende Individuen höhlen- und gebäudebewohnender Arten zu kontrollieren, 
diese ggf. zu bergen und umzusiedeln und die Abrissarbeiten anzuleiten. GGF. ist 
durch sie eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechen. 
Die Person hat weiterhin Art, Anzahl, Anbringungsort ggf. zusätzlich notwendiger 
Ersatzhabitate zu bestimmen, Anbringungsort und Art mit den Eigentümern der zur 
Anbringung ausgewählten Bauwerke oder Bäume abzusprechen und die Installation 
dieser Ersatzhabitate zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu begleiten. Die Person ist der 
uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten einen 
Tätigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten 
sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Sie 
übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 
Beteiligten. 

V2 Abrisse der nicht in Abbildung 12 des Umweltberichtes gekennzeichneten Gebäude 
sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu realisieren.  

V3 Fällungen der nicht in Abbildung 12 des Umweltberichtes gekennzeichneten Gehölze 
sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu realisieren.  

V4 Baufeldfreimachungen sind vom 01. Oktober bis zum 28. Februar zu realisieren.  
V5 Mit dem Bau der Anlage ist vor Beginn der Brutzeit zu beginnen. Alternativ sind durch 

das Spannen eines Netzes von Warnbändern Ansiedlungsversuche von Brutvögeln zu 
unterbinden und eine ökologische Baubegleitung zu bestellen. 

V6 Um die Tötung und Verletzung von Reptilien bei der Bauvorbereitung und beim 
Rammen der Modulgestellstützen zu verhindern, sind die Bauflächen in der 
Vegetationsperiode vor Baubeginn zu mähen und zu umzäunen. Der ca. 40 cm hohe 
Schutzzaun ist mit halbgefüllten Eimern mit Fluchtrampen zu bestücken. Die in die 
Eimer gelangten Tiere können so das Plangebiet verlassen. Zusätzlich sind die 
Individuen innerhalb der umzäunten Fläche abzusammeln. Mit der Planung und 
Durchführung der Maßnahme ist eine fachkundige Person zu betreuen. GGF. ist durch 
diese eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder ein Baustopp auszusprechen. Die 
Person ist der uNB vor Baubeginn zu benennen und hat nach Abschluss der Arbeiten 
einen Tätigkeitsbericht zu verfassen, an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde 
weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 
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organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, 
Bauherrn und anderen Beteiligten. 

V7 Die Modulzwischenräume sind nicht vor dem 15. Juli zu mähen bzw. zu beweiden. Das 
Mahdgut wird Eigentum des AN und wird auf Kippe oder anderweitig ordnungsgemäß 
entsorgt. Die Einbringung von Fremdstoffen wie Dünger und Pestizide ist untersagt.  

V8 Festgesetzte Gehölze und Wald sind zu erhalten. 
V9 Mindestens je eine Straßenlampe am nördlichen und westlichen Plangebietsrand ist 

für den für den Mauersegler zu erhalten. 
 
Die folgenden Kompensations- und CEF- Maßnahmen wirken dem laut BNatSchG § 44 (1) Nr. 
3 definierten Schädigungstatbestand der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
entgegen.  

Kompensationsmaßnahmen 

M1 Auf den Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft ist gemäß HzE Pkt. 2.42 Heiden, Trocken- und Magerrasen durch 
Wiederherstellung auf aufgelassenen Standorten zu entwickeln.  
Aus der Verschneidung üblicher Pflegverfahren mit den Vorgaben der HzE resultiert 
folgender Pflegeplan: 
Allgemeine Vorgaben  
• nach Ersteinrichtung Verzicht auf Umbruch und Ansaaten 
• kein Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln 
• kein Schleppen, Walzen und Striegeln der Flächen in der Zeit vom 1.3. bis 15.9. 
• Mahd mit Messerbalken  
• Mahd mit Abfuhr des Mähgutes  
• Mahdhöhe mind.10 cm über Geländeoberkante  
Arbeitsschritte  
Ersteinrichtung: 
• oberirdische Beseitigung von größerem Gehölzaufwuchs, keine Rodung 
• Erhaltung bis 2 m hoher Kiefern ca. 1 St/20 m²  
• Erhaltung bzw. Pflanzung 10 St dorniger Sträucher verteilt auf der gesamten 
   Maßnahmenfläche  
• Beseitigung der Kiefern und der dornigen Sträucher bei störender Höhe, nach 
    vorheriger Anmeldung bei der uNB 
vom 1. bis 5. Jahr: 
• 2x jährliche Staffelmahd von Ende 05 - Mitte 06,  
• Nachmahd bei ca. 20 cm Ende 09 - Mitte 10  
• Entfernung Gehölzaufwuchs 
ab 6. Jahr  
• 1 x jährliche Staffelmahd vom Ende 06 – Ende 08 
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Tabelle 11: Kapitalstock  

 
M2  Als Ersatz für den Verlust von Einzelbäumen sind gemäß 

Baumschutzkompensationserlass MV für 301 heimische Bäume in der Qualität 
Hochstamm; außerhalb des Plangebietes zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Die 
Bäume erhalten eine Pflanzgrube von 0,8 x 0,8 x 0,8 m, einen Dreibock. Die 
Anpflanzung ist erst dann erfüllt, wenn die Gehölze nach Ablauf von 2 Jahren zu Beginn 
der Vegetationsperiode angewachsen sind. Bei Verlust der Gehölze sind diese in 
Anzahl und Qualität gleichwertig zu ersetzen. Die Baumpflanzungen sind spätestens 
im Herbst des Jahres der Baufertigstellung und Inbetriebnahme durchzuführen. Bei 
Ausfall ist nachzupflanzen. Alternativ können Ausgleichszahlungen geleistet werden. 

CEF – Maßnahmen 
CEF1 Die im Plan mit AS1 und AS 2 bezeichneten Gebäude/Gebäudeteile sind als Ersatz für 

den Verlust von Fledermausquartieren in/an Gebäuden sowie für den Verlust von 
Nistplätzen gebäude- und höhlenbewohnender Arten zu erhalten und vor Baubeginn 
als Ersatzquartier für gebäude-, nischen- und höhlenbewohnende Arten insbesondere 
für Fledermäuse und Rauchschwalben (4 Ersatzbrutplätze) auszubauen. Hierfür sind 
die Gebäude vor Zerfall und Zutritt unbefugter Personen zu sichern. Frostfreiheit und 
Einflugmöglichkeiten sind zu gewährleisten. Künstliche Nist- und 
Quartiersmöglichkeiten gemäß CEF 2-5 sind anzubringen. Die Umsetzung der 
Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat 
nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, 
Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und 
anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation 
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

CEF 2 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Höhlenbrüter (Blaumeise, Haubenmeise, 
Kohlmeise, Tannenmeise, Gartenrotschwanz) ist zu ersetzen. Die Ersatzquartiere 
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sind vor Baubeginn an Gebäuden gemäß CEF 1 zu installieren. Die Umsetzung der 
Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat 
nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, 
Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und 
anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation 
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. Lieferung und Anbringung an zur 
Erhaltung festgesetzten Bäumen von:   
3 Nistkästen Blaumeise ø 26 mm-28 mm  
1 Nistkasten Gartenrotschwanz oval 48 mm hoch, 32 mm breit  
2 Nistkästen Haubenmeise ø 26 mm-28 mm  
2 Nistkästen Haussperling ø 32 mm-34 mm  
3 Nistkästen Kohlmeise ø 32   
1 Nistkasten Schwanzmeise ø 26 mm-28 mm  
2 Nistkästen Tannenmeise ø 26 mm-28 mm  
mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe 
entsprechend Montageanleitung Abbildung 7 Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens 
Krüger/Papendorf. Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH (www.gww-
pasewalk.de) alternativ Fa. Schwegler 
Abb. 7: Höhlenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 

CEF 3 Der Verlust von Brutmöglichkeiten für Nischenbrüter (Bachstelze, Hausrotschwanz, 
Zaunkönig) ist zu ersetzen. Die Ersatzquartiere sind vor Baubeginn an Gebäuden 
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gemäß CEF 1 zu installieren. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine 
fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten 
einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde 
weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu 
organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, 
Bauherrn und anderen Beteiligten. Lieferung und Anbringung an zur Erhaltung 
festgesetzten Bäumen von:  
22 Nistkästen für Bachstelze, Hausrotschwanz und Zaunkönig mit ungehobelten 
Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe entsprechend 
Montageanleitung Abbildung 8. Erzeugnis z.B.: Hersteller Jens Krüger/Papendorf. 
Abb. 8: Nischenbrüter – Nistkasten (Quelle © NABU) 

 

 
CEF 4 Vor Baubeginn sind 5 Fledermaus-Ersatzquartiere Erzeugnis: Fledermausflachkasten 

z.B. Typ 1FF der Firma Schwegler oder Jens Krüger/Papendorf an Gebäuden gemäß 
CEF 1 oder an Bäumen innerhalb des Plangebietes zu installieren. Die Umsetzung der 
Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat 
nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, 
Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und 
anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation 
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 
CEF 5 Der Verlust potenzieller Brutmöglichkeiten für Mehlschwalben ist durch 
Anbringung folgender Ersatzquartiere an Gebäuden gemäß CEF 1 zu ersetzen: 5 
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künstliche Schwalbennester entsprechend Montageanleitung Abbildung 9. Erzeugnis 
z.B.: Jens Krüger/Papendorf oder Gemeinnützige Werk- und Wohnstätten GmbH 
(www.gww-pasewalk.de) alternativ Fa. Schwegler. Die Umsetzung der Maßnahme ist 
durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach 
Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, 
Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen 
Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche Kommunikation 
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.  
Abb. 9: Mehlschwalben-Nisthilfen (Quelle © NABU) 

 

CEF 6  Als Winterquartiere der Reptilien sind im Plangebiet gemäß Konfliktkarte 10 Bereiche 
von 3 m Breite und 5 m Länge einen Meter tief auszugraben. Anschließend wird die 
Grube mit einer Mischung aus im Plangebiet vorhandenen Abbruchmaterial, Steinen, 
toten Ästen, Zweigen und Wurzeln im Verhältnis 1:1 bis 1 m über Geländekante verfüllt. 
Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu 
begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tätigkeitsbericht zu verfassen 
und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der 
uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person übernimmt sämtliche 
Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten. 

CEF 7 Es sind 9 Sommerquartiere für Reptilien zu errichten. Dafür ist aus dem anstehenden 
sandigen Boden je eine Schüttung mit einer Grundfläche von ca. 15 m² (3 m breit, 5 m 
lang) und einer Höhe von 1 m herzustellen. Diese sind im Wechsel mit den 
Winterquartieren anzulegen. Die Umsetzung der Maßnahme ist durch eine fachkundige 
Person zu planen und zu begleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen 
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Tätigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten 
sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person 
übernimmt sämtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen 
Beteiligten.  

 
9. Quellen  
LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / 

Genehmigung Büro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V, 20.09.2010“ 

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG – BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) 

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE – Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010) 

FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE – Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 
zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der 
Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 – 229) 

GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010, 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4.März 2020 (BGBl. I S. 440) geändert 
worden ist 

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausführung des 
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 
23. Februar 2010 GVOBl. M-V 2010, S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228), 

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (VO 
(EG) Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt geändert am 07.August 2013 durch Verordnung 
(EG) Nr. 750/2013 

VÖKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN (2014): Rote Liste der Brutvögel Mecklenburg-
Vorpommerns, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern, Paulshöher Weg 1, 19061 Schwerin 

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – 
Wiebelsheim 

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen für 
den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. – Eching 

FUKAREK, F. & H. HENKER (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern – Farn- und 
Blütenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-
Verlag Jena 

BERGER, G., SCHÖNBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der 
Lebusplatte als Lebensraum für Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 – 99, 

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
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TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Säugetiere des Landes 
Brandenburg- Teil 1: Fledermäuse. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege 
in Brandenburg Heft 2, 3: S. 191 

DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NILL (2007): Handbuch der Fledermäuse Europas und 
Nordwestafrikas. Stuttgart 

VÖKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg – Vorpommern 2014 
LUNG M-V LINFOS light, Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal 

Umwelt M-V, 
LUNG M-V Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt 

für Umwelt, Naturschutz und Geologie Fassung vom 08. November 2016, 
FAUNISTISCHE Kartierungen vom 01.12.2020 erstellt von GRÜNSPEKTRUM ® – 

Landschaftsökologie, Ihlenfelder Straße 5,7033 Neubrandenburg, Dipl.-Biologe Dr. 
Volker Meitzner, Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger Bearbeitung: M. 
Sc. Stephanie Schöbel vom  

FLEDERMAUSERFASSUNG vom 30.11.2020 erstellt von Tim Kuchenbäcker, Eichenstraße 6, 
17033 Neubrandenburg  

 
 
Anhang 1- Abkürzungsverzeichnis  
 
Nahrung   A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrüchte; I = Insekten; K = 

Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsäuger; Mu = Muscheln; N = Nüsse; O = Obst, 
Früchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sämereien; Sp = Spinnen; Schn = 
Schnecken; V = Vögel; W = Würmer, (in Ausnahmefällen), [Spezifizierung]  

Habitate   B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebäude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=Höhlen, Wg=Wintergast 
BArtSchV  = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschützt, sg = streng geschützt)  
VRL  = Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (I) oder in M-V schutz- und managementrelevante 
     Arten gemäß Art. 4 Abs. 2 VS-RL (II) 
RLD   = Rote Liste Deutschland   (1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet,  

V=Vorwarnliste = noch ungefährdet, (verschiedene Faktoren 
könnten eine Gefährdung in den nächsten zehn Jahren herbeiführen) 

RL MV   = Rote Liste Meck.-Vp.   1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet,  
      3 = gefährdet, 4= potenziell gefährdet, Vorwarnliste  
      = noch ungefährdet  
Nistplatz  geschütztes Areal   [1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird – Nistplatz 

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m störungsarmer Umgebung; bei Arten 
gemäß § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m störungsarme 
Umgebung als Fortpflanzungsstätte gewertet (Horstschutzzone) 

      [1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald 
[2] = System mehrerer i.d.R. jährlich abwechselnd genutzter 
Nester/Nistplätze; Beeinträchtigung eines o. mehrerer Einzelnester 
außerhalb der Brutzeit führt nicht zur Beeinträchtigung der 
Fortpflanzungsstätte 
[2a] = i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); 
Beeinträchtigung (= Beschädigung oder Zerstörung) eines 
Einzelnestes führt i.d.R. zur Beeinträchtigung der 
Fortpflanzungsstätte 
[3] = i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer 
Arten; Beschädigung oder Zerstörung einer geringen Anzahl von 
Einzelnestern der Kolonie (< 10%) außerhalb der Brutzeit führt i.d.R. 
zu keiner Beeinträchtigung der Fortpflanzungsstätte 
[4] = Nest und Brutrevier 
[5] = Balzplatz 

  Erlöschen des Schutzes  1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode 
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      2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstätte 
3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit für 1-3 Brutperioden 
je nach Ortstreue und ökologischer Flexibilität der Art) 
4 = fünf Jahre nach Aufgabe des Reviers 
5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers 
W x  =  nach x Jahren (gilt nur für Standorte ungenutzter 
Wechselhorste in besetzten Revieren) 

 
 

 

 
 
Anhang 2- Fotoanhang 
 

 
Bild 01  Waldabstandsflächen (M1) im Westen- PV rechts vom Zaun 
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Bild 02  Gehölz südlich an Bild 02 anschließend- wird PV 
 

 
Bild 03  Gehölz wie Bild 03, im Hintergrund zentraler Wald 
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Bild 04  links Geb, 115, rechts 116 (ohne Funde), hinten rechts 117, geradezu 112 
 

 
Bild 05  Freifläche im Norden, Geb. 113- wird PV 
 

112 
117 

113 
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Bild 06  Gebäude 121 wird CEF1, geradezu zentraler Wald, rechts Geb. 116 
 

 
Bild 07  Blick vom Nordwesten nach Norden auf Erschließungsstraße   
 

121 

112 

Zufahrt 

Plangebietsgrenze 
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Bild 08  Gebäude 121 wird CEF1, geradezu zentraler Wald, rechts Geb. 116 
 

 
Bild 09  rechts Gebäude 120, geradezu zentraler Wald  
 

120 

121 

Plangebietsgrenze 
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Bild 10  Jagdhabitat I nördlich Gebäude 121  
 

 
Bild 11  Gebäude 117, Jagdhabitat I vom Süden 
 

117 

121 
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Bild 12  Gebäude 115 vom Süden  
 

 
Bild 13  zentraler Wald vom Südwesten 
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Bild 14  südliches Plangebiet, links zentraler Wald 
 

 
Bild 15  Gebäude 127 vom Westen, links zentraler Wald  
 

123 
125 129 

124 

127 
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Bild 16  Gebäude 125 und 124 vom Westen  
 

 
Bild 17  südliches Plangebiet mit Blick nach Süden außerhalb Kaserne  
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Bild 18  Gebäude 129 und 127 vom Süden, rechts südlicher Wald 
 

 
Bild 19  südlicher Wald 
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Bild 20   östlicher Gebäuteteil des Gebäudes 133 wird CEF 1 
  

133 
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Anlage 1- Faunistische Kartierungen GRÜNSPEKTRUM ® – Landschaftsökologie, 
Ihlenfelder Straße 5,7033 Neubrandenburg, Dipl.-Biologe Dr. Volker Meitzner, 
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger Bearbeitung: M. Sc. Stephanie 
Schöbel 26.01.2021 
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Anlage 2- Fledermauserfassung auf einer Teilfläche der ehemaligen Artilleriekaserne 
Karpin- Faunistische Erfassungen, Tim Kuchenbäcker, Eichenstraße 6, 17033 
Neubrandenburg vom 30.11.2020 
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1. Anlass und Ziele  

Die Stadt Eggesin plant auf einer ca. 23,45 ha großen Fläche etwa 500 m südöstlich Eggesin, 

innerhalb der umzäunten ehemaligen Artilleriekaserne Karpin. eine Freiflächen-Photovoltaik-

anlage zu errichten.  

Das Vorhaben befindet sich zwar außerhalb aber mit einer Lage unmittelbar nördlich des Vo-

gelschutzgebietes SPA DE 2350-401„Ueckermünder Heide“ in großer Nähe zu diesem Na-

tura-Gebiet. 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes zu den Natura-Gebieten (Quelle: © LINFOS/M-V 2021) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfür nicht not-

wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen nachweis-

lich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Be-

steht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst dies die Pflicht 

zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Plangebiet unmittel-

bar nördlich des SPA 

SPA DE 2350-401„Ueckermünder 

Heide“ 
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Abb. 2: Natura-Gebiete südlich (Quelle: © LINFOS/M-V 2021) 

 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Ab-

satzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, mit 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträch-

tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

 

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH - Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH - 

Richtlinie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie 

(Richtlinie 2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH - Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den 

Plangebiet (schematisch) 

SPA DE 2350-401„Ueckermünder 
Heide“ 

GGB DE 2350-301 "Waldhof, 
Jägerbrück und Schwarzer 
See"  ca. 700 m südlich 
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Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern 

eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 

4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines Na-

tura 2000 - Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  

Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-

rer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im Na-

tura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausge-

schlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-

tigung nicht ausgeschlossen werden, ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen natürlicher Lebensräume nach Anhang I der FFH-Richtlinie oder der Ha-

bitate der Arten nach Anhang II bzw. der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der 

Vogelschutz-Richtlinie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu 

bewahren oder zu entwickeln sind, sind erheblich, wenn diese so verändert oder gestört wer-

den, dass diese ihre Funktion entsprechend den Erhaltungszielen nicht mehr vollumfänglich 

bzw. ausreichend, sondern nur noch eingeschränkt erfüllen können oder der Erhaltungszu-

stand der für sie charakteristischen Arten nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben, 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind, hervorgerufen werden, sondern auch von solchen 

außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die 
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Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile resultieren. Dies können 

vor allem Wirkungen über den Luft- und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu 

Störungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensräumen einer Art inner- und 

außerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder Zerschneidungs- bzw. Fallenwirkungen, 

die auch außerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet 

siedelnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Lebensräume nach Anhang I FFH-Richtlinie und der Arten nach An-

hang II FFH-RL bzw. der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-

linie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die jeweili-

gen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen 

zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-

schließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europäische Verbrei-

tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes 

zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt 

zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmäßig wan-

dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeinträchtigungen der Population des be-

troffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. über 

dort erhöhte Individuenmortalität auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-

nen Arten rückwirken können.  

 

4. Projektbeschreibung  

Die Planung sieht vor auf dem ca. 23,45 ha großen Plangebiet eine Freiflächen-Photovoltaik-

anlage zu errichten. Es wird von einer 70%igen Überdeckung mit Solarmodulen ausgegangen. 

Große Flächen Wald bleiben erhalten. Die 30 m breiten Waldabstandsflächen werden auf 

27 m Breite zu Offenland entwickelt, der zu erhalten ist und vorkommenden Arten als Ersatz-

lebensraum dienen soll. Es werden eine Vielzahl von Einzelbäumen gefällt, die ersetzt werden. 

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der 

Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereinge-

stellt bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lage-

rung von Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder zu 

folgenden erhöhten Belastungen der Umwelt: 

1. Immissionen (Lärm, Licht, Erschütterungen) werktags durch einmaligen Transport der Mo-

dule und anschließender Einlagerung sowie durch Bauaktivitäten, 

2. Flächenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflächen und 

Baustelleneinrichtung. 

 

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes 

durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.  
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1. Flächenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, Trafo, Batteriespei-

cher. 

2. Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines Zaunes sowie Bau der Solar-

modultische. 

3. Verlust von Habitaten von Offenlandarten. 

4. Überdeckung von vorbelasteten Flächen, 

5. Veränderung der floristischen Ausstattung der vorhandenen Vegetation durch Erholung des 

Bodens von Fremdstoffeinträgen, Anlage von Extensivgrünland, regelmäßige Mahd und 

Schaffung verschatteter und besonnter sowie niederschlagsbenachteiligter Flächen zwi-

schen und unter den Modulen.  

6. Reflexionen, welche Blendeffekte erzeugen können sowie durch Änderung des Lichtspekt-

rums Lichtpolarisation und in der Folge Verwechslungen mit Wasserflächen durch Wasser-

vögel und Wasserkäfer hervorrufen können, sind aufgrund der Verwendung reflexionsar-

mer, kristalliner Module nicht möglich.  

7. Spiegelungen, welche z.B. Gehölzflächen für Vogelarten täuschend echt wiedergeben, tre-

ten aufgrund der Ausrichtung zur Sonne, der nicht senkrechten Aufstellung der Module und 

bei kristallinen Modulen nicht auf. 

8. Barriereeffekte sind in Bezug auf Säugetierarten möglich. 

 

 

Abb. 3: Planung (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2021) 

Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.  

Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall: 
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1. Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe Geräusche. 

2. Die von Solaranlagen ausgehenden Strahlungen liegen weit unterhalb der gesetzlich vor-

geschriebenen Grenzwerte für Menschen. Auch die Wärmeentwicklung an Solar-modulen 

ist im Vergleich zu anderen dunklen Oberflächen wie z.B. Asphalt oder Dachflächen nicht 

überdurchschnittlich. 

 

Tabelle 1:  Wirkungen des Vorhaben auf die Natura-Gebiete (keine) 

Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h

 

B
e
m

e
rk

u
n
g

e
n

 

a) anlagebedingte Wirkungen      

Flächenversiegelung Überbauung/ Versiegelung      

Flächenumwandlung  Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes      

 Veränderung der morphologischen Verhältnisse      

 Veränderung der hydrologischen/ hydrodynami-
schen Verhältnisse  

    

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) 

    

Nutzungsänderung  Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen 

    

 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik     

 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung 

    

 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ 
Pflege 

    

 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender 
Nutzung/ Pflege 

    

Gewässerausbau      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indivi-
duenverlust 

    

b) betriebsbedingte Wirkungen      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indi-
viduenverlust 

    

 Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, Luftverwirbe-
lung, Wellenschlag) 

    

 Erschütterungen/ Vibrationen     

stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ Nährstoffein-
trag 

    

 Organische Verbindungen     

 Schwermetalle     

 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe 

    

 Salz     

 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
Schwebstoffe und Sedimente) 

    

 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)     

 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe     

 Sonstige Stoffe     

Einleitungen in Gewässer      
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Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
e
ri
n

g
 

m
it
te

l 

h
o
c
h

 

B
e
m

e
rk

u
n
g

e
n

 

Grundwasser u.a. Wasser-
standsänderungen 

 
    

akustische Wirkungen Schall     

optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung)      

Veränderungen des Mikro- und 
Mesoklimas 

Veränderung der Temperaturverhältnisse 
    

 Veränderung anderer standort-, vor allem klimarele-
vanter Faktoren (z.B. Belichtung, Verschattung) 

    

Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder     

 Ionisierte/ Radioaktive Strahlung     

Gezielte Beeinflussung von Ar-
ten und Organismen 

Management gebietsheimischer Arten 
    

 Förderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten     

 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.)     

 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter 
Organismen 

    

c) baubedingte Wirkungen      

Baustraße, Lagerplätze etc.      

Bauzeiten (Gesamtzeitraum u. 
tageszeitlich) 

 
    

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ Individu-
enverlust 

    

Sonstige      

 

5. Beschreibung des Untersuchungsraumes  

Das ca. 23,45 ha große Plangebiet liegt etwa 500 m südöstlich der Ortschaft Eggesin mit den 

nächstgelegenen Wohnbebauungen und innerhalb der umzäunten ehemaligen Artillerieka-

serne Karpin. Der Untersuchungsraum beinhaltet den westlichen Teil der Kaserne und umfasst 

die Zufahrt bis zur Stettiner Straße, dem Zubringer zur Landesstraße 28. Die L28 verläuft ca. 

1,2 km nordöstlich der geplanten PV-Anlage. Südlich an das Plangebiet grenzt der Truppen-

übungsplatz Jägerbrück an. Hier durchgeführte Übungen sind die einzigen Immissionen, die 

derzeit auf das Plangebiet wirken. Hierbei kann Lärm erzeugt werden, der die gesetzlich vor-

geschriebenen Orientierungswerte deutlich überschreitet. Das Plangebiet hat als eingefriede-

tes, bewachtes Gelände keine Bedeutung für die Erholung. 

Zweigeschossige ehemals als Kasernen genutzte Gebäude sowie befestigte Flächen sind ein-

gebettet in verschiedene Vegetationsformen. In drei großen Bereichen wächst Kiefernwald 

deren Bäume Stammdurchmesser von 10 bis 50 cm aufweisen. Im Plangebiet verteilt stehen 

mehrere Baumgruppen hauptsächlich aus Birken, Eschenahorn, Eichen und Kiefern, mit 10 

bis 80 cm dicken Bäumen. Auch gibt es ältere Einzelbäume mit über 30 cm  
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Abb. 4: Festgestellte Zielarten (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

Stammdurchmesser der Arten Birken, Kiefer, Eiche, Pappeln sowie jüngere Einzelbäume mit 

unter 30 cm Stammdurchmesser und einzelne Gebüsche und Sträucher. Das Gelände ist 
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flächig mit Landreitgras bewachsen, welches von offenen Bereichen mit Magerrasenanzeigern 

unterbrochen ist. Hier wird gefahren oder wurden kürzlich Versiegelungen beseitigt. Eine Flä-

che Sandmagerrasen ist aufgrund ihrer Größe von >200 m² geschützt. 

Die Gebäude, Gehölze und Flächen des Untersuchungsraumes sind nachgewiesener Lebens-

raum sowie Nahrungshabitat für Fledermaus- und Vogelarten. Die Vegetation des Geländes 

eignet sich als Habitat für Bodenbrüter. Die Heidelerche wurden im Plangebiet, der Ziegen-

melker außerhalb des Plangebietes festgestellt. 

Die unversiegelten Flächen sind Jagdreviere, Reproduktionsstätten und Überwinterungs-

räume der Zauneidechse.  

 
Abb. 5: Plangebiet (Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2020) 

Der Eremit bewohnt mulmgefüllte Höhlen in dickstämmigen Laubbäumen. Die Höhlen müssen 

einen möglichst großen Mulmmeiler aufweisen, der im Übergangsbereich zum Holz die Nah-

rung für die Larven sowie das Eiablagesubstrat nachliefert und ein günstiges mikroklimati-

sches Klima bietet. Besonders Bäume, die ein hohes Alter erreichen, wie Eichen und Linden 

können besonders große Mulmmeiler besitzen, der die Grundlage für eine stabile Population 

liefert. Es wurden keine Hinweise auf die Art gefunden. 

Plangebiet 

Natura-Gebiet 
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Der in der Ueckermünder Heide angesiedelte Wolf meidet die Siedlungsnähe. Die Einfriedung 

und menschliche Präsenz (Wachschutz) wirken abschreckend auf die Art. Biber und Fischotter 

sind an Wasserläufe gebunden. In Form der Randow, des Winkelmanns- Grabens und der 

Uecker sind diese zu weit vom Untersuchungsraum entfernt um im Biotopverbund mit diesem 

zu stehen. 

Im Untersuchungsgebiet sowie in dessen unmittelbarem Umfeld existieren keine Gewässer, 

daher sind keine geeigneten Strukturen zur Fortpflanzung von Amphibien vorhanden. Opti-

male Landlebensräume sowie geeignete Fortpflanzungsgewässer befinden sich nur in größe-

rer Entfernung. Der Untersuchungsraum befindet sich nicht zwischen Laichgewässern und 

hochwertigen Landlebensräumen (Bruchwäldern, Sümpfen, weiteren Gewässern), so dass 

gerichtete Wanderungsbewegungen über die Fläche und deren Nutzung als Landlebensraum 

unwahrscheinlich sind.  

Weitere wassergebundene Arten der Artengruppen Fische, Libellen, Falter, Käfer, Pflanzen 

und Weichtiere sind ebenfalls nicht zu erwarten. 

Die Raupe des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) liebt klimatisch begünstigte 

Stellen, die gleichzeitig luftfeucht sind. Sie lebt oligophag an Nachtkerzen. Bevorzugte Fraß-

pflanzen sind auch Epilobium-Arten. Der Nachtkerzenschwärmer wurde nicht festgestellt. 

Der natürliche Baugrund des Untersuchungsgebietes besteht aus grundwasserbestimmten 

Sanden. Das Plangebiet ist aufgrund vorhergehender menschlicher Nutzung durch Fremdstof-

feinträge, Versiegelungen und Geländemodellierungen vorbelastet. 

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflächengewässer und liegt nicht in einem Trinkwasser-

schutzgebiet. Das Grundwasser steht bei mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an und ist aufgrund 

des sandigen Deckungssubstrates vor eindringenden Schadstoffen vermutlich nicht geschützt. 

Auch die Umgebung des Untersuchungsraumes ist weitgehend gewässerfrei. Auf dem südlich 

angrenzenden Truppenübungsplatz Jägerbrück gibt es nur die Entwässerungsgräben des 

Karpiner Bruches, die Zuflüsse des Winkelmanns Graben und keine stehenden Gewässer. 

Vorhanden sind aber eine Reihe von Moorbiotopen, bedingt durch den geringen Grundwas-

serflurabstand. Zwei Moorwälder befinden sich etwa 500 m südlich des Plangebietes. Die 

nächstgelegenen Gewässer sind die zwei 1,5 km entfernte Tongruben südwestlich des Win-

kelmanns – Grabens, die durch die nördlich verlaufende L28 vom Vorhaben getrennt sind so-

wie die 2 km westlich fließende Randow. 

Das Plangebiet liegt im Einfluss kontinentalen Klimas, welches durch höhere Temperaturun-

terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsarmut gekenn-

zeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehölzbestand 

und die Siedlungsferne geprägt. Die Gehölze üben Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und 

Staubbindungsfunktionen aus. Kaltluftproduktions- und Frischluftabflussfunktionen sind nicht 

vorhanden. Die Luftreinheit ist aufgrund der Einzellage und der aufgegebenen Nutzung ver-

mutlich hoch. 
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6.  Beschreibung des SPA DE 2350-401„Ueckermünder Heide“ und Ermittlung 
der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben 

 

Unmittelbar südlich des Vorhabens erstreckt sich ein Teilbereich des SPA DE 2350-

401„Ueckermünder Heide“. 

 

Prüfgegenstand 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die in der aktuellen Fassung vom März 

2018 der Natura 2000-LVO M-V für das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgeführten Vogelarten 

und deren Lebensräume.  

 

Allg. Gebietsmerkmale: 

- Küstendünen, Sandstrände, Machair 

- Binnengewässer (stehend und fließend) 

- Anderes Ackerland 

- Trockenrasen, Steppen 

 

Andere Gebietsmerkmale: 

- Großflächige geschlossene Wald-, Heide- und Grünlandkomplexe der Ueckermünder 

Heide.  

 

Güte und Bedeutung: 

Störungsarmes Gebiet u.a. mit repräsentativen Vorkommen von FFH-LRT und Arten Besied-

lung der Region unmittelbar nach der Weichseleiszeit. Anfang des 17.Jh. durch Preußenkönig 

wirtschaftlicher Aufschwung und Entwicklung der Region  Entstehung des Gebietes durch rie-

sigen spätpleistozänen Eisstausee. In deren Folge ein Sandergebiet mit Flugsanddecken und 

Binnendünen entstand   

 

Erhaltungsziele 

Da kein Erhaltungsziel im Standard - Datenboden formuliert ist, gilt die Erhaltung oder Wie-

derherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der Arten nach Anhang I u. Art. 4 Abs. 2 

Vogelschutzrichtlinie und derer Habitate. 
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Tabelle 2:  Beeinträchtigung von Lebensräumen der Vogelarten nach Anhang I und  

 nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie  
V

o
g

e
la

rt
e
n

 d
e
u
ts

c
h

e
r 

N
a
m

e
 

V
o
g

e
la

rt
e
n

 w
is

s
e
n
s
c
h
a
ft

lic
h
e
r 

N
a

m
e

 

Lebensraumansprüche der Arten 

A
rt

 i
m

 P
la

n
g
e

b
ie

t 
fe

s
tg

e
s
te

llt
 

B
e
e

in
tr

ä
c
h

ti
g

u
n
g

 e
in

e
s
 v

o
rh

a
n
d

e
n
 

L
e
b
e

n
s
ra

u
m

e
s
 d

u
rc

h
 d

ie
 W

ir
k
fa

k
to

re
n
 d

e
s
 

V
o
rh

a
b
e
n
s
 d

a
s
s
 e

r 
s
e
in

e
 F

u
n
k
ti
o

n
 

e
n
ts

p
re

c
h
e

n
d
 d

e
n
 E

rh
a

lt
u

n
g
s
z
ie

le
n
 n

ic
h
t 

m
e
h
r 

/n
u
r 

te
ilw

e
is

e
 e

rf
ü

lle
n
 k

a
n
n

 

B
e
k
a
s
s
in

e
 

G
a
lli

n
a

g
o
 

g
a
lli

n
a
g

o
 Seggenriede, lückige Röhrichte, Regenmoore, Feuchtwie-

sen, Waldmoore, feuchte bis nasse Staudenbrachen, sel-

tener lichte Erlenbrüche, Pappelforste, nasse Kahlschläge 

und halboffene Sukzessionsflächen;  

nein nein 

B
la

u
k
e
h

lc
h
e
n

 

L
u
s
c
in

ia
 s

v
e
-

c
ic

a
 

Nassstandorte mit zugänglichen Wasserstellen; schüttere 

bewachsene oder freie Bodenflächen als auch ausrei-

chend Deckung (Gebüsch, Altschilf oder Hochstauden) 

nein nein 

B
ra

c
h
p

ie
p

e
r 

A
n
th

u
s
 c

a
m

-

p
e
s
tr

is
 

wohnt und brütet in trockenem, offenem Gelände auf Initi-

alstadien der Vegetationsentwicklung  

 

nein nein 

E
is

v
o
g
e

l 

A
lc

e
d

o
 

a
tt
h

is
 

Kleinfischreiche Still- und Fließgewässer mit ausreichen-

der Sichttiefe und geeigneten Ansitzwarten < 2 - 3 m über 

dem Wasser sowie nicht zu weit entfernte steile, sandige - 

lehmige Erd- (Ufer-) abbrüche 

nein nein  

F
is

c
h
a
d
le

r 

P
a
n

d
io

n
 

h
a
lia

e
tu

s
 Waldreiche Seengebiete und gewässerreiche Uferniede-

rungen; Horst bevorzugt auf exponierten Bäumen, oft Kie-

fer; zunehmend auf Strommasten siedelnd; störungsemp-

findlich 

nein nein 

G
o
ld

re
g

e
n

p
fe

if
e
r 

P
lu

v
ia

lis
 a

p
ri
c
a
-

ri
a

 

Offene, übersichtliche Regenmoorflächen mit max. 5 - 6 

cm hohen Rasen- und Zwergstrauchvegetation und 

höchstens sehr vereinzelten höheren Strukturen 

nein nein 
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G
ro

ß
e
r 

B
ra

c
h
v
o
g

e
l 

N
u
m

e
n
iu

s
 a

rq
u
a

ta
 Großflächige, offene, gut überschaubare, meist feuchte 

Regenmoore, Moorheiden, Feuchtgrünlandgebiete; benö-

tigt extensib genutzte Flächenmit nicht zu dichter Vegeta-

tion zur Reproduktion 

nein nein 

H
e
id

e
le

rc
h

e
 

L
u

ll
u

la
 a

r-

b
o

re
a

 

bewohnt vor allem sonnige, trockene Offenflächen in 

oder am Rande von Kiefernwäldern wie Kahlschläge, 

Brandflächen und breite Schneisen  

ja nein 

bei Umsetzung 

der Kompensa-

tions-maßnah-

men 

K
ra

n
ic

h
 

G
ru

s
 g

ru
s
 Brütet in knöchel- bis hüfttief unter Wasser stehenden Par-

tien von lichtwüchsigen Bruchwäldern, ruhigen Verlan-

dungszonen, Waldmooren, locker mit Gebüsch bestande-

nen Seggenrieden, Röhrichten usw.; Nahrungssuche au-

ßerdem auf Äckern, Grünland, offenen Moorflächen  

nein nein 

N
e
u

n
tö

te
r 

L
a
n

iu
s
 c

o
ll
u

ri
o

 

strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen 

oder dornige Einzelsträucher mit angrenzenden als 

Nahrungshabitat dienenden Grünlandflächen, Gras- 

oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen (ersatz-

weise Säume), Heide- und Sukzessionsflächen mit 

Einzelgehölzen oder halboffenem Charakter, Struktur-

reiche Verlandungsbereiche von Gewässern mit Ge-

büschen und halboffene Moore 

ja nein 

bei Umsetzung 

der Kompensa-

tions-maßnah-

men 

R
o
h
rd

o
m

m
e
l 

B
o
ta

u
ru

s
 s

te
l-

la
ri
s
 

Große Röhrichtbestände an Seen, Weihern, Fischteichen, 

Altarmen u.a. Stillgewässer; langsam fließende Gewässer 

und Niedermooren und Auen 

nein nein 

R
o
h
rw

e
ih

e
 

C
ir
c
u
s
 

a
e
ru

g
in

s
u
s
 Brütet bevorzugt in großflächigen, aber auch kleinflächi-

gen Röhrichten mit offenen Landschaften; Nest v.a. in 

Schilf- und Rohrkolben, selten in Raps, Getreide u.a. ho-

hen Grasfluren  

nein nein 

S
c
h
re

ia
d
le

r 

A
q
u

ila
 p

o
-

m
a
ri
n

a
 

I.d.R. waldreiche Gebiete mit größeren, ruhigen Altholzbe-

stand und größeren Feuchtwiesenkomplexen; Jagd auch 

auf Acker; Nahrungshabitate horstnah, oft in Waldrand-

lage; Nahrungssuche im Sommer oft auf frisch gemähten 

Wiesen  

nein nein 

S
c
h
w

a
rz

s
p
e
c
h
t 

D
ry

o
c
o
p
u
s
 m

a
r-

ti
u
s
 

größere, vorzugsweise zusammenhängende Laub-, Na-

del- und Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an 

Altbeständen und Totholz  

nein nein 
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S
c
h
w

a
rz

s
to

rc
h

 

C
ic

o
n

ia
 n

ig
ra

 

Ausgedehnte störungsarme Wälder mit Altholzbestand 

und eingelagerten und nahegelegenen fischreichen Ge-

wässern, v.a. Bäche und Flüsse, Fischteiche, Tümpel, 

auch andere Nahrungsreiche Gewässer 

nein nein 

S
e
e

a
d

le
r 

H
a
lia

e
e
tu

s
 a

lb
ic

ill
a

 möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche (insbe-

sondere im Hinblick auf Hochspannungsleitungen und 

Windkraftanlagen) - mit störungsarmen Wäldern (vorzugs-

weise Laub- und Laub-Nadel- Mischwälder, ersatzweise 

Feldgehölze) mit ausreichend hohen Anteilen an Altbe-

ständen als Bruthabitat sowie fisch- und wasservogelrei-

che größere Gewässer als Nahrungshabitat (Küstenge-

wässer, Seen, Teichkomplexe) 

nein nein 

S
p
e
rb

e
rg

ra
s
m

ü
c
k
e

 

S
y
lv

ia
 n

is
o
ri

a
 

Gestufte Hecken, Kleingehölze oder Waldränder, die an 

extensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen angrenzen, 

u.ä. lichte Wälder und Sukzessionsflächen  

 

nein nein 

T
ü
p
fe

ls
u
m

p
fh

u
h
n

 

P
o
rz

a
n
a

 p
o
rz

a
n

a
 Seicht überflutete Großseggenriede, lichte Röhricht- und 

Schilf-Seggen-Bestände, seltener Nasswiesen mit mög-

lichst gleichbleibenden Wasserstand, 5-10 cm Wasser-

höhe  

nein nein 

W
a
c
h
te

l 

C
o
tu

rn
ix

 c
o
-

tu
rn

ix
 

Möglichst gehölzfreie Felder, Wiesen, Ruderalfluren; be-

nötigt hier eine hohe, Deckung bietende Krautschicht; be-

vorzugt warme und dabei frische Sand-, Moor- oder tief-

gründige Löss- und Schwarzerdeböden  

 

nein nein 

W
a
c
h
te

lk
ö
n

ig
 

C
re

x
 c

re
x
 

Ab Mai hochwüchsige Seggen-, Wasserschwaden- oder 

Rohrglanzgraswiesen, auch lockerwüchsige Riedwiesen 

mit Schilf 

nein nein 

W
e

iß
s
to

rc
h

 

C
ic

o
n

ia
 c

ic
o
-

n
ia

 

Offene und halboffene, möglichst extensiv genutzte Nass- 

oder Feuchtgrünlandgebiete mit geeigneten Horstplattfor-

men auf Gebäuden, Masten oder Bäumen in der Nähe mit 

freiem An- und Abflug und Blick auf Nahrungsgebiete  

 

nein nein 
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W
e
n

d
e
h

a
ls

 

J
y
n
x
 t

o
rq

u
ill

a
 

Halboffene Agrarlandschaften, Dörfer mit Obstgärten, 

Baumgärten, Parks, Friedhöfe, Streuobstbestände, halbof-

fene Heidelandschaften, lichte Wälder bzw. Waldränder, 

Kahlschläge u.a. mit Grasfluren und nicht zu dichten oder 

hochwüchsigen Bodenvegetation  

 

nein nein 

W
ie

d
e

h
o
p
f 

U
p
u
p

a
 

e
p
o
p
s
 

wärmeexponierte, trockene, nicht zu dicht 

baumbestandene Gebiete mit nur kurzer oder überhaupt 

spärlicher Vegetation 

nein nein 

Z
ie

g
e

n
m

e
lk

e
r 

C
a
p
ri

m
u
lg

u
s
 e

u
ro

-

p
a
e
u
s
 

lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten, mit Einzelgehöl-

zen bestandene Bereiche, großflächiger Dünenkomplexe, 

größere Lichtungen (z. B. Schneisen) von Kiefernwäldern 

mit lückiger und überwiegend niedriger Vegetation (insbe-

sondere Zwergstrauchheiden und Sandmagerrasen 

 

nein nein 

 

Wie aus obenstehender Tabelle ersichtlich, wurden im Rahmen der Artenaufnahmen die Ziel-

arten Heidelerche (6x) und Neuntöter (2x) im Plangebiet festgestellt. Der Ziegenmelker brü-

tet außerhalb der Vorhabenfläche. Alle übrigen Arten konnten nicht nachgewiesen werden ob-

wohl für Wiedehopf, Wendehals, Sperbergrasmücke und Schwarzspecht Lebensraumpoten-

zial vorhanden ist. 

Bezüglich der nachgewiesenen Arten sind Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen. Große Waldflächen innerhalb des Plangebietes bleiben erhalten. Der Waldrand-

bereich wird als Offenlandfläche mit Einzelgehölzen in einer Größenordnung ausgebildet, die 

den Revierbedarf von 6 Brutpaaren Heidelerche und 2 Brutpaaren Neuntöter abdeckt. Mittels 

der Maßnahmen kann auch der Habitatverbund mit dem Umland gewährleistet werden, der 

der Erhaltung und Entwicklung der Populationen der oben genannten, außerhalb des Plange-

bietes ansässigen, festgestellten (Ziegenmelker) und potenziellen Zielarten (Wiedehopf, Wen-

dehals, Sperbergrasmücke, Schwarzspecht) dient. 

Wechselwirkungen zwischen Plan- und Natura-Gebiet werden nicht gestört, da keine Bau-

werke mit Barrierewirkung errichtet werden. 

Beeinträchtigungen über das Plangebiet hinaus sind aufgrund der geringen Wirkungen des 

Vorhabens nicht zu erwarten. 
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7. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“-

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

führen kann. 

Das Plangebiet ist eine zu 25% versiegelte Militärbrache. Es ist festgestellter Lebesnraum für 

2 und potenzieller Lebensraum für 5 von 25 Zielarten des SPA DE 2350-401„Ueckermünder 

Heide“. Diese Lebensräume von Vogelarten nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie (und 

der übrigen festgestellten Arten) bleiben durch Walderhaltung und Aufwertung großer Flächen 

zu Offenland bestehen. Auch die Wechselwirkungen mit dem Umland werden nicht gestört. 

Die Planung verursacht verschwindend geringe Immissionen. Daher erreichen die Wirkungen 

des Vorhabens die Funktionen des Natura-Gebietes außerhalb des Plangebietes nicht. 

Die Erhaltungsziele der Natura-Gebiete werden durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhal-

tung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht 

gefährdet. 
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• Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-
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